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BETREFF Auskunft nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
l:ilIB Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) Notifizierung 

s,zuo Ihr Antrag vom 9. Juni 2020 
Meine E-Mail vom 1. Juli 2020 
Ihre E-Mail vom 6. Juli 2020 

ANLAGEN 16 Dokumente 
1 SEPA-Überweisungsformular 

Sehr geehrter Herr Gorwa, 

auf ihren Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) auf Zugang zu amtlichen Infor-

mationen des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) vom 9. Juni 

2020 ergeht folgender 

Bescheid: 

1. Ich gebe Ihrem Antrag irn nachstehend geschilderten Umfang statt und lehne ihn im 

Übrigen ab. 

2 Für den Informationszugang wird eine Gebühr in Höhe von 60,00 Euro erhoben 

\/ERr~EHRSANß!NGUNG U-Bahnhof Hausvogte1'p!atz (U2) 



SEJfE 2 VON 5 Begründung: 

1. 

Mit E-Mail vom 9. Juni 2020 bitten Sie unter Berufung auf das !FG um 

- ,,Sämtliche Kommunikation des BMJV mit den Europäisches Kommission Ober der Notifizie-

rung des deutschen Netzwerkdurchsetzunggesetz (NetzDG: Notifizierungsnummer 

201 27/0) 

·· Daten und Teilnehmer und Gesprächsinhalte sämtlicher persönlichen Treffen zwischen 

Kommissionsbeamten und dem BMJV und/oder des Bundesamt ftlr Justiz Ober der NetzDG 

oder der Gesetzes zur Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes" 

II. 

1. Nach § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG hat jeder nach Maßgabe des Gesetzes gegenüber den 

Behörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. 

2. Zu Daten, Teilnehmern und Gesprächsinhalten persönlicher Treffen zwischen Kommis-

sionsbeamten und dem BMJV und/oder dem Bundesamt für Justiz (Bf J) liegen im BMJV keine 

amtlichen Informationen vor. 

Es wurden - bis auf eine Ausnahme, dazu unten 3.1. - keine Ergebnisvermerke zu persönli-

chen Treffen zwischen Kommissionsbeamten und dem BMJV und/oder BfJ erstellt. Aus den 

hiesigen Akten ergibt sich, dass Herr Staatssekretär Billen am 31. Mai 2020 Gespräche in 

Brüssel zum Thema „Entwurf Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)" geführt hat. Weitere 

Daten, Teiinehmer und Inhalte des Gesprächs sind nicht bekannt. 

3. In der Anlage erhalten Sie Zugang zu 16 Dokumenten aus dem hiesigen Vorgang über 

die Notifizierung des NetzDG. 

3.1. Anspruch auf Informationszugang zu einer E-Mail vom 29. Mai 2017, 14.38 Uhr, zu ei-

nem Vermerk vom 12. Juni 2017 und zu einer E-Mail vom 23. Juni 2017, 11.54 Uhr - alle 

6100/61- 54 101/2017 - besteht gemäß§ 3 Nummer 1 Buchstabe a IFG nicht. 

Nach § 3 Nummer 1 Buchstabe a IFG besteht der Anspruch auf Informationszugang nicht, 

wenn das Bekanntwerden der Information nachteilige Auswirkungen haben kann auf interna-

tionale Beziehungen. § 3 Nummer 1 Buchstabe a IFG schützt auswärtige Belange der Bun-

desrepublik Deutschland und das diplomatische Vertrauensverhältnis zu ausländischen Staa-



sE:iff 3',or ✓ ten, zwischen- sowie überstaatlichen Organisationen, auch außerhalb internationaler Ver-

handlungen (vgl. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu 

Informationen des Bundes, BT-Drucks. 15/4493, S. 9). 

In internationalen Beziehungen können die Partner erwarten, dass interne Entscheidungsab-

läufe des einen Partners vom anderen gegenüber unbeteiligten Dritten nicht offengelegt wer-

den. Inwiefern Einblick in diese internen Entscheidungsabläufe gewährt werden soll, ist allein 

von der betroffenen Seite zu bestimmen. Wenn dlese Verhaltensweise nicht respektiert wird. 

würde dies die Beziehung zwischen den internationalen Partnern belasten und eine vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit erheblich erschweren. 

Die E-Mails vom 29. Mai 2017 und 23. Juni 2020 sowie der Vermerk vom 12. Juni 2017 ent-

halten Informationen über die interne Entscheidungsfindung der Europäischen Kommission im 

Notifizierungsverfahren zum NetzDG. Das Bekanntwerden der Informationen kann nachteilige 

Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen zur Europäischen Kommission haben. Ein 

Zugang zu diesem Dokument ist daher gemäß§ 3 Nummer 1 Buchstabe a IFG ausgeschlos-

sen. 

3.2 Schwärzungen in den übersandten Dokumenten betreffen personenbezogene Daten 

Mit deren Unkennt!ichmachung haben Sie sich einverstanden erklärt. 

III. 

1. Gemäß § 10 Absatz 1 IFG werden für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen 

nach dem !FG Gebühren erhoben. Diese bestimmen sich nach dem Gebühren- und Ausla-

genverzeichnis (Anlage zu § 1 Absatz 1 der Informationsgebührenverordnung - IFGGebV). 

Grundsätzlich gebührenfrei ist lediglich die Erteilung einfacher Auskünfte bzw. die Ablehnung 

eines Antrags. Für die Herausgabe von Abschriften ist, wenn - wie hier - im EinzelfaH ein 

deutlich höherer Verwaltungsaufwand zur Zusammenstellung von Unterlagen entsteht, insbe-

sondere wenn zum Schutz öffentlicher oder privater Belange Daten ausgesondert werden 

müssen, je nach Verwaltungsaufwand eine Gebühr zwischen 30,00 Euro und 500,00 Euro zu 

erheben, Nummer 2.2 des Teils Ader Anlage zu§ 1 Absatz 1 IFGGebV 

2. Die Gewährung des Informationszugangs verursachte folgenden höheren Verwaltungs-

aufwand: 

Für die Identifizierung und Zusammenstellung der relevanten Unterlagen sowie die Herstellung 

von Kopien wurden 1 Stunde und 45 Minuten durch Beschäftigte des mittleren Dienstes auf-

gewendet Die Durchsicht und die inhaltliche Prüfung der maßgeblichen Dokumente erledigte 



s::1:c 4 •:oN s ein Beschäftigter des höheren Dienstes innerhalb von 1 Stunde und 45 Minuten Unter Be-

rücksichtigung der pauschalen Stundensätze gemäß Begründung zur IFGGebV ergibt sich auf 

dieser Grundlage rechnerisch folgender Verwaltungsaufwand: 

• Mittlerer Dienst: 

• Höherer Dienst 

1 h 45 Mim1ten x 

1 h 45 Minuten x 

• Summe Verwaltungsaufwand 

30,00 Euro/h 

60,00 Euro/h 

= 

::::: 

= 

52,50 Euro 

105,00 Euro 

157,50 Euro 

3. Die Gebühren sind auch unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes so zu be-

messen, dass der Informationszugang nach § i !FG wirksam in Anspruch genommen werden 

kann, § 10 Absatz 2 IFG. Gebühren werden nach Verwaltungsaufwand, jedoch nicht notwen-

dig kostendeckend erhoben, vgL ST-Drucks. 15/4493, S 16. 

Der Zeitaufwand für die Gewährung des Informationszugangs lag im Vergleich zu sonstigen 

vom BMJV zu bewältigenden !FG-Anträgen, die unter Nummer 2.2 des Gebührenverzeichnis-

ses fallen, noch im unteren Bereich. Die anzusetzende Gebühr für den Informationszugang ist 

daher ebenfalls noch dem unteren Bereich des Gebührenrahmens der Nummer 2.2 des 

Teils Ader Anlage zu§ 1 Absatz 1 IFGGebV zuzuordnen. Im Vergleich zu festgestellten Ver-

waltungsaufwänden und den entsprechend festgesetzten Gebühren in anderen vom BMJV 

bewältigten !FG-Anträgen ergibt sich, dass die Festlegung einer Gebühr in Höhe von 

60,00 Euro bei dem hier verursachten Verwaltungsaufwand angemessen ist. Diese Gebühr 

entfaltet angesichts des Gebührenrahmens von bis zu 500,00 Euro und des festgestellten tat-

sächlichen Verwaltungsaufwands auch keine abschreckende Wirkung. Der Informationszu-

gang nach § 1 IFG kann wirksam in Anspruch genommen werden. 

4. Nach § 2 IFGGebV kann aus Gründen der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses die 

Gebühr um bis zu 50 Prozent ermäßigt oder in besonderen Fällen von der Erhebung der Ge-

bühr abgesehen werden. Entsprechende Anhaltspunkte liegen hier nicht vor. 

5. Ich bitte Sie daher, den Betrag in Höhe von 60,00 Euro innerhalb eines Monats der Bun-

deskasse Trier, 

!IBAN: DE81590000000059001020 
1 BIC: MARKDEF1590 
/ Verwendungszweck: 1151 9007 2565 BEW 03183384 

zu überweisen. 



sc:1r~ 5 voN s Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Mohrenstraße 37, 10117 Berlin, ein-

gelegt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

(Pirk) 

Hinweis: 

Das BMJV verarbeitet im Zusammenhang mit Ihrer Anfrage nach dem !FG ausschließlich sol-

che Daten, die notwendig sind, um mit Ihnen zu kommunizieren und um das Verwaltungshan-

deln des BMJV ordnungsgemäß zu dokumentieren. Hierzu gehören insbesondere personen-

bezogene Informationen, die Sie unmittelbar übermittelt haben. Die Verarbeitung der Daten ist 

zur Wahrnehmung der Aufgaben des BMJV erforderlich (vgl. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e 

Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit§ 3 Bundesdatenschutzgesetz). 

Weitere Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch das BMJV fin-

den Sie auf der Internetseite unter www.bmjv.bund.de. Hier finden Sie u. a. auch nähere Er-

läuterungen zu Ihren Rechten sowie weiterführende Kontakt- bzw. Beschwerdemöglichkeiten. 



31!!W·b 
~r llllliii,-------------------------------

Von: 
Gesendet: 

An: 
Ce: 
Betreff: 

. W!chtigkeit: 

Lieber Herr 

die Notiftzierung ist eingeleitet. 

infonorm@bmwi.bund.de 
Montag, 27~ärz 201717:41 

bmwi.bund.de; 
AW: Notifizierung NetzDG 

Hoch 

Die Notifizierungsnummer lautet: 2017 /127 /D Die Stillhaltefrist läuft bis: 28.06.2017 

l i 

Die Bestätigungen über die TRIS-D~tenbank erfolgen im Verteiler nach Eintreffen von KOM. 

Mit freundlichen Grüßen 

Referat EB2 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

Scharnhorststr. 34-37, 1.0115 Berlin 
Tel:+49-(30)-18-615 . ia. 
E-Mail: @bmwi.buhd.de 

Internet: http:ljwww.bmwi.de 

· -----Ursprüngliche Nachricht~--.:-

. Von: III @hmiv.bund.de f.!J[m[llatl!ilg;totJ•••r1@~bm:n.iblv.,hbi!JUn~d!J.d!g]e] 
Gesendet: Montag, 27. März 2017 16:41 · 

An: INF9NORM, -EB2 

Ce:··· EB2 
Betreff: Notifizierung NetzOG 

tehr geehrte Frau 

anbei wie soeben besprochen die geänderten Dateien, 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

rubmwi.bund.de 

Leiter der Projektgruppe Automatisiertes Fahren und des Referates V B 2 Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz • · 

Ds11015 Berlin 

Tel. +49 (0)30/2025 

1 



Europäische 
Kommis.slon 

;) 

Richtlinie {EU) 201S/1535 

V. 1 3 

Notifkad6n - Oznameni - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - rvwo-ronoi11ari -
Notification - Notifkation - Notifica - Pieteikums - Pranesimas - Bejelentes - Notifika 5 

Kennisgeving - Zawiadomienie ~ Notificacäo - Hlasenie-Obvestilo - Umoitus - Anmälan -
HoT111<p111Ka4l-1ß - Notifikadja 

Land Sprache 

D - Deutschland DE - Deutsch 

3A. Zuständiger Dienst 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin, 

Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorru@bmwi.bund.de 

3B. Urheberdienst 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Referat V B 2, 10117 Berlin 
Tel: 0049-30-18580-9522, Fax: 0049-30-18580-9525, E-Mail: poststelle@bmjv.bund.de 

5. Titel 

Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (NetzDG) 

-



6. Betroffene Produkte und/oder Dienste 

SERV30 - Medien 

7. Notifizierung unter einem anderen Gemeinschaftsrechtsakt 

D Verordnung (EG) Nr. 315/93 über Kontaminanten in Lebensmitteln 

D Verordnungen (EG) Nr. 852/853/854/2004 über Lebensmittelhygiene 

D Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel 

D Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 über den Zusatz ~on Vitaminen, Mineralstoffen sowie bestimmten 

anderen Stoffen zu Lebensmitteln 

D Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle 

D Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 
betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel 

D Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt 

D Nur Dienste der Informationsgesellschaft 

oder Bestimmungen angeben 

O Mengenmäßige oder territoriale Beschränkungen O Verpflichtung, eine bestimmte Rechtsform zu wählen 

D Anforderungen im HinbliC",k auf die Beteiligung an D Anforderungen. die den Zugang bestimmten 
einer Gesellschaft Dienstleistungserbringern vorbehalten 

D Das Verbot, in ein und demselben Hoheitsgebiet O Anforderungen, die eine Mindestbeschäftigtenzahl 
mehrere Niederlas~ungen zu unterhalten verlangen 

Festgesetzte Tarife. die der Dienstleister einhalten O Verpflichtung, bestimmte andere Dienstleistungen zu 
muss erbnngen 

-



.. ) 

8. 

0 Sonstiges / Weitere Informationen 

Wesentlicher Inhalt 

Der Entwurf sieht die Einführung gesetzlicher Compliance-Rege!n für soziale Netzwerke vor, um 

die sozialen Netzwerke zu einer schnelleren und umfassenderen Bearbeitung von Beschwerden 

über Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten anzuhalten. 

Dabei wird durch eine Legaldefinition des_ sozialen Netzwerks sichergestellt, dass die 

Berichtspflicht nur die Betreiber großer sozialer Netzwerke mit Meinungsmach.t und nicht sämtliche 
Diensteanbieter nach dem Telemediengesetz (TMG) trifft. Medienplattformen mit eigenen 

journalistisch-redaktionell gestalteten Inhalten werden von dem Entwurf nicht erfasst. Die Definition 

der sozialen Netzwerke er:fasst sowohl den Austausch von Inhalten mit anderen Nutzern in einer 
geschlossenen Netzgemeinschaft (gated community) als auch die Verbreitung von Inhalten in der 

Öffentlichkeit. Vorgesehen ist eine Bagatellgrenze für kleinere Unternehmen 

(Start-up-Unternehmen). Zudem wird klargestellt, dass nur solche rechtswidrigen Inhalte erfasst 

sind, die den objektiven Tatbestand der Strafnormen erfassen, die dazu dienen, Hasskriminalität 
oder andere strafbare Inhalte nach§ 1 Absatz 3 des Gesetzenwurfes zu bekämpfen. 

Soziale Netzwerke werden gesetzlich verpflichtet, vierteljährlich über den Umgang mit - - . !! 

9. Kurze Begründung 

Gegenwärtig ist eine massive Veränderung des gesellschaftlichen Diskurses im Netz und 
insbesondere in den sozialen Netzwerken festzustellen. Die Debattenkultur im Netz ist oft 

aggressiv, verletzend und nicht selten hasserfüllt Hasskriminalität und rassistische Hetze können 
jede und jeden aufgrund der Meinung, Hautfarbe oder Herkunft, der Religion, des Geschlechts oder 
der Sexualität diffamieren. Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte, die nicht effektiv bekämpft 

und verfolgt werden kann, bergen eine große Gefahr für das friedliche Zusammenleben einer 

freien, offenen und demokratischen Gesellschaft 

Nach den Erfahrungen im US-Wahlkampf hat auch in der Bundesrepublik Deutschland die 
Bekämpfung von strafbaren Falschnachrichten (,.Fake News") in sozialen Netzwerken hohe 

Priorität gewonnen. 

Es bedarf daher einer Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, um objektiv 

strafbare Inhalte wie etwa Volksverhetzung, Beleidigung, Verleumdung oder Störung des 

öffentlichen Friedens durch Vortäuschen von Straftaten unverzüglich zu entfernen. 

Die zunehmende Verbreitung von Hasskriminalität und anderen strafbaren lnhaltem, vor allem in E'!I 

-



10. Bezugsdokumente - Ausgangstexte 

[Zj Kein Grundlagentext vorha_nden 

0 Einschränkung des inverkehrbringens eines chemischen Stoffes, einer Zubereitung oder eines 
Erzeugnisses 

0 Bezug zu den Grundlagentexten 

0 Grundlagentexte wurden im Rahmen einer 
früheren Notifizierung übermittelt 

Bezug zu früherer (frühetr#n) Nolifizierung(en) 

11. Einleitung des Dringlichkeitsverfahrens 

12. Grün~e für Dringlichkeitsverfahren 

13. Vertraulichkeit 

-



14. Steuerliche Maßnahmen 

15. Folgenabschätzungen 

0 Ja (in einer separaten Datei) 

oder angeben 

Der Entwurf verursacht für die sozialen Netzwerke insgesamt einen Eliüilungsaufwand in Höhe von 
mindestens 28 Millionen Euro jährlich. Der Entwurf führt zu Erfül!ungsaufwand beim Bund in Höhe von 
mindestens vier Millionen Euro jährlich und eine einmalige Aufwendungen in Höhe von mindestens 350 

000 Euro. Der insgesamt erforderfiche Erfüllungsaufwand für die Länder wird auf mindestens 200 000 
Euro im Jahr geschätzt 

16. TBT- und SPS-Übereinkommen 

TBT-Übereinkommen 

0 Nein - Der Entwurf ist weder eine technische Vorschrift noch eine Konformitätsbewertung 

D Nein - Der Entwurf erfül!t eine intemationaie Norm 

IZJ Nein - Der Entwurf hat keine wesentlichen Auswirkungen auf den internationalen Handel. 

SPS-Übereinkommen 

D Nein - Der En1vwrt ist keine gesundheitspoHzeiliche oder pfianzenschutzrecht!iche Maßnahme 

O Nein - Der Inhalt entspricht dem einer internationalen Norm. Richtlinie oder Empfehlung 

IZJ Nein - Der Entwurf hat keine wesentlichen Auswirkungen auf den internationalen Handel. 

-
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Bearbeitungsstand: 27.03.2017 15:23 Uhr 

Referentenentwurf 

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdur,chsetzung 
in sozialen Netzwerken 

{Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG) 

A. Problem und Ziel 

Gegenwärtig ist eine massive Veränderung des gesellschaftlichen Diskurses im Netz und 
insbesondere in den sozialen Netzwerken festzustellen. Die Debattenkuftur im Netz ist oft 
aggressiv, verletzend und nicht selten hasserfüllt. Durch Hasskriminalität und andere 
strafbare Inhalte kann jede und jeder aufgrund der Meinung, Hautfarbe oder Herkunft, der 
Religion, des Geschlechts oder der Sexuafüät diffamiert werden. Hasskriminalität und an-
dere strafbare Inhalte, die nicht effektiv bekämpft und verfolgt werden kann, birgt eine 
große Gefahr für das friedliche Zusammenleben einer freien, offenen und demokratischen 
Gesellschaft. Nach den Erfahrungen im US-Wahlkampf hat überdies auch. in der Bundes-
republik Deutschland die Bekämpfung von strafbaren Falschnachrichten (,,Fake News") in 
sozialen Netzwerken hohe Priorität gewonnen. Es bedarf daher einer Verbesserung der 
Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, um objektiv strafbare Inhalte wie etwa 
Volksverhetzung, Beleidigung, Verleumdung oder Störung des öffentlichen Friedens 
durch Vortäuschen von Straftaten unverzüglich zu entfernen. 

Die zunehmende Verbreitung von Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten vor 
allem in sozialen Netzwerken wie Facebook, YouTube und Twitter hat das Bundesminis-
terium der Justiz und für Verbraucherschutz bereits im Jahr 2015 veranlasst, eine Task 
Force mit den Betreibern der Netzwerke und Vertretern der Zivilgesellschaft ins Leben zu 
rufen. Die in der Task Force vertretenen Unternehmen haben zugesagt, den Umgang mit 
Hinweisen auf Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte auf ihren Seiten zu verbes-
sen. Die Unternehmen haben sich verpflichtet, anwenderfreundliche Mechanismen. zur 
Meldung kritischer Beiträge einzurichten und die ·Mehrzahl der gemeldeten Beiträge mit 
sprachli~h und juristisch qualifizierten Teams innerhalb von 24 Stunden zu prüfen und zu 
lös'chen, falls diese rechtswidrig sind. Maßstab der Prüfung ist deutsches Recht. 

Die Selbstverpflichtungen der Unternehmen haben zu ersten Verbesserungen geführt 
Diese reichen aber noch nicht aus. Noch immer werden zu wenige strafbare Inhalte ge-
löscht. Ein von jugendschutz.net durchgeführtes Monitoring der Löschpraxis sozialer 
Netzwerke vom Januar/Februar 2017 hat ergeben, dass die Beschwerden von Nutzerin-
nen und Nutzern gegen Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte nach wie vor nicht 
unverzüglich und ausreichend bearbeitet werden. Zwar werden bei YouTube mittlerweile 
in 90 Prozent der Fälle strafbare Inhalte gelöscht. Facebook hingegen löschte nur in 39 
Prozent der Fälle, Twitter nur in 1 Prozent · 

Die Anbieter der sozialen Netzwerke haben eine Verantwortung, der sie gerecht werden 
müssen. Angesichts der Tatsache, dass das bisherige Instrumentarium und die zugesag-
ten Selbstverpflichtungen der sozialen Netzwerke nicht ausreichend wirken und es erheb-
liche Probleme bei der Durchsetzung des geltenden Rechts gibt, bedarf es der Einführung 
von bußgeldbewehrten Compliance-Regeln für soziale Netzwerke, um effektiv und unver.: 
züglich gegen Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte im Netz vorgehen zu können. 
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B.Lösung 

Um die sozialen Netzwerke 211 einer zügigeren und umfassenderen Bearbeitung von Be-
schwerden insbesondere von Nutzerinnen und Nutzer über Hasskriminalität und andere 
strafbare Inhalte anzuhalten, werden durch den Entwurf gesetzliche Compliance-Regeln 
für soziale Netzwerke eingeführt.1> Vorgesehen sind eine gesetzliche Berichtspflicht für 
soziale Netzwerke über den'Umgang mit Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhal-
ten, ein wirksames Beschwerdemanagement sowie die Benennung eines inländischen 
zustellungsbevollmächtigten. Verstöße gegen diese Pflichten können mit Bußgeldern ge-
gen das Unternehmen und die Aufsichtspflichtigen geahndet werden. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaftsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 

E. Erfüllungsaufwand 

E. 1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Keiner. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Der Entwurf führt neun neue Informationspflichten für soziale Netzwerke ein, die in einem 
vierteljährlich zu erstellenden Bericht zu erfüllen sind. Die Schätzung des damit verbun-
denen Erfül!ungsaun.vands ist naturgemäß mit Unsicherheiten verbunden. Der auf jeden 
Bericht entfallende Erfüllungsaufwand einschließlich der Entgelte für die Veröffentlichung 
im Bundesanzeiger wird auf 50 000 Euro geschätzt. Hierbei wird auch berücksichtigt, 
dass die Berichte thematisch auf die Bekämpfung von Hasskriminalität und anderen straf-
baren Inhalten im Sinne dieses Gesetzentwurfes beschränkt sind. 

Wegen des Schwellenwertes in § 1 Absatz 2 {zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzer im 
Inland) werden höchstens zehn soziale Netzwerke berichtspflichtig werden. Der gesamte 
Erfüllungsaufwand für die Berichtspflicht ist daher auf zwei Millionen Euro jährlich zu 
schätzen. · 

Die Schätzung des Erfüllungsaufwand für die Pflicht zur Vorhaltung eines wirksamen Be-
schwerdesystems ist ebenfalls mit Unsicherheiten verbunden. Unter Berücksichtigung 
aller relevanten Umstände ergibt sich ein jährlicher Erfüllungsaufwand in. Höhe von 25 
Millionen Euro für die Pflicht zur Vorhaltung eines wirksamen Beschwerdemanagements. 

1} Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9, 
September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und 
der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABL L 204 vom 17.9.2015, S.1 ). 
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Schließlich wird der Elfüllungsaufwand der Pflicht, einen inländischen zustellungsbevoll-
mächtigten für jeden Zivilprozess und jedes Bußgeldverfahren nach diesem Gesetz zu 
benennen, auf 1 Millionen Euro jährlich geschätzt 

. Der Entwurf verursacht für die sozialen Netzwerke mithin insgesamt einen Erfüllungsauf-
wand in Höhe von 28 Millionen Euro jährlich. Dieser jährliche Erfüllungsaufi.Nand unterliegt 
der "One in, one out"-Regel der Bundesregierung. Die Kompensation erfolgt durch Teile 
des Anteils des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz an den Entlas-
tungen aus dem Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von 
Bürokratie (Bürokratieentlastungsgesetz). 

Davon ,Bürokratiekosten aus Informationspflichten: 

Zwei Millionen Euro jährlich. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Der Entwurf führt zu Erfüllungsaufwand beim Bund und - in geringem Umfang - bei den 
Ländern. 

Für die Bundesverwaltung . entstehen durch die im Gesetz vorgesehene Funktion des 
Bundesamtes für Justiz als Verfolgungsbehörde für Verstöße gegen die Berichtspflicht 
nach § 2 und gegen das in § 3 vorgegebene Beschwerdemanagement sozialer Netzwerke 
Kosten von rund vier Millionen Euro jährlich und einmalige Aumendungen in Höhe von ca. 
350 000 Euro. · 

Die sozialen Netzwerke werden durch § 2 verpflichtet, vierteljährlich einen Bericht über 
den Umgang mit Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten in sozialen Netzwerken 
herauszugeben. Vom Gesetzentwurf sind primär drei soziale Netzwerke betroffen, bei 
weiteren sieben Netzwerken ist eine Einbeziehung denkbar. Insgesamt geht es also jähr-
lich um höchstens 40 Berichte, die Gegenstand eines Bußgeldverfahrens sein könnten. 
Da diese Berichte mit hoher Aufmerksamkeit aufgenommen werden, sind rund 500 Be-
schwerden gegen die Berichte denkbar. Auf der anderen Seite ist zu erwarten, dass die 
sozialen Netzwerke ihrer Berichtspflicht rechtzeitig und richtig nachkommen werden, so 
dass sich der Kontrollaumand in· Grenzen hält. Daher werden pro Jahr voraussichtlich 
nicht mehr als 20 Bußgeldverfahren erwachsen. 

Daneben werden die sozialen Netzwerke durch § 3 verpflichtet, ein wirksames und effizi-
entes Beschwerdemanagement vorzuhalten. Insbesondere werden sie verpflichtet, einen 
offensichtlich rechtswidrigen Inhalt innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Be-: 
schwerde zu löschen. Verstöße gegen diese Pflicht können mit einem Bußgeld geahndet 
werden. In diesem Bereich ist mit einer erheblichen Zahl von Anzeigen an das Bundesamt 
für Justiz zu rechnen. Bei den sozialen Netzwerken gehen schätzungsweise Jährlich min-
destens 500 000 Beschwerden aus Deutschland wegen Hasskriminalität und anderen 
strafbaren Inhalten ein. Gelöscht oder gesp13rrt wird jedoch nur ein Bruchteil dessen. Zahl-
reiche Nutzer, die vermeintliche Hasskriminalität oder andere strafbare Inhalte gemeldet 
haben, könnten sich daher veranlasst sehen, Ihre erfolglose Beschwerde dem Bundesamt 
für Justiz zuzuleiten. Geschätzt wird, dass dies in fünf Prqzent aller erfolglosen Be-
schwerden, also in rund 25 000 Fällen geschieht. Da diese Anzeigen aber zum großen 
Teil unbegründet sein werden, kann mit einem jährlichen Verfahrensaufkommen von 500 
Bußgeldverfahren im !3ereich des Beschwerdemanagements gerechnet werden. 

Nach einer Schätzung des Bundesamtes für Justiz ergeben sich durch die durch den 
Entwurf eingeführte Funktion als Verfolgungsbehörde zusätzliche jährliche Personalkos-
ten für die Registrierung und Prüfung der Anzeigen, die Führung der Bußgeldverfahren 
einschließlich- der Rechtsmittelverfahren, die Fach- und Rechtsaufsicht, Führungs- und 
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Leitungsaufgaben, Zwangsvollstreckung und Rechnungswesen. Hinzu kommt Personal 
für den IT-Betrieb. Die Personalkosten setzen sich wie folgt zusammen: 

7 

2,5 

20 

8,5 

f>en.~nalkosten je Stell~!Jahr 
· · einschließlich .SacliJ<oster1pa1.1-

schäle (€) 

125.158,19 

112.523,69 

103.647,49 

95.273,87 

72.233,77 

Pe,ionalkösterl gesa~t (€) > · 

125.158 

787.666 

259.186 

1.905.477 

613.987 

32.659 

Weiterer Erfüllungsaufwand wir.d durch notwendige Schulungen und Betreuungen der 
Bearbeiterinnen und Bearbeiter, Übersetzungen für fremdsprachige Inhalte, die als 
rechtswidrig gemeldet werden und du·rch das in § 3 Absatz 5 vorgesehene Monitoring 
durch eine externe Stelle verursacht. Die Gesamtkosten werden auf 300 000 Euro jährlich 
geschätzt. Für IT-Aufwände fallen einmalige Sachkosten in Höhe von rund 350.000 Euro 
und jährliche Kosten in Höhe von 25 000 Euro an. 

Der geringe Erfüllungsaufwand für die Länder ergibt sich zum eine.n aus der in § 4 Absatz 
5 vorgesehenen Verpflichtung des Bundesamtes für Justiz, in Zweifelsfällen eine Vor-
abentscheidung über die Rechtswidrigkeit beim zuständigen Gericht einzuholen. Dieses 
Aufkommen wird auf weniger als 100 Fälle im Jahr geschätzt. Zum anderen werden die 
Gerichte der Länder mit gerichtlichen Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz 
befasst. Hier ist von 200 Verfahren im Jahr auszugehen. Der insgesamt erforderliche Er-
füUungsaufwand wird auf 200 000 Euro im Jahr geschätzt. 

F. Weitere Kosten 

Auswirkungen auf das Preisniveau, Insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind 
nicht zu erwarten 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und 
für Verbraucherschutz 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung 
in sozialen Netzwerken 

{Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG) 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

- ) 

Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung 
in sozialen Netzwerken 

(Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG) 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für Telemediendiensteanbieter, die mit Gewinnerzielungsab-
sicht Plattformen im Internet betreiben, die es Nutzern ermöglichen, beliebige Inhalte mit 
anderen Nutzern auszutauschen, zu teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen 
(soziale Netzwerke). Plattformen mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, die 
vom Diensteanbieter selbst verantwortet werden, gelten nicht als soziale Netzwerke im 
Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Der Anbieter eines sozialen Netzyverks ist von den Pflichten nach den §§ 2 und 3 
befreit, wenn das soziale Netzwerk im Inland weniger als zwei Millionen Nutzer hat. 

(3) Rechtswidrige Inhalte sind Inhalte im Sinne des Absatzes 1, die den Tatbestand 
der§§ 86, 86a, 89a, 90, 90a, 90b, 91, 100a, 111, 126, 129 bis 129b, 130, 131, 140, 166, 
184b, 184d, 185 bis 187, 241 oder 269 des Strafgesetzbuchs erfüllen. 

' §2 

Berichtspflicht 

(1} Anbieter sozialer Netzwerke sind verpflichtet, einen deutschsprachigen Bericht 
über den Umgang mit Beschwerden Ober rechtswidrige Inhalte auf ihren Plattformen mit 
den Angaben nach Absatz 2 vierteljährlich zu erstellen und im Bundesanzeiger sowie auf 
der eigenen Homepage spätestens einen Monat nach Ende eines Quartals zu veröffentli-
chen. Der auf der eigenen Homepage veröffentlichte Bericht muss leicht erkennbar, un-
mittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein. 

(2) Der Bericht hat mindestens auf folgende Aspekte einzugehen: 
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1. Allgemeine Ausführungen, welche Anstrengungen der Anbieter des sozialen Netz-
werks unternimmt, um strafbare Handlungen auf den Plattformen zu unte_rbinden, 

2. Darstellung der Mechanismen zur Übermittlung von Beschwerden über rechtswidrige 
Inhalte und der Entscheidungskriterien für Löschung und Sperrung von rechtswidri-
gen Inhalten, 

3. Anzahl der im Berichtszeitraum eingegangenen Beschwerden über rechtswidrige In-
halte, aufgeschlüsselt nach Beschwerden von Beschwerdestellen und Beschwerden 
von Nutzern und nach dem Beschwerdegrund, 

4. Organisation, personelle Ausstattung, fachliche und sprachliche Kompetenz der für 
die Bearbeitung von Beschwerden zuständigen Arbeitseinheiten und Schulung und 
Betreuung der für die Bearbeitung von Beschwerden zuständigenPersonen, 

5, Mitgliedschaft in Branchenverbänden mit Hinweis darauf, ob in diesen Branchenver-
bänden eine Beschwerdestelle existiert 

6: Anzahl der Beschwerden, bei denen eine externe Stelle konsultiert wurde, um die 
Entscheidung vorzubereiten, 

7. Anzahl der Beschwerden, die im Berichtszeitraum zur Löschung oder Sperrung des 
beanstandeten Inhalts führten, aufgeschlüsselt nach Beschwerden von Beschwerde-
stellen und von Nutzern sowie nach dem Beschwerdegrund, 

8. Zeit zwischen Beschwerdeeingang beim sozialen Netzwerk und Löschung oder Sper-
rung des rechtswidrigen Inhalts, aufgeschlüsselt nach Beschwerden von Beschwer-
destellen und von Nutzern, nach dem Beschwerdegrund sowie nach den Zeiträumen 
"innerhalb von 24 Stunden•rinnerhalb von 48 Stµnden"f'innerhalb einer Woche"/"zu 
einem späteren Zeitpunkt", 

9, Maßnahmen zur Unterrichtung des Beschwerdeführers sowie des Nutzers, für den 
der beanstandete Inhalt gespeichert wurde, über die Entscheidung über die Be-
schwerde. 

§3 

~mgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte 

(1) Der Anbieter eines sozialen Netzwerks muss ein wirksames und transparentes 
Verfahren nach Absatz 2 und 3 für den Umgang mit Beschwerden üper rechtswidrige In-
halte vorhalten. Der Anbieter muss Nutzern ein leicht erkennbares, unmittelbar erreichba-
res und ständig verfügbares Verfahren zur Übermittlung voh Beschwerden über rechts-
widrige Inhalte zur Verfügung stellen. 

(2) Das Verfahren muss gewährleisten, dass der Anbieter des sozialen Netzwerks 

1. unverzüglich von der Beschwerde Kenntnis nimmt und prüft, ob der Inhalt rechtswid-
rig und zu entfernen oder der Zugang zu ihm zu sperren ist, 

2. einen offensichtlich rechtswidrigen Inhalt innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der 
Beschwerde entfernt oder den Zugang zu ihm sperrt; dies gilt nicht, wenn das soziale 
Netzwerk mit der zuständigen Strafverfolgungsbehörde einen längeren Zeitraum für 
die Löschung oder Sperrung des offensichtlich rechtswidrigen Inhalts vereinbart hat, 
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3. jeden rechtswidrigen Inhalt innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der Beschwerde 
entfernt oder den Zugang zu ihm sperrt, 

4. im Falle der Entfernung den Inhalt zu Beweiszwecken sichert und zu diesem Zweck 
für die Dauer von zehn Wochen im Inland speichert, 

5. den Beschwerdeführer und den Nutzer über jede Entscheidung unverzüglich infor-
miert und seine Entscheidung.ihnen gegenüber begründet und 

6. sämtliche auf den Plattformen befindlichen Kopien des rechtswidrigen Inhalts eben-
falls. unverzüglich entfernt oder sperrt. 

(3) Das Verfahren muss vorsehen, dass jede Beschwerde und die zu ihrer Abhilfe 
getroffene Maßnahme im Inland dokumentiert wird. 

(4) Der Umgang mit Beschwerden muss von der Leitung des sozialen Netzwerks 
durch monatliche Kontrollen überwacht werden. Organisatorische Unzulänglichkeiten im 
Umgang mit eingegangenen· Beschwerden müssen unverzüglich beseitigt werden. Den 
mit der Bearbeitung von Beschwerden beauftragten Personen müssen von der Leitung 
des sozialen Netzwerks regelmäßig, mindestens aber halbjährlich deutschsprachige 
Schulungs- und Betreuungsangebote gemacht werden. 

(5) Die Verfahren nach Absatz 1 können durch eine von der in § 4 genannten Ver-
waltungsbehörde beauftragten Stelle überwacht werden. 

§4 

Bußgeldvorschriften 

(1) · Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 einen Bericht nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erstellt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig veröffentlicht 

2. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 ein dort genanntes Verfahren für den Umgang mit Be-
schwerden von Beschwerdestellen oder Nutzern, die im Inland wohnhaft sind oder ih-
ren Sitz haben, nicht, nicht richtig oder nicht vollstäi;idig vorhält, 

3. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 2 ein dort genanntes Verfahren nicht oder nicht richtig 
zur Verfügung stellti 

4. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 1 den Umgang mit Beschwerden nicht oder nicht richtig 
überwacht, 

5. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 2 eine organisatorische Unzulänglichkeit nicht oder nicht 
rechtzeitig beseitigt, · 

6. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 3 eine Schulung oder eine Betreuung nicht oder nicht 
rechtzeitig anbietet oder 

7. entgegen § 5 einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten oder einen inländi~ 
sehen Empfangsberechtigten nicht oder nicht rechtzeitig benennt. 

{2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 7 mit einer 
Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen des Absatzes 1 mit einer 



- 8 - Bearbeitungsstand: 27.03,2017 15:23 Uhr 

Geldbuße bis zu fünf Millionen Euro geahndet werden. § 30 Absatz 2 Satz 3 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann auch dann geahndet werden, wenn sie nicht im In-
land begangen wird. 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist das Bundesamt für Justiz. Das Bundesministerium der Justiz 
und fürVerbraucherschutz erlässt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des In-
nern und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie allgemeine Verwaltungs-
grundsätze über die Ausübung des Ermessens der Bußgeldbehörde bei der Einleitung 
eines Bußgeldverfahrens und bei der Bemessung der Geldbuße. 

(5) Will die Verwaltungsbehörde ihre Entscheidung darauf stützen, dass ein nicht 
entfernter oder nicht gesperrter lnbalt rechtswidrig im Sinne des § 1 Absatz 3 ist, so hat 
sie über die Rechtswidrigkeit vorab eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen. Zu-
ständig ist das Gericht, das über den Einspruch gegen den Bußgeldbescheid entscheidet 
Der Antrag auf Vorabentscheidung .ist dem Gericht zusammen mit der Stellungnahme des 
sozialen Netzwerks zuzuleiten. Über den Antrag kann ohne mündliche Verhandlung ent-
schieden werden. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar und für die Verwaltungsbehörde 
bindend. 

§5 

Inländischer Zustellungsbevollmächtigter 

Anbieter sozialer Netzwerke haben für Zustellungen in Bußgeldverfahren nach die-
sem Gesetz gegenüber der Verwaltungsbehörde, der Staatsanwaltschaft und dem zu-
ständigen Gericht, sowie in zivilgerichtlichen Verfahren gegenüber dem zuständigen Ge-
richt einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten unverzüglich zu benennen. Für Aus-
kunftsersuchen einer inländischen Strafverfolgungsbehörde ist eine empfangsberechtigte 
Person im Inland zu benennen. 

§6 

Übergangsvorschriften 

(1) Der Bericht nach § 2 wird erstmals für das zw~ite auf das Inkrafttreten dieses 
Gesetzes folgende Vierteljahr fällig. 

(2) Die Verfahren nach § 3 müssen innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eingeführt sein. 

Artikel 2 

Änderung des Telemediengesetzes 

In§ 14 Absatz 2 des Telemediengesetzes, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 21. Juli 2016 (BGB!. 1 S. 1766) geändert worden ist, wird nach dem Wort „Eigentum" 
die Wörter „oder anderer absolut geschützter Rechte" eingefügt. 
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Artikel 3 

Inkrafttreten 

Bearbeitungsstand: 27.03.2017 15:23 Uhr 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

1. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Gegenwärtig ist eine massive Veränderung des gesellschaftlichen Diskurses im Netz und 
insbesondere in den sozialen Netzwerken festzustellen. Die Debattenkultur im Netz ist oft 
aggressiv, verletzend und nicht selten hasserfüllt. Hassrede und rassistische Hetze kön-
nen jede und jeden aufgrund der Meinung, Hautfarbe oder Herkunft, der Religion, des 
Geschlechts oder der Sexualität diffamieren. Hasskriminalität und andere strafbare Inhal-
te, die nicht effektiv bekämpft und verfolgt werden können, bergen eine große Gefahr für 
das friedliche Zusammenleben einer freien, offenen und demokratischen Gesellschaft. 
Nach den Erfahrungen im US-Wahlkampf hat auch in der Bundesrepublik Deutschland die 
Bekämpfung von strafbaren Falschnachrichten ("Fake News") in sozialen Netzwerken 
hohe Priorität gewonnen. Es bedarf daher einer Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in 
sozialen Netzwerken, um objektiv strafbare Inhalte wie etwa Volksverhetzung, Beleidi-
gung, Verleumdung oder Störung des öffentlichen Friedens durch Vortäuschen von Straf-
taten unverzüglich zu entfernen. 

Die zunehmende Verbreitung von Hasskrimina!ität und anderen strafbaren Inhalten, vor 
allem in sozialen Netzwerken, hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz bereits im Jahr 2015 veranlasst, eine Task Force mit den Betreibern der Netzwer-
ke und Vertretern der Zivilgesellschaft ins Leben zu rufen. Die in der Task Force vertrete-
nen Unternehmen haben zugesagt, den Umgang mit Hinweisen auf Hasskriminalität und 
anderen strafbaren Inhalten auf ihren Seiten zu verbessen. Die Unternehmen haben sich 
verpflichtet, anwenderfreundliche Mechanismen zum Melden kritischer Beiträge einzurich-
ten und die Mehrzahl der gemeldeten Beiträge mit sprachlich und juristisch qualifizierten 
Teams innerhalb von 24 Stunden zu prüfen und zu löschen, falls sie rechtswidrig sind. 
Maßstab der Prüfung ist deutsches Recht 

Die Selbstverpflichtungen der Unternehmen haben zu ersten Verbesserungen geführt. 
Diese reichen aber noch nicht aus. Noch immer werden zu wenige strafbare Inhalte ge-
löscht. Ein von -jugendschutz.net durchgeführtes Monitoring der Löschpraxis sozialer 
Netzwerke vöm Januar/Februar 2017 hat ergeben, dass die Beschwerden normaler Nut-
zer gegen Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten nach wie vor nicht unverzüg-
lich und ausreichend bearbeitet werden, Zwar werden bei YouTube mittlerweile in 90 Pro-
zent der Fälle strafbare Inhalte gelöscht. Facebook hingegen löschte nur in 39 Prozent 
der Fälle, bei Twitter nur in 1 Prozent. 

Auch die Transparenz der sozialen Netzwerke ist unzureichend. Die von den sozialen 
Netzwerken veröffentlichten Informationen über die Entfernung und Sperrung rechtswidri-
ger Inhalte auf ihren Plattformen sind nicht aussagekräftig genug. Die erhaltenen Be-
schwerden werden nicht nach Fallgruppen aufgeschlüsselt, zudem machen die Unter-
nehmen keine Angaben darüber, wieviel Prozent der Beschwerden zu Löschungen oder 
Sperren führten. 

Die Anbieter der sozialen Netzwerke haben eine Verantwortung für die gesellschaftliche 
Debattenku!tur, der sie gerecht werden müssen. Angesichts der Tatsache, dass das bis-
herige Instrumentarium und die zugesagten SelbstverpflicMungen der sozialen Netzwerke 
nicht ausreichend wirken und es erhebliche Probleme bei der Durchsetzung des gelten-
den Rechts gibt, bedarf es der Einführung von bußgeldbewehrten Compliance-Regeln für 
soziale Netzwerke, um effektiv und unverzüglich gegen Hasskriminalität und andere straf-
bare Inhalte im Netz vorgehen zu können. · 
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II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Um die sozialen Netzwerke zu einer schnelleren und umfassenderen Bearbeitung von 
Beschwerden über Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte anzuhalten, sieht der 
Entwurf die Einführung gesetzlicher Compliance-Regeln für soziale Netzwerke vor. Dabei 
wird durch eine Legaldefinition des sozialen Netzwerks sichergestellt, dass die Berichts-
pflicht nur die Betreiber großer sozialer Netzwerke mit Meinungsmacht und nicht sämtli-
che Diensteanbieter nach dem Telemediengesetz {TMG) trifft. Medienplattformen mit ei-
genen journalistisch-redaktionell gestalteten Inhalten werden von dem Entwurf nicht er-
fasst Die Definition der sozialen Netzwerke erfasst sowohl den Austausch von Inhalten 
mit anderen Nutzern in einer geschlossenen Netzgemeinschaft (gated community} als 
auch die Verbreitung von Inhalten in der Öffentlichkeit. Vorgesehen ist eine Bagatellgren-
ze für kleinere Unternehmen (Start-up-Unternehmen). Zudem wird klargestellt, dass nur 
solche·rechtswidrigen Inhalte erfasst sind, die den objektiven Tatbestand der Strafnormen 
erfassen, die dazu dienen, Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte, die im Netz ver-
breitet werden sowie andere Formen der Störung des öffentlichen Friedens zu bekämp-
fen. 

Hasskriminalität erfüllt in der Regel strafrechtliche Tatbestände wie üble Nachrede, Ver- . 
leumdung oder Volksverhetzung. Erfasst werden auch falsche Nachrichten (,,Fake 
News"), soweit sie objektiv den Tatbestand einer oder mehrerer der in § 1 Absatz 3 'ge-
nannten Strafrechtsnormen erfüllen, etwa die Störung des öffentlichen Friedens durch 
Vortäuschen von Straftaten. 

Soziale Netzwerke werden gesetzlich. verpflichtet, vierteljährlich über den Umgang mit 
Beschwerden über strafrechtlich relevante Inhalte zu berichten. Der Bericht soll sowohl 
statistische Angaben über das Beschwerdevolumen und die Entscheidungspraxis der 
Netzwerke enthalten als auch über die mit der Bearbeitung der Beschwerden beauftrag-
ten Beschwerdeteams informieren. Der Bericht wird im elektronischen Bundesanzeiger 
und auf der eigenen Homepage des sozialen Netzwerks leicht auffindbar veröffentlicht 
werden. 

Der Entwurf legt gesetzliche Standards für ein wirksames Beschwerdemanagement fest, 
die gewährleisten, dass soziale Netzwerke offensichtlich strafrechtlich relevante Inhalte, 
die den objektiven Tatbestand einer der in§ 1 Absatz 3 genannten Strafvorschriften erfül-
len, in der Regel 24 Stunden nach Eingang der Nutzerbeschwerde löschen. Gefordert 
werden wirksame und transparente Verfahren zur unverzüglichen Löschung rechtswidri-
ger Inhalte einschließlich nutzerfreundlicher Mechanismen zur Übermittlung von Be-
schwerden. Ausgangspunkt dieser Compliance-Pflicht ist die Haftungsregelung für 
Diensteanbieter nach § 10 TMG. Diese sind verpflichtet, einen rechtswidrigen Inhalt, den 
sie für· einen Nutzer speichern, unverzüglich zu entfernen oder den Zugang zu ihm zu 
sperren, wenn sie von dem Inhalt Kenntnis genommen haben. Die in diesem Entwurf sta-
tuierten Compliance-Pflichten setzen diese Verpflichtung der Diensteanbieter voraus und 
konkretisieren sie. 

Das Bedürfnis einer Regelung zum Umgang mit Beschwerden über Hasskriminalität und 
anderen strafbaren Inhalten- im Unterschied zu den „klassischen Medien" - lässt sich mit 
der Besonderheit des Internets erklären. Bei den klassischen Medien wird eine rechtswid-
rige Situation nicht in gleicher Weise perpetuiert wie im Internet. 

Die vorsätzliche oder fahrlässige Nichteinhaltung der Berichtspflicht und die Zuwiderhand--
lung gegen die Pflicht, ein wirksames Beschwerdemanagement vorzuhalten, stellen nach 
dem Entwurf eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße b_is zu 5 Millionen Euro 
geahndet werden kann. Die Ordnungswidrigkeit knüpft im Hinblick auf das Beschwerde-
management an die Organisationspflichten an. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig ein Beschwerdemanagement gar nicht oder mangelhaft einrichtet, organi-
satorische Unzulänglichkeiten nicht beseitigt oder die gesetzlichen. Vorgaben für das Be-
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schwerdemanagement über einen nicht unerheblichen Zeitraum verfehlt. Die Geldbuße 
soll gemäß § 17 Absa~ 4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWlG) den wirt-
schaftlichen Vorteil aus der Ordnungswidrigkeit übersteigen. 

Durch den daneben anwendbaren § 130 OWlG ist auch eine Verfolgung des Inhabers des 
Unternehmens, das das soziale Netzwerk betreibt. möglich, wenn die Zuwiderhandlung 
gegen die Pflicht zur Vorhaltung eines wirksamen Beschwerdemanagements oder gegen 
die . Berichtspflicht durch· gehörige Aufsicht hätte verhindert oder wesentlich erschwert 
werden können. 

Nach Maßgabe des § 30 OWiG kann auch gegen juristische Personen 4nd. Personenver-
einigungen eine Geldbuße festgesetzt werden. Das Höchstmaß der Geldbuße nach die-
sem Entwurf erhöht sich in diesem Fall auf 50 000 000 Euro (§ 30 Absatz 2 Satz 3 0-

· wiG). 

Als zuständige Verwaltungsbehörde nach §.36 OWiG bestimmt der Entwurf das Bundes-
amt für Justiz, das im Rahmen der Verfolgung der in diesem Entwurf bezeichneten OWi-
Tatbestände auch zu prüfen hat, ob ein strafbarer Inhalt im Sinne des§ 1 Absatz 3 vor-
liegt. Die Prüfkompetenz des Bundesamtes für Justiz ist insoweit vergleichbar mit der Tä-
tigkeit der Landesmedienanstalten als zuständige Verwaltungsbehörde gemäß § 24 des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages. Die Landesmedienanstalten können gegen Tele-
medienanbieter wegen unzulässiger Angebote, die zum Hass aufstacheln, zu Gewalt auf-
fordern oder die Menschenwürde angreifen, Bußgelder verhängen. 

III. Alternativen 

Keine. Die mit den sozialen Netzwerken vereinbarten Selbstverpflichtungen haben sich 
als nicht ausreichend erwiesen. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 11 des Grundgesetzes (Recht der Wirtschaft) sowie aus Artikel 7 4 Absatz 1 Nummer 
7 des Grundgesetzes (öffentliche Fürsorge), soweit Belange des Jugendschutzes betrof-
fen sind, und hinsichtlich der Bußgeldvorschriften (§ 4 des Entwurfs) aus Artikel 74 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes (Strafrecht). Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 des 
Grundgesetzes ist einschlägig, da das Schutzziel des Gesetzentwurfes, äas sich gegen 
die Verrohung der Debattenkultur in sozialen Netzwerken richtet, auch den Schutzzweck 
des· Jugenqmedienschutzes berührt, nämlich die Entwicklung von Kindern und Jugendli-

. chen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Bereich der Verbesserung der 
Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken ist gegeben, da hier die Herstellung gieich-
wertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet und die Wahrung der Rechts- oder \,\flrt-
schaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse mit einer bundesgesetzlichen Regelung 
erforderlich ist (Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes). Durch eine einheitliche Bundes-
gesetzgebung im Bereich der, Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken wird verhin-
dert, dass sich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Lebensverhältnisse ausei-
nanderentwickeln, indem Hasskriminalität und andere rechtswidrige Inhalte unter Um-
ständen nicht in jedem Land effektiv bekämpft und verfolgt wird und dort . infolgedessen 
das friedliche Zusammenleben einer freien, offenen und demokratischen Gesellschaft in 
Gefahr ist. Die Regelungen können auch deshalb nur durch den Bundesgesetzgeber er-
folgen, wen ansonsten die Gefahr einer Rechtszersplitterung bestünde, die sowohl im 
Interesse des Bundes als auch der Länder nicht hinnehmbar ist. Eine bundeseinheitliche 
Ausgestaltung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken gewährleistet die Anwen-
dung einheitlicher Maßstäbe unabhängig vom Standort der Anbieter sozialer Netzwerke 
und wirkt so Binnenwanderungen und einem möglichen Wettlauf zwischen den Ländern 
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um das niedrigste Schutzniveau zur Anlockung von Anbietern sozialer Netzwerke entge-
gen. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Die in den §§ 2, 3 und 5 des Entwurfs vorgesehenen gesetzlichen Compliance-Rege!n 
sind mit europäischem Recht vereinbar. Dies gilt insbesondere für die Richtlinie 
2000i31/EG (e-commerce-RL). 

1. Richtlinie 2000/31/EG (e-commerce-RL) 

a) Die e-commerce-RL hält bereits eine Reihe von Instrumenten vor, die zur Regu-
lierung sozialer Nf?tzwerke eingesetzt werden können. · 

So können nach Artikel 14 e-commerce-RL Mitgliedstaaten einen Diensteanbie-
ter für die im Nutzerauftrag gespeicherten Informationen verantwortlich machen, 
sobald er "tatsächliche Kenntnis von der rechtswidrigen Tätigkeit oder Informati-
on [hat], und, in Bezug auf Schadenersatzansprüche, [ ... ] er sich[ ... ] Tatsachen 
oder Umstände bewusst [ist], aus denen die rechtswidrige Tätigkeit oder Informa-
tion offensichtlich wird" (Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a e-commerce-RL), oder 
aber wenn der Diensteanbieter nicht, ,.sobald er diese Kenntnis oder dieses Be-
wusstsein erlangt, unverzüglich tätig [wird], um die Information zu entfernen oder 
den Zugang zu ihr zu sperren" (Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b e-commerce-
RL). Allerdings verhält sich diese Richtlinien-Vorschrift nicht'ausdrücklich zur Ein-
richtung eines Verfahrens für den Umgang mit Beschwerden, ganz zu schweigen 
von der Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, auch insoweit Bußgelder als Sanktion 
vorzusehen (Artikel 20 e-commerce-RL). Artikel 14 Absatz 3 e-commerce-RL er-
öffnet die zusätzliche Variante, .,dass die Mitgliedstaaten Verfahren für die Ent-
fernung einer Information oder die Sperrung des.Zugangs zu ihr festlegen". Dem 
entspricht der Erwägungsgrund 46, wonach „diese Richtlinie die Möglichkeit der 
Mitgliedstaaten unöerührt" lässt, ,.spezifische Anforderungen vorzuschreiben, die · 
vor der Entfernung oder der Sperrung des Zugangs unverzüglich zu erfüllen 
sind." Dementsprechend eröffnet der Erwägungsgrund 48 den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit, dass die Mitgliedstaaten von Diensteanbietern verlangen, ,,die nach 
vernünftigem Ermessen von ihnen zu erwartende und in innerstaatlichen Rechts-
vorschriften niedergelegte Sorgfaltspflicht anzuwenden, um bestimmte Arten 
rechtswidriger Tätigkeiten aufzudecken und zu verhindemu. 

Zwar verwehrt Artikel 15 Absatz 1 e-commerce-RL den Mitgliedstaaten, den 
Diensteanbietern eine allgemeine Verpflichtung aufzuerlegen, die von ihnen 
übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder aktiv nach 
Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Diese 
allgemeine Recherchepflicht wird in diesem Entwurf auch nicht statuiert. 

b) Hilfsweise besteht auch außerhalb des von der e~commerce-RL vorgehaltenen 
Instrumentariums Spielraum für nationale Regelungen. Zwar enthält Artikel 3 Ab-
satz 2 e-commerce-RL ein grundsätzliches Verbot für die Mitgliedstaaten, den 
freien Verkehr von Diensten der Informationsgesellschaft aus einem anderen 
Mitgliedstaat aus Gründen einzuschränken, die in den sogenannten koordinierten 
Bereich fallen. Dazu gehören nach Artikel 2 Buchstabe h Ziffer i 2. Spiegelstrich 
e-commerce-RL unter anderem die von einem Diensteanbieter zu erfüllenden 
Anforderungen in Bezug auf die Ausübung der Tätigkeit eines Dienstes der In-
formationsgesellschaft, beispielsweise Anforderungen betreffend das Verhalten 
des Diensteanbieters, Anforderungen betreffend Qualität oder Inhalt des Diens-

. tes sowie Anforderungen betreffend die Verantwortlichkeit des Diensteanbieters. 



- 14 - Bearbeitungsstand: 27.03.2017 _15:23 Uhr 

Hiervon dürften auch die im Entwurf vorgeschlagenen Betreiberpflichten bei sozi-
alen Netzwerken erfasst werden. 

Eine Ausnahme zu dem grundsätzlichen Verbot sieht aber Artikel 3 Absatz 4 
Buchstab~ a Ziffer i e-commerce-RL vor. Danach sind Maßnahmen zulässig, die 
etwa aus folgenden Gründen erforderlich sind: ,.Schutz der öffentnchen Ordnung, 
Insbesondere Verhütung, Ermittlung, Aufklärung und Verfolgung von Straftaten, 
einschließlich des Jugendschutzes und der Bekämpfung der Hetze aus Gründen 
der Rasse, des Geschlechts, des Glaubens oder der Nationalität, sowie von Ver-
letzungen der Menschenwürde einzelner Personen". Der Gesetzentwurf sieht 
insbesondere ein effektives Beschwerdemanagement zur Verbesserung der 
Durchsetzung der in § 1 Absatz 3 genannten Straftatbestände in sozialen Netz-
werken vor. Dies ist notwendig, um Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte 
effektiv zu bekämpfen und zu verfolgen. Sowird das friedliche Zusammenleben 
der freien, offenen und demokratischen Gesellschaft in Deutschland geschützt. 

Der Entwurf erfüllt auch die weiteren Voraussetzungen für die' Ausnahme vom 
Regelungsverbot. So verlangt Art[kel 3 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer ii und iii 
e-commerce-RL, dass die Maßnahmen einen ganz bestimmten Dienst der Infor-
mationsgesellschaft betreffen, der gerade die vorgenannten Schutzziele beein-
trächtigt oder eine ernsthafte und schwerwiegende Gefahr einer Beeinträchtigung 
dieser Zeile darstellt, un9 dass die Maßnahmen in einem angemessenen Ver-
hältnis zu diesen Schutzzielen stehen. Die im Entwurf geregelten Compliance-
Pfiichten sozi~ler Netzwerke betreffen spezieiie Dienste der Informationsgesell-
schaft und dienen der Verhinderung objektiv strafbarer Taten. 

Darüber t'linaus wird gemäß Artikel 3 AbsatzA Buchstabe b Ziffer i 1. Spiegel-
strich e-commerce-RL zwar verfahrensmäßig vorausgesetzt, dass der Mitglied-
staat, der eine Maßnahme als Ausnahme zu dem grundsätzlichen Verbot ergrei-
fen will, zunächst den Mitgliedstaat, in dem der Diensteanbieter niedergelassen 
ist, zu eigenen Maßnahmen auffordert, die dieser dann jedoch entweder unter-
lässt oder aber die sich als unzulänglich erweisen. Weiterhin schreibt Artikel 3 
Absatz 4 Buchstabe b Ziffer i 2. Spiegelstrich e-commerce-RL für das Verfahren 
vor, dass der zu einer Ausnahmeregelung entschlossene Mitgliedstaat den zuvor 
vergeblich aufgeforderten Mitgliedstaat und die Europäische Kommission über 
seine Absicht unterrichten muss, nunmehr Maßnahmen zu ergreifen. In dringen-
den Fällen gestattet jedoch Artikel 3 Absatz 5 e-commerce-RL ein Absehen von 
den Verfahrensvorgaben, um ein sofortiges Handeln zu ermöglichen. Eih soforti-
ges Handeln ist zur effektiven Bekämpfung von Hasskriminalität und weiterer ob-
jektiv strafbarer Handlungen im Internet dringend geboten. 

2. Dienstleistungsfreiheit 

Vorbehaltlich spezieller sekundärrechfücher Bestimmungen ist eine nationale Rege-
lung zur, Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken .an den uni-
onsrechtlichen Grundfreiheiten zu messen, sobald ein grenzüberschreitender Bezug 
besteht. Davon dürfte hier auszugt3hen sein. Denn die Regulierung richtet sich nicht 
ausschließlich an inländische Betreiber und umfasst auch nicht nur deren Dienstleis-
tung im Inland, sondern betrifft ebenso Betreiber aus anderen EU-Mitgliedstaaten be-
ziehungsweise die Erbringung von Dienstleistungen durch inländische Betreiber an 
Nutzer in anderen EU-Mitgliedstaaten (außer bei § 4 Absatz 1 Nummer 2 des Ent-
wurfs}. 

Berührt wird hier die Grundfreiheit des freien 0ienstleistungsverkehrs (Artikel 56 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union). Eine Beschränkung lässt 
sich hier nur rechtfertigen, wenn sich erweist dass sie zwingenden Gründen des All-
gemeininteresses entspricht, geeignet ist, die Erreichung des mit ihr verfolgten Ziels 
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zu gewährleisten, und nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung dieses Ziels er-
forderlich ist. 

Als zwingendes Gemeinwohlinteresse ist die Verhütung und Bekämpfung von Hass„ 
kriminalität und anderen strafbaren Inhalten auf Plattformen der sozialen Netzwerke 
anzusehen. Der mit dem Entwurt verfolgte Zweck wird in der Begründung ausgeführt. 
Dort wird auch dezidiert dargelegt, anhand welcher Erwägungen bußgeldbewehrte 
Compliance- und Berichtspflichten als geeignet und erforderlich eingestuft werden. 

3. Notifrzierungspfücht nach der Richtlinie (EU) 2015/1535 

Die geplante Regelung ist notifizierungspflichtig nach der Richtlinie (EU) 2015/1535 vom 
9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vor-
schriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Der Gesetzentwurf dient nicht der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Das grundlegende Ziel des Entwurfs besteht darin, Hasskriminalität und andere strafbare 
Inhalte, die den Tatbestand des § 1 Absatz 3 des Gesetzentwurtes ertüllen, in sozialen 
Netzwerken entgegenzutreten, um so das friedliche Zusammenleben in einer freien, offe-
nen und demokratischen Gesellschaft zu fördern. Dieses Ziel entspricht den Leitgedanken. 
der Bundesregierung für eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhal-
tigkeitsstrategie. Denn Nachhaltigkeit zielt auf sozialen Zusammenhalt, der nach der Ma-
nagementregel Nummer 10 gemäß Ziffer II. 2. des Nachhaltigkeitsmanagementsystems 
der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie zu stärken ist. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 

4. Erfüllungsaufwand 

4.1 Erfüllungsaufwan~ für Bürgerinnen und Bürger 

Keiner. 

4.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Der Entwurf führt neun neue Informationspflichten für soziale Netzwerke ein, die in einem 
vierteljährlich zu erstellenden Bericht zu erfüllen sind. Die Schätzung des damit verbun-
denen Erfüllungsaufwands ist naturgemäß mit Unsicherheiten verbunden. Für die weitere 
Betrachtung wird davon ausgegangen, dass die Unternehmen bereits jetzt die Mehrzahl 
der im Entwurf geforderten Angaben intern erheben, so dass diese Informationspflichten 
keinen erheblichen Mehraufwand bei den sozialen Netzwerken auslösen. Außerdem ver-
öffentlichen die Betreiber sozialer Netzwerke schon jetzt einen Teil der im Entwurf gefor-
derten Angaben in sogenannten Transparenzberichten. Daher wird durch den Entwurf in 
erster Linie ein zusätzlicher Prüfungs- und Kontrollaufwand für das intern vorhandene 
Zahlenwerk ausgelöst. 
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· Mit diesen Maßgaben wird der auf jeden Bericht entfallende Erfül!ungsaufwand ein-
schließlich der Entgelte für die Veröffentlichung im Bundesanzeiger auf 50 000 Euro ge-
schätzt.. Hierbei wird auch berücksichtigt, dass die Berichte thematisch auf die Bekämp-
fung von Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte im Sinne dieses Gesetzentwurfes 
beschränkt sind. 

Wegen des Schwellenwertes in § 1 Absatz 2 (zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzer im 
Inland) werden höchstens zehn soziale Netzwerke berichtspflichtig werden. Der gesamte 
Erfüllungsaufwand für die Berichtspflicht ist daher auf zwei Millionen Euro jährlich zu 
schätzen.· 

Die Schätzung des Erfüllungsaufwand für die Pflicht zur Vorhalttmg eines wirksamen Be-
schwerdesystems ist ebenfalls mit Unsich~rheiten verbunden. Die Kosten, die die sozia-
len Netzwerke für die bereits vorhandenen Beschwerdesysteme aufwenden, sind nicht 
bekannt. Für die Berechnung des durch den Entwurf verursachten Erfüllungsaufwands 
sind nur die Kosten für die Bekämpfung der. von Nutzerinnen und Nutzern im Inland ge-
posteten Hasskriminalität und anderen strafbaren. Inhalten. relevant. Diese Kosten werden 
für alle sozialen Netzwerke auf 50 Millionen Euro jährlich geschätzt. Es wird weiterhin an-
genommen, dass die sozialen Netzwerke ihre Auf-wendungen zur Bekämpfung von 
Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten gegenüber dem Ist-Zustand um 50 Pro-
zent steigern müssen, um den Compliance-Anforderungen aus diesem Entwurf gerecht zu 
werden. Daraus ergibt sich ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von 25 Millionen Eu-
ro für die Pflicht zur Vorhaltung eines wirksamen Beschwerdemanagements. 

Schließlich wird der Erfüllungsaufwand der Pflicht, einen inländischen Zustellungsbevoll-
mächtigten für jeden Zivilprozess und jedes Bußgeldverfahren nach diesem Gesetz zu 
benennen, auf 1 Millionen Euro jährlich geschätzt. 

Der Entwurf verursacht für die sozialen Netzwerke mithin insgesamt einen Erfüllungsauf-
wand in Höhe von 28 Millionen·Eurojährlich. Dieser jährliche Erfüllungsaufwand unterliegt 
der „One in, one out"-Regel der Bundesregierung. Die Kompensation erfolgt durch Teile 
des Anteils des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz an den Entlas-
tungen aus dem Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von 
Bürokratie (Bürokratieentlastungsgesetz). 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten: 

Zwei Millionen Euro jährlich. 

4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Der Entwurf führt zu Erfüllungsaufwand beim Bund und - in geringem Umfang - bei den 
Ländern. 

Für die Bundesverwaltung entstehen durch die im Gesetz vorgesehene Funktion des 
Bundesamtes für Justiz als Verfolgungsbehörde für Verstöße gegen die Berichtspflicht 
nach § 2 und gegen das in § 3 vorgegebene Beschwerdemanagement sozialer Netzwerke 
Kosten von rund vier Millionen Euro jährlich und einmalige Aufwendungen in Höhe von ca. 
350 000 Euro. 

Die sozialen Netzwerke werden durch § 2 verpflichtet, vierteljährlich einen Bericht über 
den Umgang mit Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten in sozialen Netzwerken 
herauszugeben. Vom Gesetz-entwurf sind primär drei soziale Netzwerke betroffen, bei 
weiteren sieben Netzwerken ist eine Einbeziehung denkbar. Insgesamt geht es also jähr-
lich um höchstens 40 Berichte, die Gegenstand eines Bußgeldverfahrens sein könnten. 
Da diese Berichte mit hoher Aufmerksamkeit aufgenommen werden, sind rund 500 Be-
schwerden gegen die Berichte denkbar. Auf der anderen Seite ist zu erwarten, dass die 
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sozialen Netzwerke ihrer Berichtspflicht rechtzeitig und richtig nachkommen werden, so 
dass sich der Kontrollaufwand in Grenzen hält Daher werden pro Jahr voraussichtlich 
-nicht mehr als 20 Bußgeldverfahren erwachsen. 

Daneben werden die sozialen Netzwerke durch § 3 verpflichtet, ein wirksames und effizi-
entes Beschwerdemanagement vorzuhalten. Insbesondere werden sie verpflichtet, einen 
offensichtlich rechtswidrigen Inhalt innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Be-
schwerde zu löschen. Verstöße gegen diese Pflicht können mit einem Bußgeld geahndet 
werden. In diesem Bereich ist mit einer erheblichen Zahl von Anzeigen an das Bundesamt 
für Justiz zu rechnen. Bei den sozialen Netzwerken gehen schätzungsweise Jährlich min-
destens 500 000 Beschwerden aus Deutschland wegen Hasskriminalität und anderen 
strafbaren Inhalten ein. Gelöscht oder gesperrt wird jedoch nur ein Bruchteil dessen. Zahl-
reiche Nutzer, die vermeintliche Hasskriminalität oder andere strafbare Inhalte gemeldet 
haben, könnten sich daher veranlasst sehen, ihre erfolglose Beschwerde dem Bundesamt 
für Justiz zuzuleiten. Geschätzt wird, dass dies in fünf Prozent aller erfolglosen Be-
schwerden, also in rund 25 000 Fällen geschieht. Da diese Anzeigen aber zum großen 
Teil unbegründet sein werden, kann mit einem jährlichen Verfahrensaufkommen von 500 
Bußgeldverfahren im Bereich des Beschwerdemanagements gerechnet werden. 

Nach einer Schätzung des Bundesamtes für Justiz ergeben sich durch die durch den 
Entwurf eingeführte Funktion als Verfolgungsbehörde zusätzliche jährliche Personalkos-
ten für die Registrierung und Prüfung der Anzeigen, die Führung der Bußgeldverfahren 
einschließlich der Rechtsmittelverfahren, die Fach- und. Rechtsaufsicht, Führungs- und 
Leitungsaufgaben, Zwangsvollstreckung und Rechnungswesen. Hinzu kommt Personal 
für den IT-Betrieb. Die Personalkosten setzen sich wie folgt zusammen: 

Stellen Personalkosten je.SteUe/Jahr PersonalkPSten ges~rnfc~j .•··• 
einschließlich Sachkostenpau-

1 

schale(€) 
· .. 

A 15 1 125.158, 19 . 125.158 

A 14 7 112.523,69 787.666 

A13gD 2,5 103.647,49 259.186 

AJg 20 95.273,87 1.905.477 

AB 8,5 72.233,77 613.987 

·A6e 0,5 65.318 32.659 .... •· 39;$ 
,, 

i ; < .. · . . 3}24;1,34 ... Sµmm, ... ··•· ·.··. ·. 

Weiterer Erfüllungsaufwand wird <:furch notwendige Schulungen und Betreuungen der 
Bearbeiterinnen und Bearbeiter, Übersetzungen für fremdsprachige Inhalte, · die als 
rechtswidrig gemeldet werden und durch das in § 3 Absatz 5 vorgesehene Monitoring 
durch eine externe Stelle verursacht. Die Gesamtkosten werden auf 300 000 Euro jährlich 
geschätzt. Für IT-Aufwände fallen einmalige Sachkosten in Höhe von rund 350 000 Euro 
und jährliche Kosten in Höhe von 25 000 Euro an: 

Der geringe Erfüllungsaufwand für die Länder ergibt sich zum einen aus der in § 4 Absatz 
5 vorgesehenen Verpflichtung des Bundesamtes für Justiz, in streitigen Fällen eine Vor-
abentscheidung über die Rechtswidrigkeit beim zuständigen Gericht einzuholen. Dieses 
Aufkommen wird auf weniger als 100 Fälle im Jahr geschätzt Zum anderen werden die 
Gerichte der Länder mit gerichtlichen Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz 
befasst. Hier ist von 200 Verfahren im Jahr auszugehen. Der insgesamt erforderliche Er-
fü!lungsaufwand wird auf 200 000 Euro im Jahr geschätzt. 
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5. Weitere Kosten 

Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind 
nicht zu erwarten 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Der Entwurf hat Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung. Der Entwurf 
trägt dazu bei, Diskriminierungen auch wegen des Geschlechts durch Hasskriminalität 
und anderen strafbaren Inhalten auf den Plattformen sozialer Netzwerke wirksamer zu 
bekämpfen. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Dieses Gesetz wird spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten. evaluiert. Dabei wird die 
Bundesregierung in fachlich geeigneter Weise prüfen, ob und inwieweit die beabsichtigten 
Wirkungen auf die sozialen Netzwerke mit Blick auf ihren Umgang mit Beschwerden über 
Hasskriminalität und andere strafbare· Inhalte erreicht worden sind. Die Bundesregierung 
wird ferner untersuchen, wie sich der Erfüllungsaufwand für Wirtschaft und Verwaltung 
entwickelt hat und ob die Entwicklung in einem angemessenen Verhältnis zu den festge-
stellten Regelungswirkungen steht. Die Evaluierung wird die Frage nach· unbeabsichtigten 
Nebenwirkungen sowie nach der Akzeptanz und Praktikabilität der Regelungen einschlie-
ßen. 

8. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung 
in sozialen Netzwerken) 

Zu § 1 (Anwendungsbereich) 

Die Vorschrift definiert den Anwendungsbereich des Gesetzes entsprechend der Zielset-
zung, Hasskriminalität, andere strafbare Inhalte, die unter§ 1 Absatz 3 des Gesetzentwur-
fes fallen sowie strafbare Falschnachrichten auf den Plattformen sozialer Netzwerke wirk-
samer zu bekämpfen, um die damit verbundenen Gefahren für das friedliche Zusammen-
leben und für die freie, offene und demokratische Gesellschaft abzuwenden. Die in den 
§§ 2, 3 und 5 aufgestellten Compliance-Regeln beziehen sich daher nur auf soziale Netz-
werke und allein auf rechtswidrige Inhalte, die den objektiven Tatbestand eines der Ab-
satz 3 genannten Normen erfüllen .. 

Zu Absatz 1 

Die Compliance-Pflichten des Gesetzes sollen nur soz!81en Netzwerken, nicht allen 
Diensteanbietern nach dem TMG auferlegt werden. Soziale Netzwerke werden in Ab-
satz 1 Satz 1 definiert als Te!emediendiensteanbieter, die mit Gewinnerzielungsabsicht 
Plattformen im Internet betreiben, die es Nutzern ermöglichen, beliebige Inhalte mit ande-
ren Nutzern auszutauschen, zu teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

. . 

Teiemediendiensteanbieter sind solche, bei denen die elektronische Informationsbereit-
stellung im Vordergrund steht. Die Begriffsbestimmung folgt Artikel 2 Buchstabe b 
e-commerce-RL. § 2 Nummer 1 TMG gilt entsprechend. 

Nutzer im Sinne des Gesetzes ist eine natürliche oder juristische Person, , die die Infra-
struktur der Plattform zugangsfrei nutzt, insbesond~re um auf Inhalte zuzugreifen und um 
Informationen zu erlangen (vgl.§ 2 Nummer 3 TMG). So werden beispielsweise auch die 
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sog. Follower des Kurznachrichtendienstes Twitter von dem Nutzerbegriff in Absatz 2 er-
fasst. 

Erfasst werden Plattformen unabhängig von der Form der Kommunikation. Die Norm er-
fasst also sowohl Plattformen, die es den Nutzern ermöglichen, .Inhalte wie Bilder, Videos 
sowie Texte und dergleichen einzustellen, als auch Plattformen, deren Hauptaugenmerk 
auf nur einer der genannten Kategorien liegt. 

Der Austausch findet stets zwischen administrativ festgelegten Gruppenmitgliedern oder 
Chatmitgliedern statt. Im Gegensatz zum „Teilen" und der »Öffentlichkeit zugänglich ma-
chen" bestimmt der Nutzer die einzelnen Empfänger. Der Austausch findet mit einem po-
tenzieil bestimmten Personenkreis statt. 

Teilen bedeutet sowohl das Zugänglichmachen von selbst eingestellten, als auch von 
bereits vorhandenen beliebigen Inhalten für ausgewählte Nutzergruppen, wobei Inhalte 
auch für alle Nutzer freigegeben werden können. 

Ein soziales Netzwerk kann den Nutzerinnen und Nutzern zudem ermöglichen, beliebige 
Inhalte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auf den tatsächlichen Empfang kommt 
es nicht an. Zugänglichmachen bedeutet die Ermöglichung des Empfangs durch eine Öf-
fentlichkeit (BGH GRUR 1994, 45 (46} - Verteileranlagen; GRUR 1996, 875 (876) -
Zweibettzimmer im Krankenhaus; Schricker/Loewenheim/v. Ungern-Sternberg Rn. 10). 
Ein zeitgleicher Empfang durch die Empfänger muss ermöglicht werden (BGH GRUR 
2009, 845 (848) - Internet-Videorecorder). Technisch bedingte geringfügige Zeitdifferen-
zen bei den Empfangsmöglichkeiten stehen · dem nicht entgegen (Schri-
cker/Loewenheim/von Ungern-Sternberg Rn. 10). 

Das Gesetz erfasst nur soziale Netzwerke ohne. spezielle Themen- und Nutzerfestlegung. 
Es muss möglich sein, beliebige Inhalte mit beliebigen anderen Nutzern auszutauschen, 
zu teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Thematisch und personell einge-
grenzte Netzwerke wie berufliche Netzwerke bedürfen keiner gesetzlichen Compliance-
Regeln. 

Unter Plattformen sind auch sogenannte Instant Messenger oder Nachrichtensofortver-
sand-Anbieter zu fassen, wenn ein größerer, nicht fest geschlossener Personenkreis d.ie 
Möglichkeit hat, durch die angebotenen Funktionen miteinander zu kommunizieren. In der 
Regel handelt es sich dabei um eine Kommunikationsmethode, bei der sich qie Teilneh-
mer per Textnachrichten unterhalten; dabei löst der Absender die Übermittlung jedoch so 
aus, dass die Nachrichten möglichst unmittelbar bei den Empfängern ankommen. Viele 
Instant Messenger unterstützen·zusätzlich die Übertragung von Dateien und Audio- sowie 
Video-Streams. In einer Benutzergruppe eines Instant Messenger Services können bis zu 
256 Teilnehmer miteinander kommunizieren. 

Telemediendiensteanbieter mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten werden 
gemäß Absatz 1 Satz 2 von diesem Gesetz nicht erfasst. Für sie gelten die Vorschriften 
der §§ 54 ff. des Rundfunkstaatsvertrages. 

Zu Absatz 2 

In Absatz 2 wird die Bagatellgrenze definiert. Absatz 2 befreit soziale Netzwerke im Sinne 
des Absatzes 1 von den Pflichten, wenn das Netzwerk weniger als zwei Millionen Nutze-
rirJnen und Nutzer in der Bundesrepublik Deutschland hat 

Der Grund für eine solche Regelung liegt darin, dass kleinere soziale Netzwerke von auf-
wändigen Prüfpflichten befreit werden sollen. Die umfassenden gesetzlichen Anforderun-
gen können nur von sozialen Netzwerken mit en.tsprechenden Ressourcen und Kapazitä-
ten bewältigt werden. 
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Ein weiterer Grund liegt in der Perpetuierungswirkung der ausgetauschten und geteilten 
oder der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Inhalten. Bei einer großen Anzahl von Nut-
zern ist die Reichweite der Inhalte regelmäßig höher. Dies geht mit einem Anstieg der 
diffamierenden Wirkung einher. 

Die BagateUschwelle liegt bei zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzern, da nach gegen-
wärtigen Daten die in der Öffentlichkeit relevanten und breit vertretenen sozialen Netz-
werke mindestens zwei Millionen Nutzer haben. Diese sozialen Netzwerke sind vom Ge-
setz zu erfassen, damit der Sinn und Zweck des Gesetzes erfüllt wird. 

Ein ausreichend territorialer Bezug ist gleichfalls gewährleitet. Absatz 2 bezieht. sich auf 
im Inland ansässige Nutzerinnen und Nutzer. Es kommt nicht darauf an, in welchem Land 
·der jeweilige Nutzer hauptsächlich aktiv ist. Bezugspunkt ist die IP-Adresse bei der Re-
gistrierung. Die Bestimmtheit der Vorschrift ist damit gewährleistet. 

Zu Absatz 3 

Der Begriff des rechtswidrigen Inhalts stellt einen zentralen Anknüpfungspunkt des Ent-
wurfs dar. Strafbar sind solche Inhalte, die.den Tatbestand der§§ 86, 86a, 89a, 90, 90a, 
90b, 91, 100a, 111, 126, 129, 129a, 129b, 130,131,140, 166, 184b, 184d, 185 bis 187, 
241 oder 269 des Strafgesetzbuchs erfüllen. Hierdurch wird verdeutlicht, dass es bei dem 
Entwurf nicht um staatliche Reaktionen auf Verstöße gegen beliebige Verletzungen des 
geltenden Rechts durch Einträge in sozialen Netzwerken gehen kann (wozu etwa selbst 
geringfügige Verletzungen von veiWaltungsrechtlichen Verboten oder auch vertraglichen 
Pflichten gehören können). Es ist nicht Ziel des Gesetzes, auf den Plattformen der sozia-
len Netzwerke begangene Ordnungswidrigkeiten oder bloße unerlaubte Handlungen zu 
erfassen. Vielmehr machen ~er Begriff und die abschließende. Aufzählung der einschlägi-
gen Straftatbestände deutlich, dass die Rechtsdurchsetzung bei der Bekämpfung von 
Hasskriminalität und strafbaren Falschnachrichten in sozialen Netzwerl<en geregelt wer-
den soll. Erfasst werden also ausschließlich Handlungen, die den Tatbestand eines oder 
mehrerer der in Absatz 3 genannten Strafgesetze erfüllen und rechtswidrig, aber nicht 
notwendigerweise schuldhaft begangen werden. Dies trägt dem Gebot der Bestimmtheit 
sowie Verhältnismäßigkeit Rechnung. 

Zu § 2 (Berichtspflicht) 

Die Vorschrift verpflichtet die Anbieter sozialer Netzwerke, über den Umgang mit Be-
schwerden über Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten zu berichten. Gegen-
wärtig ist den öffentlich zugänglichen Transparenzberichten der reichweitenstarken sozia-
len Netzwerke weder zu entnehmen, wie die Zahl an Beschwerden über rechtswidrige 
Inhalte insgesamt zu beziffern ist noch wie viele rechtswidrige Inhalte von privaten Nut-
zern gemeldet sowie in welchem Zeitraum gemeldete Inhalte gelöscht oder gesperrt wer-
den. Daneben ist nicht nachvollziehbar, wie sich die Bearbeitungsteams der einzelnen 
Unternehmen zusammensetzen und über welche Qualifikationen diese verfügen. Vor die-
sem Hintergrund bedarf. es einer gesetzlichen Berichtspflicht, um die gebotene Transpa-
renz für die breite Öffentlichkeit herzustellen. Daneben ist im Interesse einer wirksamen 
Gesetzesfolgenabschätzung, insbesondere der Evaluation des Umgangs mit Beschwer-
den über Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten, eine regelmäßige Berichts-
pflicht notwendig. · 

Zu Absatz 1 

Anbieter sozialer Netzwerke haben einen Bericht zu erstellen, um auf diese Weise ein 
aussagekräftiges und umfassendes Bild über ihren Umgang mit Beschwerden sicherzu-
stellen. Der Bericht ist vierteljährlich zu erstellen, da auf diese Weise eine feste Struktur 
und ein systematischer Prnzess für die Evaluation des Umgangs mit Beschwerden aufge-
setzt werden. Der Bericht ist innerhalb eines Monats nach Ende des Quartals im Bundes..: 
anzeiger sowie auf der eignen Homepage zu veröffentlichen. Ersteres ist notwendig, um 
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einen inländischen Anknüpfungspunkt für die Bußgeldtatbestände zu gewährleisten. Zu-
dem orientiert sich die Veröffentlichungspflicht im Bundesanzeiger an einigen Maßgaben 
des Regierungsentwurfs eines CSR-Richtlinien-Umsetzungsgesetzes (Bundestagsdruck-
sache 18/9982). 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 bestimmt die Mindestvoraussetzungen der Berichtspflicht 

Zu Nummer1 

Soziale Netzwerke haben inzwischen eine wesentliche Bedeutung für öffentliche Debatten 
, und können die Stimmung im Land beeinflussen. Gegenwärtig sind in den sozialen Netz-

werken massive Veränderungen des gesellschaftlichen Diskurses hin zu einer aggressi-
ven, verletzenden und hasserfüllten Debattenkultur festzustellen. Das Internet ist jedoch 
kein rechtsfreier Raum, in dem Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte verbreitet 
werden dürfen. Deshalb müssen auch die.Diensteanbieter ihrer gesteigerten gesellschaft-
lichen Verantwortung nachkommen. 

Zu Nummer2 

Diensteanbieter müssen ein wirksames Beschwerdemanagement einrichten, um zu ge-
währleisten, dass Nutzerinnen und Nutzer von der Möglichkeit des Meldens eines rechts-
widrigen Inhaltes tatsächlich Gebrauch machen. So wird ein effektives Tätigwerden der 
Diensteanbieter erst sichergestellt. Hierüber muss der Bericht Angaben enthalten. 

Diensteanbieter müssen darstellen, anhand welcher Kriterien sie rechtswidrige Inhalte 
iöschen oder sperren. Somit ist nachvollziehbar, ob soziale Netzwerke rechtswidrige In-
halte anhand nationaler Strafvorschriften oder anhand ihrer Community Standards lö-
schen oder sperren. 

Zu Nummer3 

Im Interesse der Transparenz und der Evaluation ist in dem Bericht die Anzahl· der Be-
schwerden zu nennen. Eine Aufschlüsselung der Beschwerden nach Beschwerdegruppen 
ist notwendig, um nachprüfen zu können, dass eine effektive Beschwerdebearbeitung von 
Beschwerden von Beschwerdestellen und Nutzerinnen und Nutzern gleichermaßen gege-
ben ist. Zudem ist der Beschwerdegrund anzugeben. 

Zu Nummer4 

Für eine effektive Beschwerdebearbeitung ist ein qualifiziertes Bearbeitungsteam uner-
lässlich. Um ein transparentes und somit nachvollziehbares Beschwerdeverfahren zu ge-
währleisten, sind alle Arbeitseinheiten, die Beschwerden bearbeiten, das heißt interne 
sowie externe, vollständig zu benennen. Auf diese Weise soll zudem sichergestellt wer-
den, dass die Anforderungen an die Qualifikationen externer Arbeitseinheiten erfüllt wer-
den. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Regel einer hohen physischen· Belastung und 
einem hohen Arbeitsaufwand mit ständig neuen Herausforderungen ausgesetzt. Um die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen und entsprechend zu qualifizieren, müssen 
Betreuung und Schulungen gewährleistet sein. Zur Überprüfbarkeit der Umsetzung dieser 
Anforderungen an die Anbieter sozialer Netzwerke ist hierauf in dem Bericht einzugehen. 

Zu Nummer5 

Diensteanbieter müssen darlegen, ob sie Mitglied in einem Branchenverband sind und ob 
dieser Branchenverband eine Beschwerdestelle für Meldungen von Hasskriminalität und 
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anderen strafbaren Inhalten in sozialen Netzwerken vorsieht Ist eine Beschwerdestelle 
vorhanden, kann dieser Umstand im Falle einer Bußge!dbewehrung strafmildernd berück-
sichtigt werden. 

Zu NummerS 

Die Zahl der Beschwerden, bei denen die internen Ressourcen der Anbieter nicht ausrei-
chend sind, beispielsweise aus Gründen des Umfangs oder der Komplexität der Be-
schwerde, ist anzugeben, um ein aussagekräftiges Gesamtbild der Beschwerden zu er-
möglichen. ' 

Zu Nummer7· 

Im Interesse der Transparenz und der Effektivität des Beschwerdemanagements ist die 
Anzahl der Beschwerden, die im Berichtszeitraum zur Löschung oder Sperrung des bean-
standeten Inhalts führten, zu nennen. Zur weiteren Begründung wird auf die Ausführun-
gen zu Nummer 3 verwiesen. 

Zu Nummer& 

Um überprüfen zu können, ob die vorgegebene Bearbeitungszeit von 24 Stunden einge-
halten wird, ist die Bearbeitungszeit anzugeben. Darüber hinaus ist die Bearbeitungszeit 
in Zeitspannen von 48 Stunden, einer Woche und einem späteren Zeitpunkt anzugeben, 
um evaluieren zu können, wie effizient die zuständigen Teams die Beschwerden bearbei-
ten. Zur weiteren Begründung wird auf die Ausführungen zu Nummer 3 verwiesen. 

-Zu Nummer9 

Im Interesse der Transparenz, der Nachvollziehbarkeit und der Güte der Argumente für 
die Löschung oder Sperrung eines rechtswidrigen Inhalts, sind die Maßnahmen zur Unter-
richtung des Beschwerdeführers sowie des Nutzers über die Entscheidung der Be-
schwerde darzuleg~n. 

Zu § 3 (Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte) 

Das Bedürfnis einer Regelung zum Umgang mit Beschwerden über Hasskriminalität und 
anderen strafbaren Inhalten - im Unterschied zu den "klassischen Medien" - lässt sich mit 
der Besonderheit des Internets erklären. Bei den klassischen Medien wird eine rechtswid-
rige Situation nicht so perpetuiert wie im Internet. § 3 sieht Regelungen vor, die sowohl 
eigene Inhalte eines sozialen Netzwerks betreffen, als auch fremde, also solche, die Nut-
zerinnen und Nutzer eingestellt haben, ohne dass das soziale Netzwerk sich die Inhalte 
zu Eigen gemacht hat. 

Die in § 3 normierte Regelung dient lediglich dazu,, dass den gesetzlichen Verpflichtun-
gen, rechtswidrige Inhalte zu löschen oder zu sperren, schnell und umfassend nachge-
kommen wird. Hierin liegt kein neuer Eingriff in Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes im 
Vergleich zum geltenden Recht Denn das Gebot, rechtswidrige Inhalte zu löschen oder 
zu sperren, ergibt sich schon aus den allgemeinen Gesetzen. Vielmehr sieht § 3 eine 
Verpflichtung vor,. ein bestimmtes Verfahren vorzuhalten, damit der an anderer Stelle ge-
regelten Verpflichtung, rechtswidrige Inhalte zu entfernen beziehungsweise zu sperren, in 
wirksamer Weise nac.:hgekommen wird. 

Die Verpflichtung, ein Verfahren vorzuhalten, das die Durchsetzung der Rechtsordnung 
(Löschungs- oder Sperrverpflichtung) sicherstellt, ist ein Eingriff in die Berufsausüpungs-
freiheit, die durch Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes geschützt wird. Der BGH hat in 
einem Fall geurteilt, dass eine Löschungsverpflichtung für einen Hostprovider dann be-
stehe, wenn auf der Grundlage der Stellungnahme desjenigen, der einen Inhalt eingestellt 
hat, und einer etwaigen Replik des Betroffenen unter Berücksichtigung etwa zu vertan-
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gender Nachweise von einer rechtswidrigen Verletzung des Persönlichkeitsrechts auszu-
gehen ist (BGHZ 191, 219, Leitsatz 3). Es gibt aber bislang keine gesetzliche Verpflich-
tung, ein spezielles Verfahren vorzuhalten, die unabhängig von tatsächlichen Rechtsver-
letzungen ist. · 

Eingriffe in die Berufsausübungsfreiheit können durch jede vernünftige Erwägung des 
Gemeinwohls legitimiert werden. Der Schutz der Meinungsfreiheit und der Rundfunk- und 
Pressefreiheit muss hier in die Gesamtbewertung mit einfließen. Die Regelung zielt auf 
die praktische Durchsetzung von Löschungs- oder Sperrpflichten ab, die sich aus anderen 
Gesetzen ergeben. Dies ist ein legitimes Ziel. 

Die einzelnen in § 3 vorgesehenen Verfahrensvorschriften sind geeignet, erforderlich und 
verhältnismäßig in, engeren Sinne, um dieses Ziel zu erreichen. Denn bei der derzeitigen 
Rechtslage und Praxis kommen die sozialen Netzwerke dem Gebot, rechtswidrige Inhalte, 
die die in § 1 Absatz 3 normierten Straftatbestände erfüllen, zu löschen, nicht hinreichend 
und nicht schnell genug nach (siehe A. II.) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält die Grundsätze für ein wirksames Beschwerdemanagement sozialer 
Netzwerke. Soziale Netzwerke werden durch Absatz 1 Satz 1 verpflichtet, ein wirksames 
und transparentes. Verfahren für den Umgang mit Nutzerbeschwerden über rechtswidrige 
Inhalte vorzuhalten. Die näheren Anforderungen an diese Verfahren werden in den Ab-
sätzen 2 und 3 beschrieben. Im Übrigen werden die bewehrungsfähigen Inhalte der Ab-
sätze 2 und 3, die separat mangels Vorliegen von Handlungsgeboten oder Handlungsver-
boten nicht bewehrbarwären, in die Bußgeldbewehrung einbezogen. 

Durch Absatz 1 Satz 2 wird das soziale Netzwerk verpflichtet, ein nutzerfreundliches Ver-
fahren zur Übermittlung von Beschwerden über rechtswidrige Inhalte anzubieten. Das 
Verfahren muss leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein. Diese 
Anforderungen entsprechen den gesetzlichen Vorgaben für Informationspflichten von Te-
lemedienanbietern gemäß § 5 Absatz 1 TMG. · 

Die bestehenden Beschwerdesysteme sozialer Netzwerke müssen anhand der in den 
Absätzen 1 bis 3 festgelegten Standards weiterentwickelt werden. Dice gesetzlichen An-
forderungen an die Beschwerdesysteme sozialer Netzwerke gelten unabhängig davon, ob 
die sozialen Netzwerke die Beschwerden über rechtswidrige Inhalte durch eigenes Per-
sonal bearbeiten oder diese Aufgabe an einen externen Dienstleister auslagern. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält die gesetzlichen Zielvorgaben · für das Beschwerdemanagementsystem 
der sozialen Netzwerke. 

Zu Nummer1 

Nummer 1 fordert von den sozialen Netzwerken unverzügliche Kenntnisnahme und Prü-
fung von Nutzerbeschwerden. Die Vorschrift konkretisiert und ergänzt damit die in § 10 
TMG enthaltene Verpflichtung für Anbieter von Telemedien; rechtswidrige Inhalte unver-
züglich nach Kenntnisnahme zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. Das sozia-
le Netzwerk hat von einer Beschwerde Kenntnis genommen, wenn der befugte Wissens-
vertreter innerhalb des Bearbeitungsteams Kenntnis erlangt hat Als befugter Wissensver-
treter ist nur derjenige anzusehen, der auch die Vollmacht zur Löschung oder Sperrung 
des gemeldeten Inhalts hat. Denn nur dieser kann die von der Vorschrift geforderte Prü-
fung vornehmen. 
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Zu Nummer2 

Nummer 2 fordert von den sozialen Netzwerken, offensichtlich rechtswidrige, also offen-
sichtlich strafbare(§ 1 Absatz 3) Inhalte binnen 24 Stunden nach Eingang der Beschwer-
de zu löschen oder zu sperren. Ein Inhalt ist offensichtlich rechtswidrig, wenn zur Feststel-
lung der Rechtswidrigkeit im Sinne von § 1 Absatz 3 keine vertiefte Prüfung erforderlich 
ist Durch diese Vorschrift ist gewährleistet, dass evidente Fälle von Hasskriminalität und 
Gewaltverherrlichung und andere offensichtlich strafbare Inhalte von den Plattformen so 
schnell wie möglich entfernt werden. Da die Vorschrift nur offensichtlich rechtswidrige In-
halte erfasst und für diese Inhalte eine aufwändige Prüfung nicht erforderlich ist, ist der 
den sozialen Netzwerken gegebene Zeitrahmen von 24 Stunden zumutbar. 

Ausgenommen von der 24-Stunden-Regelung sind die offensichtlich rechtswidrigen Inhal-
te, die von einer Beschwerdestelle nicht nur bei dem sozialen Netzwerk, sondern auch bei 
den Strafverfolgungsbehörden gemeldet werden. In der Folge kann es zu einer Vereinba-
rung zwischen sozialem Netzwerk und Strafverfolgungsbehörde kommen, dass der offen-
sichtlich rechtswidrigen Inhalt erst zeitverzögert gelöscht oder gesperrt werden soll. Diese 
Wartefrist kann im Einzelfall notwenqig sein, um die erforderlichen Strafverfolgungsmaß... 
nahmen (insbesondere die Sicherung vqn Beweisen) und gegebenenfalls laufende Ermitt-
lungsverfahren nicht zu gefährden. 

Zu Nummer3 

Nummer 3 soll gewährleisten, dass soziale Netzwerke gemeldete Inhalte, die nicht offen-
sichtlich rechtswidrig sind, innerhalb einer angemessenen Frist von sieben Tagen sorgfäl-
tig prüfen. Das soziale Netzwerk kann innerhalb dieser Frist die Verfasserin oder den Ver-
fasser des gemeldeten Inhalts Gelegenheit zur Stellungnahme zu der Beschwerde geben. 
Es kann bei· schwierigen Rechtsfragen innerhalb dieser Frist auch externe Expertise ein-
holen. Damit wird verhindert, dass soziale Netzwerke aufgrund Zeitdrucks Beiträge lö-
schen (,,chilling effect"). Gleichzeitig wird gewährleistet, dass Anbieter sozialer Netzwerke 
dazu angehalten werden, alle gemeldeten Inhalte, auch wenn sie nicht offensichtlich 
rechtswidrig ir:rfSinne des§ 1 Absatz 3 sind, zügig zu bearbeiten und eine Auseinander-
setzung mit ihnen nicht ·zu vernachlässigen. 

Zu Nummer4 

Die in Nummer 4 vorgeschriebene Sicherung zu Beweiszwecken vor d~r Entfernung eines 
rechtswidrigen Inhalts dient in erster Linie der Sicherung der Strafverfolgung gegen den 
Absender einer Nachricht mit strafbarem Inhalt. Die Speicherfrist beträgt zehn Wochen. 
Die Länge der Speicherfrist orientiert sich an der Speicherfrist für Verkehrsdaten in § 113b 
Absatz 1 Nummer 1 TKG. Mit dieser kurzen Speicherfrist wird einerseits dem Gebot einer 
möglichst grundrechtsschonenden Regelung Rechnung getragen. Diese Speicherungs-
dauer ist andererseits ausreichend, um die Verfügbarkeit der maßgeblichen Daten, des 
Absenders eines strafbaren Inhalts zum Zweck. der Strafverfolgung gewährleisten zu kön-
nen. 

Zu Nummer5 

Die in Nummer 5 vorgesehene Begründungspflicht gegenüber dem Beschwerdeführer 
und dem Absender ist in den Beschwerdesystemen der sozialen Netzwerke in der Regel 
bereits vorgesehen. Sowohl die Löschung beziehungsweise Sperrung des Inhalts als 
.auch die Ablehnung von Maßnahmen nach § 10 TMG sind unverzüglich zu begründen. 
Die in den Beschwerdesystemen der sozialen Netzwerke übliche Multiple-Choice-
Begründungsform ist ausreichend. Die Begründung stellt sicher, dass ein Nutzer, der ge-
gen die Entfernung oder Sperrung eines für ihn gespeicherten Inhalts vorgehen will, die 
geeigneten rechtlichen Schritte· zur Wahrung seines Rechts auf Meinungsfreiheit zeitnah 
einleiten kann. Niemand muss hinnehmen, dass seine legitimen Äußerungen aus sozialen 
Netzwerken entfernt werden. 
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Zu Nummer& 

Die Entfernung eines rechtswidrigen Inhalts muss sich gemäß Nummer 6 auch auf sämtli-
che auf den Plattformen des sozialen Netzwerks befindlichen Kopien des rechtswidrigen 
Inhalts erstrecken. Diese Vorschrift enthält eine Konkretisierung und Klarstellung der Lö-
schungsverpflichtung in § 1 O TMG. 

Zu Absatz 3 

Die Dokumentationspflicht in Absatz 3 ist insbesondere für das Monitoring gemäß Ab-
satz 5, aber auch zur Beweissicherung für ein gerichtliches Verfahren Ober die Rechtmä-
ßigkeit einer Löschung oder Entfernung eines gespeicherten Inhalts unverzichtbar. Ent-
scheidend ist, dass die Dokumentation im Inland verfügbar ist. · 

Zu Absatz4 

Absatz 4 umschreibt die organisationsintemen Pflichten im Hinblick auf das Beschwerde-
management. Satz 1 ordnet eine hochrangige· Überwachung des Be.schwerdemanage-
ments durch die Leitung des sozialen Netzwerks an. Dies entspricht der gesellschaftlichen 
Bedeutung der Aufgabe, Hasskriminalität und andere Straftaten im Netz wirksam zu be-
kämpfen. Plattformen, die von ihrer Struktur her missbrauchsanfällig sind, müssen institu-
tionelle Gewähr dafür bieten, dass von höchster Stelle alles. Notwendige für eine Bekämp'-
fung des Missbrauchs zu kriminellen Zwecken getan wird. Satz 2 verpflichtet die Leitung 
des sozialen Netzwerks,. organisatorische Unzulänglichkeiten unverzüglich zu beseitigen. 
Da die Beurteilung gemeldeter Inhalte eine psychisch sehr belastbare Tätigkeit sein kann, 
wird die Leitung des sozialen Netzwerks gemäß Satz 3 verpflichtet, den Bearbeiterinnen 
und Bearbeitern von Nutzerbeschwerden regelmäßig Schulungen und Betreuungen an-
zubieten. 

Zu Absatz 5 · 

Das gemäß Absatz 5 zulässige Monitoring der Beschwerdebearbeitung wird derzeit von 
jugendschutz.net durchgeführt und hat sich in der Praxis bewährt. 

Zu § 4 (Bußgeldvorschriften) 

Zu Absatz 1 

Durch Absatz 1 wird ein Verstoß gegen die Compliance-Vorschriften der§§ 2, 3 und 5 als 
Ordnungswidrigkeit verfolgbar. . Es reicht aus, dass der Verstoß fahrlässig begangen wor-
den ist. In Fällen, in denen die Bußgeldvorschriften an Rechtspflichten des Diensteanbie-
ters anknüpfen (Absatz 1 Nummer 1 bis 3 Und Nummer 7), kann das Bußgeld gegen die 
gesetzlichen oder gewillkürten Vertreter des Unternehmens verhängt werden. Dies ergibt 
sich aus § 9 Absatz 1 und 2 OWiG, der vorliegend Anwendung findet. Demzufolge zählt 
die (eigen-)verantwortiiche Leiterin oder der (eigen-)verantwortliche Leiter der Beschwer-
destelle zum Kreis der betroffenen Personen, sofern sie oder er nach § 9 Absatz 2 OWiG 
beauftragt wurde. Nicht erfasst ist hingegen die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ohne 
eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung. 

In den Fällen d~s Absatzes 1 Nummer 4 bis 6 wenden sich die bußgeldbewehrten Nor-
men des § 3 Absatz 4 bereits ausdrücklich· an die Leitung des sozialen Netzwerkes. Ein 
Rückgriff auf§ 9 Absatz 1 OWiG ist damit entbehrlich. Eine gewillkürte Vertretung gemäß 
§ 9 Absatz 2 OWiG kommt hier jedoch in Betracht. 

Die sozialen Netzwerke werden durch die Androhung von empfindlichen Bußgeldern zu 
erhöhter Aufmerksamkeit bei der Einhaltung des gesetzlichen Compliance-Standards ver-
pflichtet. 
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Zu Nummer1 

Nummer 1 enthält.die Bußgeldvorschrift, die die Berichtspflicht sozialer Netzwerke in § 2 
absichert. In den Bußgeldvorschriften des sogenannten Nebenstrafrechts ist stets eine 
akzessorische Anknüpfung an die bewehrte verwaltungsrechtliche Vorschrift vorzusehen. 
Zudem wurde aus Gründen der Bestimmtheit eine inhaltliche und sprachliche Überein-
stimmung zwischen der Bußgeldvorschrift und der bewehrten verwaltungsrechtlichen 
Norm hergestellt Diese beiden Anforderungen werden durch die hier vorgenommene 
übliche Bewehrungsausgestaltung erfüllt. Zudem wird die gebotene differenzierte Anknüp-
fung an § 2 Absatz 1 Satz 1 vorgenommen. 

Zu Nummer2 

Durch Nummer 2 wird die vorsätzliche oder fährlässige Zuwiderhandlung gegen die Ver-
pflichtung sozialer Netzwerke, ein wirksames und transparentes Verfahren für den Um-
gang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte vorzuhalten, als Ordnungswidrigkeit 
verfolgbar. Die Bußgeldvorschrift erfasst die Pflicht der sozialen Netzwerke zur unverzüg-
lichen Kenntnisnahme und Prüfung der Beschwerde (§ 3 Absatz 2 Nummer 1 ), die Pflicht 
zur Entfernung oder Sperrung eines offensichtlich rechtswidrigen Inhalts (§ 3 Absatz 1 
Nummer 2), die Pflicht zur Entfernung oder Sperrung anderer rechtswidriger Inhalte in-
nerhalb von 7 Tagen(§ 3 Absatz 1 Nummer 3), die Pflicht zur Sicherung zu Beweiszwe-
cken (§ 3 Absatz 1 Nummer 4), die Pflicht zur Information des Beschwerdeführers und 
des Nutzers, für den gespeichert wurde (§ 3 Absatz 1 Nummer 5), die Pflicht zur Entfer-
nung oder · Sperrung sämtlicher auf den Piattformen befindlichen Kopien· rechtswidriger 
Inhalte (§ 3 Absatz 1 Nummer 6) sowie die Pflicht, wirksame Maßnahmen gegen die er-
neute Speicherung eines als rechtswidrig erkannten und daher entfernten oder gesperrten 
Inhalts zu treffen. 

Der Tatbestand kann bereits durch einen einmaligen Verstoß gegen die Pflicht, offensicht-
lich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Beschwerde oder 
andere rechtswidrige Inhalte innerhalb von 7 Tagen zu löschen oder zu sperren. Bereits in 
diesen Fällen wird kein wirksames Verfahren für den Umgang mit Beschwerden über 
rechtswidrige Inhalte vorgehalten. Bei nur vereinzelten Verstößen, die nicht auf sy~temi-
sche Fehler im Umgang mit Beschwerden hindeuten, ist aber auf das in§ 47 Absatz 1 
OWiG verankerte Opportunitätsprin-zip hinzuweisen. Näheres kann in Bußgeldleitlinien 
geregelt werden (siehe unten zu Absatz 4). 

Durch die hier vorgesehene Fassung der Bußgeldvorschrift wird lediglich eine Teilbeweh-
rung des § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 vorgenommen, die sich auf Beschwerden von 
Inländern beschränkt. 

Zu Nummer3 

Nummer 3 enthält die korrespondierende Bußgeldvorschrift zu der Verpflichtung der sozi-
alen Netzwerke, ein leicht erkennbares, unmittelbar erreichbares und ständig verfügbares 
Verfahren zur Übermittlung von Nutzerbeschwerden zur Verfügung zu stellen (§ 3 Ab-
satz 1 Satz 2). , 

Zu Nummer4 

Nummer 4 enthält die Bußgeldvorschrift, die die Pflicht der Leitung des sozialen Netz-
werks zur Überwachung des Umgangs mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte(§ 3 
Absatz 4 Satz 1) absichert. 

Zu Nummer5 

Nummer 5 enthält die Bußgeldvorschrift, die die Pflicht der Leitung des sozialen Netz-
werks zur unverzüglichen Bese~tigung einer organisatorischen Unzulänglichkeit absichert 



- 27 - Bearbeitungsstand: 27.03.2017 i5:23 Uhr 

Zu Nummer& 

Gemäß Nummer 6. ist.es als Ordnungswidrigkeit verfolgbar, wenn die Leitung des sozia-
len Netzwerks den mit der Bearbeitung von Beschwerden über rechtswidrige Inhalte be-
auftragten Personen eine Schulung oder eine Betreuung nicht oder nicht rechtzeitig an-
geboten hat. 

Zu Nummer7 

Nummer 7 enthält schließlich die Bußgeldvorschrift, die mit der Pflicht der sozialen Netz-
werke zur Benennung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten und eines inländi-
schen Empfangsberechtigten für Auskunftsersuchen der Strafverfolgungsbehörden (§ 5) 
korrespondiert. 

Zu Absatz 2 

Der Bußgeldrahmen bei Verstößen gegen die Compliance-Pflichten gemäß Absatz 1 
Nummer 1· bis 6 orientiert sich an den vergleichbaren Tatbeständen im Kreditwesengesetz 
·(KWG) und reicht bis zu 5 000 000 Euro (vgl. § 56 Absatz .6 Nummer 1 KWG). 

Bei der Festsetzung der konkreten Geldbuße ist zu berücksichtigen, dass bei der Bemes-
sung die Bedeutung der Ordnungswidrigkeit und der Vorwurf, der den Täter trifft, berück-
sichtigt werden. Daher ist ein weiter Bußgeldrahmen vorzusehen, der der Verfolgungsbe-
hörde die notwendige Flexibilität bei der Bußgeldbemessung im Einzelfall gibt In jedem . 
Fall kommt es auf den Unrechtsgehalt der Tat an. Außerdem soll sich die Geldbuße am 
wirtschaftlichen Vorteil, den der Betroffene durch die begangene Ordnungswidrigkeit er-
langt hat, orientieren (vgl.§ 17 Absatz 4 OWiG). 

Für den Verstoß gegen § 5 ist eine niedrigere Bußgelddrohung vorzusehen. Es handelt 
sich lediglich um die Verletzung einer förmlichen Pflicht, die der Behörde oder dem Ge-
richt eine erleichterte Zustellung ermöglichen soll und daher einen . geringeren Unrechts-
gehalt· aufweist Auch bei Nichtnennung eines inländischen zustellungsbevollmächtigten 
bleibt eine Zustellung·beim Sitz des sozialen Netzwerks möglich. 

Absatz 2 Satz 2 verweist auf § 30 Absatz 2 Satz 3 OWiG und führt dadurch bei der nach 
§ 30 Absatz 1 OWiG möglichen Festsetzung einer Geldbuße gegen die das soziale Netz-
werk betreibende juristische· Person oder Personenvereinigung dazu, dass sich das 
Höchstmaß der nach diesem Gesetz angedrohten Geldbuße auf 50 Millionen Euro ver-
zehnfacht. Zudem kann eine Verbandsgeldbuße auch bei Auslandstaten und gegen aus-
ländischen Unternehmensträger verhängt werden (vgl. dazu OLG Celle wistra 2002, 230), 
wenn die Ordnungswidrigkeit, die als Anknüpfungstat nach § 30 Absatz 1 OWiG dient, 
deutschem Sanktionsrecht unterliegt (siehe hierzu Absatz 3) und die Typologie des aus-
ländischen Verbandes rechtlich mit derjenigen einer juristischen Person oder Personen-
vereinigung nach deutschem Recht vergleichbar ist (vgl. KK-OWiG-Rogall, 4. Auflage, 
§ 30 Rd. 33 m.w.N.). . 

Die Kriterien für die Bemessung der Höhe der Geldbuße werden in Leitlinien für das Buß-
geldverfahren festgelegt (siehe unten zu Absatz 4). 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 stellt sicher, dass die hier vorgesehenen Pflichten und die korrespondierenden 
Ordnungswidrigkeitentatbestände auch auf Handlungen im Ausland anwendbar sind. Oh-
ne die klarstellende Vorschrift wäre zweifelhaft, ob für sämtliche Bußgeldtatbestände des 
Entwurfs die§§ 5 und 7 Absatz 1 OWiG zur Ahndbarkeit von Auslandstaten führen wür-
den. Beispielsweise könnte der Anbieter den Bericht nach § 2 Absatz 1 Satz 1 auch im 
Ausland erstellen (lassen) oder Schulungen nach § 3 Absatz 4· Satz 3 auch im Ausland 
anbieten. Der Handlungsort im Sinne des§ 7 Absatz 1 OWiG, an dem der Pflichtige bei 
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einem Unterlassen hätte handeln müssen, würde daher nicht im Inland liegen, so dass die 
räumliche Geltung des OWiG nach § 5 nicht gegeben wäre. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 Satz 1 bestimmt als Bußgeldbehörde für die in diesem Gesetz bezeichneten 
Ordnungswidrigkeiten das Bundesamt für Justiz. Aufgabe des Bundesamtes ist es, Ge-
setzesverstöße im Rahmen des durch § 47 Absatz 1 OWiG eingeräumten Ermessens zu 
verfolgen und zu ahnden. Um eine gleichmäßige, effektive und verhältnismäßige Sanktio-
nierung sicherzustellen, ist gemäß Satz 2 ·der Erlass von Bußgeldleitlinien vorgesehen. In 
diesen Leitlinien soll unter anderem festgelegt wetden, wie das Bundesamt bei der Fest-
setzung von Geldbußen und bei der Ausübung seines Verfolgungsermessens vorgehen 
wird. 

Zu Absatz 5 

Durch Absatz 5 Satz 1 wird die Verwaltungsbehörde verpflichtet, über die Rechtswidrig-
keit im Sinne des§ 1 Absatz 3 stets eine gerichtliche Vorabentscheidung einzuholen. Das 
Bundesamt für Justiz soll über die Strafbarkeit von Inhalten nicht selbst entscheiden, son-
dern die Entscheidung den Gerichten überlassen. Nach der Kompetenzverteilung des 
Grundgesetzes sind allein die Gerichte dazu berufen, über die Strafbarkeit einer Handlung 
zu entscheiden. Zudem trägt die enge Einbeziehung der Gerichte zur notwendigen Klä-
rung der Strafbarkeit von Handlungen und Äußerungen in sozialen Netzwerken bei. 

Das Gericht führt ausschließlich eine rechtliche Überprüfung des .gemeldeten Inhalts 
durch. Prüfmaßstab sind die in § 1 Absatz 3 genannten Straftatbestände. Ausreichend ist 
eine Prüfung der objektiven Strafbarkeit. Mit Schuldgesichtspunkten muss sich das Ge-
richt nicht auseinandersetzen. Das. Gericht. hat die Rechtsprüfung auf der Grundlage des 
von der Verwaltung·sbehörde ermittelten Sachverhalts vorzunehmen. In der Regel wird 
durch den gemeldeten Inhalt nebst. dem Kontext, in dem er verfasst worden ist, eine hin-
reichende Entscheidungsgrundlage für das Gericht eröffnet. 

Die Pflicht zur Einholung einer gerichtlichen Vorabentscheidung trifft das Bundesamt für 
Justiz in allen Fällen, in denen die Rechtswidrigkeit eines gemeldeten Inhalts streitig und 
zugleich Voraussetzung für den Erlass eines Bußgeldbescheids ist. Das ist insbesondere 
dann der Fall, wenn das soziale Netzwerk den Standpunkt vertritt, ein gemeldeter Inhalt 
sei nicht rechtswidrig und müsse daher nicht entfernt oder gesperrt werden. Soll dagegen 
ein Bußgeld verhängt werden, weil ein soziales Netzwerk einen Inhalt entgegen§ 3 Ab-
satz 2 Nummer 2 oder 3 nicht rechtzeitig oder entgegen § 3 Absatz 2 Nummer 6 •nicht 
vollständig gelöscht hat, bedarf es einer gerichtlichen Vorabentscheidung nicht, da das 
soziale Netzwerk selbst von der Recht~widrigkeit des.Inhalts ausgegangen ist 

Zuständig ist gemäß Satz 2 das Gericht, das gemäß § 68 OWiG über den Einspruch der 
oder des Betroffenen gegen den Bußgeldbescheid entscheidet. Das ist das Amtsgericht, 
in dessen Bezirk die Verwaltungsbehörde ihren Sitz hat. 

Die Vorabentscheidung ist gemäß Satz 3 von der Verwaltungsbehörde zu beantragen. 
Zuvor hat sie eine Stellungnahme des sozialen Netzwerks über die Rechtswidrigkeit ein-
zuholen, die dem Antrag beizufügen ist. In dem Antrag ist der Sachverhalt, den das Ge-
richt unter strafrechtlichen Gesichtspunkten prüfen soll, umfassend darzustellen. 

Gemäß Satz 4 ist die mündliche Verhandlung fakultativ. Das angerufene Gericht kann 
hierüber nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten entscheiden. Da das Gericht ausschließ-
lich eine rechtliche Prüfung des gemeldeten Inhalts durchführt, kann es zu keiner Beweis-
aufnahme kommen, so dass eine mündliche Verhandlung nicht zwingend geboten ist. 

Da das Vorabentscheidungsverfahren eine eigenständige Entscheidung der Verwaltungs-• 
behörde Ober die Rechtswidrigkeit gerade verhindern soll, ist die gerichtliche Entschei-
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dung gemäß Satz 5 bindend. Kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass der gemeldete 
Inhalt nicht rechtswidrig ist, ist das Bußgeldverfahren somit zwingend einzustellen. An-
dernfalls kann bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen ein Bußgeldbescheid erlassen 
werden. 

Eines gesonderten Rechtsbehelfs gegen die Vorabentscheidung bedarf es nicht. Wenn 
das soziale Netzwerk durch die Vorabentscheidung beschwert ist, kann es den Bußgeld-
bescheid anfechten, in denen die Vorabentscheidung zwingend einfließt 

Zu § 5 (Inländischer zustellungsbevollmächtigter) 

Eines der Hauptprobleme bei der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwer~en ist das 
Fehlen von verantwortlichen Ansprechpartnern bei den Betreibern der sozialen Netzwerke 
für Justiz, Bußgeldbehörden. und für Betroffene und das Fehlen einer zustellungsfähigen 
Adresse des Plattformbetreibers in Deutschland. Durch Satz 1 werden Diensteanbieter 
von sozialen Netzwerken künftig gesetzlich. verpflichtet, einen inländischen zustellungs-
bevollmächtigten in Deutschland vorzuhalten und in Zivilprozessen, die gegen sie geführt 
werden, sowie in Bußgeldverfahren nach diesem Gesetz einschließlich des gerichtlichen 
Verfahrens unverzüglich zu benennen. · 

Die Vorschrift gilt für alle sozialen Netzwerke unabhängig von ihrem Sitz im Inland oder im 
Ausland. Eine BeschräQkung auf soziale Netzwerke im Ausland, einen inländischen Zu-
stellungsbevollmächtigen zu bestellen, wäre problematisch, weil damit auch EU-
Ausländer (etwa in Irland) erfasst werden. Darin läge eine unzulässige Beschränkung der 
Dienstleistungsfreiheit, weil inländische soziale Netzwerke nicht erfasst werden. Die 
Pflicht aus Satz 1 trifft deswegen alle sozialen Netzwerke im In- und Ausland. Die bisher 
gegen soziale Netzwerke geführten Zivilprozesse haben gezeigt, dass die europäischen 
Zustellungsmechanismen (Einschreiben mit Rückschein in Zivilverfahren) generell nicht 
ausreichen. Gerade wegen der erheblichen Meinungsmacht sozialer Netzwerke ist es 
dringend erforderlich, insbesondere zur gerichtlichen Abwehr von strafrechtlich relevanten 
Falschnachrichten eine schnelle und sichere Zustellungsvariante zur Verfügung zu haben, 
um den Betroffenen ein schnelles rechtliches Einschreiten zu ermöglichen. Ein Zustel-
lungsbevollrnächtigter im Heimatstaat des sozialen Netzwerks kann eine sichere und zü-
gige Zustellung nicht in gleichem Maße gewährleisten, selbst wenn per Einschreiben zu-
gestellt werden könnte. · 

Satz 2 erweitert die Pflicht der sozialen Netzwerke, einen inländischen Ansprechpartner 
zu benennen, auf Strafverfahren, die gegen die Nutzer sozialer Netzwerke geführt wer-
den. FürAuskunftsersuchen nach§§ 14, ·15 TMG, die die Bestands- und Nutzungsdaten 
der Verfasser strafrechtlich relevanter Inhalte zum Gegenstand haben, haben die sozialen 
Netzwerke eine inländische empfangsberechtigte Person zu benennen; Ziel der Regelung 
ist es sicherzustellen, dass die sozialen Netzwerke sozusagen einen „Briefkasten" im In-
land bereitstellen. Durch die Benennung eines Ansprechpartners werden daher keine zu-
sätzlichen Auskunftspflichten begründet Die Benennung eines Ansprechpartners verbes-
sert jedoch die Möglichkeiten einer freiwilligen unmittelbaren Kooperation zwischen Straf-
verfolgungsbehörden und Providern. Weitere Verpflichtungen des sozialen Netzwerks 
oder rechtliche Folgen knüpfen sich an die Benennung des Empfangsberechtigten nicht; 
insbesondere handelt es sich nicht um einen Zustellungsbevollmächtigten im Sinne von § 
132 Absatz 2 der Strafprozessordnung. 

Zu § 6 (Übergangsvorschriften) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift enthält eine Übergangsregelung für . die Berichtspflicht. Um den sozialen 
Netzwerken Zeit für die Anpassung an die Berichtspflicht zu geben, wird der erste Quar-
talsbericht erst für da.s zweite auf das Inkrafttreten folgende Quartal fällig. 
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Zu Absatz 2 

Die Vorschrift enthält eine Übergangsregelung für das Beschwerdemanagement (§ 3 Ab-
satz 1 Satz 1) und das Vorhalten eines nutzerfreundlichen Systems zur Übermittlung von 
Beschwerden(§ 3 Absatz 1 Satz 2). Diese Verfahren müssen drei Monate nach Inkrafttre-
ten entsprechend den Anforderungen in §3 Absatz 2 eingeführt werden. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Telemediengesetzes) 

Die Änderung erweitert die datenschutzrechtliche Erlaubnisnorm des Telemedienrechts, 
die nach geltendem Recht einem zivilrechtlichen Auskunftsanspruch bei Persönlichkeits-
rechtsverletzungen oder bei der Verletzung anderer absolut geschützter Rechte entge-
genstehen kann. Nach der sog. Jameda-Entscheidung des BGH vom 1. Juli 2014 (BGHZ 
201, 380) ergibt sich nämlich der Auskunftsanspruch des durch einen auf eine Internet-
Plattform eingestellten Beitrags in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht Verletzten 
bereits aus allgemeinen zivilrechtlichen Gn,mdsätzen, insbesondere gemäß § 242 BGB. 
Auch kann .dieser Anspruch nach der Entscheidung im Einzelfall gegen einen anderen als 
den unmittelbaren Rechtsverletzer, hier den Dienstanbieter, gerichtet sein. Der BGH sah 
sich jedoch an einer Verurteilung zur Auskunft dadurch gehindert, dass die datenschutz-
rechtliche Ermächtigungsnorm des §.14 Absatz 2 TMG die Durchsetzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts als Herausgabezweck nicht erwähnte und auch eine Analogie nicht 
möglich war. Ausdrücklich verwies der BGH drauf, dass es hierzu einer gesetzgeberi-
schen Entscheidung durch Ausweitung des § 14 Absatz 2 TMG bedürfe. Diese Auswei-
tung wird durch die Änderung des Telemediengesetzes in Artikel 2 umgesetzt. 

Diese Forderung war bereits im Rechtsetzungsverfahren zum 2. TMG-Änderungsgesetz 
erstmals vom Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 8. November 2015 erhoben wor-
den. In ihrer Gegenäußerung führte die Bundesregierung hierzu seinerzeit aus: 

,,Aus Sicht der Bundesregierung bestehen grundsätzlich keine Einwände dagegen, 
die Auskunftserteilung auf weitere Fälle zu erweitern. Denkbar wäre dabei eine 
Erweiterung nicht nur im Hinblick auf die Verletzung von Persönlichkeitsrechten, 
sondern auf alle sonstigen absoluten Rechte. Die kopkrete Reichweitenbestim-
mung bedarf weiterer Prüfung. Die Bundesregierung verweist darüber hinaus auf • 
die anstehende Verabschiedung der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung 
und die Schlussfolgerungen, die zu gegebener Zeit auf ihrer Grundlage hinsichtlich 
aller in Deutschland bestehenden Datenschutzvorschriften zu. ziehen sein werden. 
Die geltende Fassung von§ 14 Absatz 2 TMG hat zur Folge, dass trotz Bestehens 
eines gesetzlichen Auskunftsanspruchs wegen einer anonym begangenen Verlet-
zung von Persönlichkeitsrechten der Diensteanbieter nicht befugt ist, Daten zum 
Zwecke der Auskunftserteilung zu verwenden. In diesem Fall hat der Datenschutz 
Vorrang; der gesetzliche Auskunftsanspruch geht ins leere. Die Ausführungen 
des Bundesrates sind insofern zutreffend." 

Eine Änderung der Sachlage wird nunmehr durch die anstehende Anpassung des Daten-
schutzrechts im TMG an die DatenschutzgrundVO eintreten. Mit der Aufhebung des be-
reichsspezifischen Telemediendatenschutzes werden für die Telemedien dann die Vor-
schriften der Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes gelten, 
dessen Anpassung sich in der parlamentarischen Beratung befindet (Bundestagsdrucksa-
che 18/11325). Diensteanbieter werden dann nach§ 24 Absatz 1 Nummer "2 BDSG n. F. 
zur Datenverarbeitung zum Zwecke der Erfüllung von zivilrechtlichen Auskunftsansprü-
chen berechtigt sein: · 

"§ 24 Verarbeitung zu anderen Zwecken durch nichtöffentliche Stellen 

( ... ) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu' einem anderen Zweck als zu demje-
nigen, zu dem die Daten erhoben wurden, durch nichtöffentliche Stellen ist zulässig, wenn 
( ... ) sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche erforder-
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lieh ist, sofem nicht die Interessen der betroffenen Person an dem Ausschluss der Verar-
beitung überwiegen." 

Diese künftige Rechtslage nimmt die in Artikel 2 vorgesehene Änderung des Telemedien-
gesetzes in modifizierter Form vorweg und eröffnet bereits mit Inkrafttreten dieses Geset-
zes einen durchsetzbaren Auskunftsanspruch des Opfers gegenüber sozialen Netzwer-
ken bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen und Verletzungen anderer absolut geschützter 
Rechte. 

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift enthält die Regelung über das Inkrafttreten dieses Gesetzes. 
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Mitteilung 001 

Mitteilung der Kommission - TRIS/(2017) 00838 
Richtlinie (EU) 2015/1535 
Notificaci6n - Oznamen! - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - rvwcrrorrofrio-r1 - Notification - Notification -
Notifica - Pieteikums - Pranesimas - Beje!entes - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificai;äo -
Hlasenie-Obvesti!o - llmoitus -Anmälan - Horncpt-1Kal\1AH: 2017/0127/0- Notificare. 

No abre et plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata -
Kaµµfa tvap~ri rrpo8rn-µlo~ - Does not open th~ delays - N'ouvre pas de delais - Non fa decorrere la mora • 
Neietekme atliksanu - Atidejimai nepradedami - Nem nyitja meg a keseseket - Ma' jiftanx il-perijodi ta' dawrnien -
Geen termijnbegin - Nie otwiera op6znien - Näo inicia o prazo - Neotvorl oneskorenia - Ne uvaja zamud -
Määräaika ei a!a tästä - !nieder ingen frist - He ce npe.qs111>K.Qa nepll!OA .Ha npeKbCBaHe - Nu deschide perioadele 
de stagnare - Nu descnide perioadele de stagnare. · 

(MSG: 201700838.DE) 
1. MSG 001 !ND 2017 0127 D DE 27-03-2017 D NOTIF 

2. D 

3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E 8 2, 11019 Berlin, 
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwl.bund.de 

3B. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Referat VB 2, 10117 Berlin 
Tel.: 0049-30-18580-9522, Fax: 0049-30-18580,-9525, E-Mail: poststelle@bmjv.bund.de 

4. 2017/0127/D - SERV60 

5. Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (NetzDG) 

6. 

7, 

8. Der Entwurf sieht die Einführung gesetzlicher Compfiance-Regeln für soziale Netzwerke vor, um die 
sozialen Netzwerke zu einer schnelleren und umfassenderen Bearbeitung von Beschwerden über 
Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten anzuhalten. 

Dabei wird durch eine Legaldefinition des sozialen Netzwerks sichergestellt, dass die Berichtspflicht 
nur die Betreiber großer sozialer Netzwerke rnit Meinungsmacht und nicht sämtliche Diensteanbieter nach dem 
Telemediengesetz (TMG) trifft. Medienplattformen mit eigenen journalistisch-redakUonell gestalteten Inhalten 
werden von dem Entwurf nicht erfasst. Die Definition der sozialen Netzwerke erfasst sowohl den Austausch von 
Inhalten mit anderen Nutzern in einer geschlossenen Netzgemeinschaft (gated community) als auch die 
Verbreitung von Inhalten in der Öffentlichkeit Vorgesehen ist eine Bagatellgrenze für kleinere Unternehmen 
(Start-up-Unternehmen). Zudem wird klargestellt, dass nur solche rechtswidrigen Inhalte erfasst sind, die den 
objektiven Tatbestand der Strafnormen erfassen, die dazu dienen, Hasskriminalität oder andere strafbare Inhalte 
nach§ 1 Absatz 3 des Gesetzenwurfes zu bekämpfen. 

Soziale Netzwerke werden gesetzlich verpflichtet, vierteljährlich über den Umgang mit Beschwerden 
über strafrechtlich relevante Inhalte zu berichten. Der Bericht soll sowohl statistische Angaben Ober das 
Beschwerdevolumen und die Entscheidungspraxis der Netzwerke enthalten als auch über die mit der 
Bearbeitung der Beschwerden beauftragten Beschwerdeteams informieren. Der Bericht wird im elektronischen 
Bundesanzeiger und auf der eigenen Homepage des sozialen Netzwerks leicht auffindbar veröffentlicht werden. 

Der Entwurf legt gesetzliche Standards für ein wirksames Beschwerdemanagement fest, die· 
gewährleisten, dass soziale Netzwerke offensichtlich strafrechtlich relevante Inhalte, die den objektiven 
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Tatbestand einer der in § 1 Absatz 3 genannten Strafvorschriften erfüllen, in der Regel 24 Stunden nach Eingang 
der Nutzerbeschwerde löschen. Gefordert werden wirksame und transparente Verfahren zur unverzüglichen 
Löschung rechtswidriger Inhalte einschließlich nutzerfreundlicher Mechanismen zur Übermittlung von 
Beschwerden. Ausgangspunkt dieser Compiiance-Pflicht ist die Haftungsregelung für Diensteanbieter nach § 1 O 
TMG. Diese sind verpflichtet, einen rechtswidrigen Inhalt, den sie für einen Nutzer speichern, unverzüglich zu 
entfernen oder den Zugang zu ihm zu sperren, wenn sie von dem Inhalt Kenntnis genommen haben. Die in 
diesem Entwurf statuierten Compliance-Pfüchten setzen diese Verpflichtung der Diensteanbieter voraus und 
konkretisieren sie. 

Die vorsätzliche oder fahrlässige Nichteinhaltung der Berichtspflicht, die Zuwiderhandlung gegen die 
Pflicht, ein wirksames Beschwerdemanagement vorzuhalten sowie die Zuwiderhandlung gegen die Pflicht zur 
Benennung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten und eines inländischen Empfangsberechtigten für 
Auskunftsersuchen der Strafverfolgungsbehörden, stellen nach dem Entwurf eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit 
einer Geldbuße bis zu 5 Millionen Euro geahndet werden kann. Die Geldbuße soll gemäß § 17 Absatz 4 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) den wirtschaftlichen Vorteil aus der Ordnungswidrigkeit 
übersteigen. . 

Durch den daneben anwendbaren§ 130 OWiG ist auch eine Verfolgung des Inhabers des 
Unternehmens, der das soziale Netzwerk betreibt, möglich, wenn die Zuwiderhandlung gegen die Pflicht zur 
Vorhaltung eines wirksamen Beschwerdemanagements, gegen die Berichtspflicht oder geigen die Pflicht einen 
inländischen Zustellungsbevollmächtigten und einen inländischen Empfangberechtigten zu benennen, durch 
gehörige Aufsicht hätte verhindert oder wes~ntlich erschwert werden können. 

Nach Maßgabe des § 30 OWiG kann auch gegen juristische Personen und Personenvereinigungen 
eine Geidbuße festgesetzt werden. Das Höchstmaß der Geldbuße nach diesem Entwurf erhöht sich in diesem 
Fall auf 50 Millionen Euro (§ 30 Absatz 2 Satz 3 OWiG). · · 

Als zuständige Verwaltungsbehörde nach § 36 OWiG bestimmt der Entwurf das Bundesamt für Justiz, 
das im Rahmen.der Verfolgung der in diesem Entwurf bezeichneten OWi-Tatbestände auch zu prüfen hat, ob ein 
strafbarer Inhalt im Sinne des § 1 Absatz 3 vorliegt. · 

9. · Gegenwärtig ist eine massive Veränderung des gesellschaftlichen Diskurses im Netz und 
insbesondere in den sozialen Netzwerken festzustellen. Die Debattenkultur im Netz ist oft aggressiv, verletzend 
und nicht selten hasserfüllt. Hasskriminalität und rassistische Hetze können jede und jeden aufgrund der 
Meinung, Hautfarbe oder Herkunft, der Religion, des Geschlechts oder der Sexualität diffamieren. 
Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte, die nicht effektiv bekämpft und verfolgt werden kann, bergen eine 
große Gefahr für das ~riedliche Z1.:.1sammenleben,einer freien, offenen und demokratischen Gesellschaft. 

· Nach den Erfahrungen im US-Wahlkampf hat auch in der Bundesrepublik Deutschland die · 
Bekämpfung von strafbaren Falschnachrichten (,,Fake News") in sozialen Netzwerken hohe Priorität gewonnen. 

Es bedarf daher einer Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, um objektiv 
strafbare Inhalte wie etwa Volksverhetzung, Beleidigung, Verleumdung oder Störung des öffentlichen Friedens 
durch Vortäuschen von Straftaten unverzüglich zu entfernen. 

Die zunehmende Verbreitung von Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten, vor allem in 
sozialen Netzwerken, hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bereits im Jahr 2015 
veranlasst, eine Task Force mit den Betreibern der Netzwerke und Vertretern der Zivilgesellschaft ins Leben zu 
rufen. Die in der TasK Force vertretenen Unternehmen haben zugesagt, den Umgang mit Hinweisen auf 
Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte auf ihren Seiten zu verbessen. Die Unternehmen haben sich 
verpflichtet, anwenderfreundliche Mechanismen zum Melden kritischer Beiträge einzurichten und die Mehrzahl 
der gemeldeten Beiträge mit sprachlich und juristisch qualifizierten Teams innerhalb von 24 Stunden zu prüfen 
und zu löschen, falls sie rechtswidrig sind. Maßstab der Prüfung ist deutsches Recht. 

Die Selbstverpflichtungen der Unternehmen haben zu ersten Verbesserungen geführt. Diese reichen 
aber noch nicht aus. Noch immer werden zu wenige strafbare Inhalte gelöscht Ein von jugendschutz.net 
durchgeführtes Monitoring der Löschpraxis sozialer Netzwerke vom Januar/Februar 2017 hat ergeben, dass die 
Beschwerden normaler Nutzer gegen strafbare Inhalte nach wie vor nicht unverzüglich und ausreichend 
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bearbeitet werden. Zwar werden bei YouTube mittlerweile in 90 Prozent der Fälle strafbare Inhalte gelöscht 
Facebook hingegen löschte nur in 39 Prozent der Fälle, bei Twitter nur in 1 Prozent 

Auch die Transparenz der sozialen Netzwerke ist unzureichend. Die von den sozialen Netzwerken 
veröffentlichten Informationen über die Entfernung und Sperrung rechtswidriger Inhalte auf ihren Plattformen sind 
nicht aussagekräftig genug. Die erhaltenen Beschwerden werden nicht nach Fallgruppen aufgeschlüsselt, zudem 
machen die Unternehmen keine Angaben darüber, wieviel Prozent der Beschwerden zu Löschungen oder 
Sperren führten. 

Die Anbieter der sozialen Netzwerke haben eine Verantwortung für die gesellschaftliche 
Debattenkultur, der sie gerecht werden müssen. Angesichts der Tatsache, dass das bisherige Instrumentarium 
und die zugesagten Selbstverpflichtungen der sozialen Netzwerke nicht ausreichend wirken und es erhebliche 
Probleme.bei der Durchsetzung des geltenden Rechts gibt, bedarf es der Einführung von bußgeldbewehrten 
Cömpliance-Regeln für soziale Netzwerke, um effektiv und unverzüglich gegen Hasskriminalität und andere 
strafbare Inhalte im Netz vorgehen zu können. 

10. · Kein Grundlagentext vorhanden 

11. Nein 

12. 

13. Nein 

14. Nein 

15. Der Entwurf verursacht für die sozialen Netzwerke insgesamt einen Erfüliungsaufwand in Höhe von 
mindestens 28 Millionen Euro jährlich. Der Entwurf führt zu Erfüllungsaufwand beim Bund in Höhe von 
mindestens vier Millionen Euro jährlich und eine einmalige Aufwendungen in Höhe von mindestens 350 000 
Euro. Der insgesamt erforderliche Erfüllungsaufwand für die Länder wird auf mindestens 200 000 Euro im Jahr 
geschätzt. 

16. TBT-Übereinkommen 

********** 

NEIN - Der Entwurf hat keine wesentlichen Auswirkungen auf den internationalen Handel. 

SPS-Übereinkommen 

NEIN - Der Entwurf hat keine wesentlichen Auswirkungen auf den internationalen Handel. 

Europäische Kommission 

Allgemeine Kontaktinformationen Richtlinie (EU) 2015/1535 
Fax: +32 229 98043 
email: grow-dir83-189-centrai@ec.europa.eu 
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Mitteilung 003 

Mitteilung der Kommission - TRIS/(2017) 00839 
Richtlinie (EU) 2015/1535 
Notifizierung: 2017/0127/0 

Entwurf einer Rechtsvorschrift 

w******************* 

201700839.DE.txt 

orPAHl-14EH - OMEZENY PR!STUP - BEGRtENSET - ZUGANGSBESCHRÄNKT - Et:OTEP!KH XPHi:H -
LIMITED- LIMITADO- PHRATUD- RAJO!TETTU - LIMITE - KORLATOZOTT HOZzAFERES- RISERVATO-
RIBOTO NAUDOJIMO DOKUMENTAS - IEROBELOTAS PIEEJAMTBAS DOKUMENTS - RISTRETT -
RESTRITO - UM!TAT - OBMEDZENY - OMEJENO - BEGRÄNSAT 

ein im Rahmen der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 
2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften bearbeitetes 
Dokument 
Dieses Dokument darf nur Mitarbeitern der Europäischen Kommission und der Mitgliedstaaten übermittelt 
werden, die, wie in Richtlinie. (EU) 2015/1535 festgelegt, darüber in Kenntnis gesetzt werden müssen. 
Ein mit dem Hinweis „UMITED" (zugangsbeschränkt) gekennzeichnetes Dokument darf nicht veröffentlicht 
werden. Bei der elektronischen Übermittlung des Dokuments innerhalb der Kommission hat diese über SECEM 
(SECure EMaiQ zu erfolgen. · . 
Empfänger des Dokuments, die nicht über die festgelegte Berechtigung zur Kenntnisnahme wie oben angegeben 
verfügen, haben den Verfasser, Aussteller oder Absender unverzüglich entsprechend zu informieren und das 
Dokument auf sichere Weise ungelesen zurückzusenden. Im Fall der Unterlassung stellt dies eine Verletzung der 
Sicherheit dar, was zu Disziplinarmaßnahmen oder rechtlichen Schritten führen kann. 
******************** 

(MSG: 201700839.DE) 
1. MSG 003 IND 2017 0127 D DE 28-06-2017·27-03-2017COM STANDSTILL 28-06-2017 

Die Kommission hat am 27-03-2017 den Wortlaut des Entwurfs einer technischen Vorschrift zu der vorliegenden 
Notifizierung erhalten. Die in Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/1535 auf drei Monate festgesetzte Frist 
läuft daher am 28-06-2017 aus. Der Wortlaut wird unverzüglich mitgeteilt 

********** 

Europäische Kommission 

Allgemeine Kontaktinformationen Richtlinie (EU) 2015/1535 
Fax: +32 229 98043 
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu 
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Mitteilung 037 

Mitteilung der Kommission - TRIS/(2017) 00840 
Richtlinie (EU) 2015/1535 · 
Notifizierung: 2017/0127/D 

Analyse der Wettbewerbsfähigkeit 

**********·********** 

201700840.DEtxt 

orPAHv14EH - OMEZENY PR[STUP - BEGRA:NSET - ZUGANGSBESCHRANKT - EHlTEP!KH XPHrH -
UMITED - UMITADO- PIIRATUD - RAJOITETTU - LIMITE- KORLAT0ZOTT HOZzAFERES- RISERVATO -
RIBOTO NAUDOJIMO DOKUMENTAS - IEROBELOTAS PIEEJAMTBAS DOKUMENTS - RISTRETT -
RESTRITO - UMITAT - OBMEDZENY - OMEJENO - BEGRÄNSAT 

ein im Rahmen der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 
2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschrifteh bearbeitetes 
Dokument 
Dieses Dokument darf nur Mitarbeitern der Europäischen Kommission und der Mitgliedstaaten übermittelt 
werden, die, wie in Richtlinie (EU) 2015/1535 festgelegt, darüber in Kenntnis gesetzt werden müssen. 
Ein mit dem Hinweis „LIMITED" (zugangsbeschränkt) gekennzeichnetes Dokument darf nicht veröffentlicht 
werden. Bei der elektronischen Übermittlung des Dokuments innerhalb der Kommission hat diese über SECEM 
(SECure EMail) zu erfolgen. 
Empfänger des Dokuments, die nicht über die festgelegte Berechtigung zur Kenntnisnahme wie oben angegeben 
verfügen, haben den Verfasser, Aussteller oder Absender unverzüglich entsprechend zu informieren und das 
Dokument auf sichere Weise ungelesen zurückzusenden. Im Fall der Unterlassung stellt dies eine Verletzung der 
Sicherheit dar, was zu Disziplinarmaßnahmen oder rechtlichen Schritten führen kann. 
*************•****** 

(MSG: 201700840.DE) 
1. MSG 037 JND 2017 0127 D DE 28-06-2017 27-03-2017 COM 28-06-2017 

Diese Mitteilung gilt für zukünftige Entwürfe technischer Vorschriften, die im Rahmen des in der Richtlinie (EU) 
2015/1535 festgelegten Verfahrens notifiziert werden. 

Entsprechend der letzten Aktualisierung der Mitteilung über die Industriepolitik vom 10. Oktober 2012,(1) ·der 
zufolge:,, .. "' Der vorbeugende Charakter dieses Verfahrens [nach Richtlinie 98/34] [ ... ) eine Vielzahl von 
Verstößen gegen die Bestimmungen des freien Warenverkehrs verhindert [hat]. Mit diesem 
Notifizierungsverfahren können jedoch auch nationale Rechtsvorschriften gemäß den Grundsätzen der ,besseren 
Rechtsetzung' und durch vergleichende Überprüfungen verbessert werden. Es kann noch optimiert werden, 
wenn den Mitgliedstaaten empfohlen wird, bei nationalen. Folgenabschätzungen auch die Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit zu untersuchen.", nach der Auffassung des Ausschusses Binnenmarkt des Europäischen 
Parlaments am 21. Januar 2013,(2) dem zufolge: .,Die Kommission[ ... ] das Potenzial des 
Notifizierungsveriahrens nach der Richtlinie 98/34/EG als industriepolitisches Instrument und zur Festlegung 
künftiger Prioritäten der EU-Rechtsetzung nutzen [wird). Insbesondere wird sie die Mitgliedstaaten anregen, in 
ihren nationalen Rechtsetzungsverfahren bereits im Entwurfsstadium Folgenabschätzungen und Prüfungen auf 
Vereinbarkeit mit der Wettbewerbsfähigkeit einzuführen." und vor dem Hintergrund dessen, was den 
Mitgliedstaaten bei der letzten Sitzung des Ausschusses 98/34 am 22. April 2013 mitgeteilt wurde, fordert die 
Kommission die Mitgliedstaaten auf, eine Analyse der Wettbewerbsfähigkeit im Hinblick auf die nationalen 
Rechtsvorschriften, die im Rahmen des Verfahrens gemäß Richtlinie (EU) 2015/1535 notifiziert werden, 
durchzuführen. · 

Zur Information kann über folgenden link der operative Leitfaden zur Analyse der Wettbewerbsfähigkeit 
aufgerufen werden: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/comp _proofing/SEC.2012. 91-Comp _Proofing_DE. pdf 

(1) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
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Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen - Eine stärkere europäische Industrie bringt Wachstum und 
wirtschaftliche Erholung -Aktualisierung der Mitteilung zur lndustriepolitik-COM (2012)582 final. 
(2) Bericht des Ausschusses Binnenmarkt und Verbraucherschutz für den Ausschuss Industrie, Forschung und 
Energie Ober die 11 Reindustrialisierung Europas zwecks der Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit" (2013i2006(1 NI)). 

********** 

Europäische Kommission 

Allgemeine Kontaktinformationen Richtlinie (EU) 2015/1535 
Fax: +32 229 98043 
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu 
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Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
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Referentenentwurf 

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung 
in sozialen Netzwerken 

(Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG} 

A. Problem und Ziel 

Gegenwärtig ist eine massive Veränderung des gesellschaftlichen Diskurses im Netz und 
insbesondere in den sozialen Netzwerken festzustellen. Die Debattenkultur im Netz ist oft 
aggressiv, verletzend und nicht selten hasserfüllt. Durch Hasskriminalität und andere 
strafbare Inhalte kann jede und jeder aufgrund der Meinung, Hautfarbe oder Herkunft, der 
Religion, des Geschlechts oder der Sexualität diffamiert werden. Hasskriminalität und an-
dere strafbare Inhalte, die nicht effektiv bekämpft und verfolgt werden kann, birgt eine 
große Gefahr für das friedliche Zusammenleben einer freien, offenen und demokratischen 
Gesellschaft. Nach den Erfahrungen im US-Wahlkampf hat überdies auch in der Bundes-
republik Deutschland die Bekämpfung von strafbaren Falschnachrichten (,,Fake News") in 
sozialen Netzwerken hohe Priorität gewonnen. Es bedarf daher einer Verbesserung der 
Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, um objektiv strafbare Inhalte wie etwa 
Volksverhetzung, Beleidigung, Verleumdung oder Störung des öffentlichen Friedens 
durch Vortäuschen von Straftaten unverzüglich zu entfernen. 

Die zunehmende Verbreitung von Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten vor 
allem in sozialen Netzwerken wie Facebook, YouTube und Twitter hat das Bundesminis-
terium der Justiz und für Verbraucherschutz bereits im Jahr 2015 veranlasst, eine Task 
Force mit den Betreibern der Netzwerke und Vertretern der Zivilgesellschaft ins Leben zu 
rufen. Die in der Task Force vertretenen Unternehmen haben zugesagt, den Umgang mit 
Hinweisen auf Hasskriminalität und andere strafbare tnhalte auf ihren Seiten zu verbes-
sen. Die Unternehmen haben sich verpflichtet, anwenderfreundliche Mechanismen zur 
Meldung kritischer Beiträge einzurichten und die Mehrzahl der gemeldeten Beiträge mit 
sprachlich und juristisch qualifizierten Teams innerhalb von 24 Stunden zu prüfen und zu 
löschen, falls diese rechtswidrig sind. Maßstab der Prüfung ist deutsches Recht. 

Die Selbstverpflichtungen der Unternehmen haben zu ersten Verbesserungen geführt. 
Diese reichen aber noch nicht aus. Noch immer werden zu wenige strafbare inhalte ge-
löscht. Ein von jugendschutz.net durchgeführtes Monitoring der Löschpraxis sozialer 
Netzwerke vom Januar/Februar 2017 hat ergeben, dass die Beschwerden von Nutzerin-
nen und Nutzern gegen Hasskriminalität und. andere strafbare Inhalte nach wie vor nicht 
unverzüglich und ausreichend bearbeitet werden. Zwar werden bei YouTube mittlerweile 
in 90 Prozent der Fälle strafbare Inhalte gelöscht. Facebook hingegen löschte nur in 39 
Prozent der Fälle, Twitter nur in 1 Prozent. 

Die Anbieter der sozialen Netzwerke haben eine Verantwortung, der sie gerecht werden 
müssen. Angesichts der Tatsache, dass das bisherige Instrumentarium und die zugesag-
ten Selbstverpflichtungen der sozialen Netzwerke nicht ausreichend wirken und es erheb-
liche Probleme bei der Durchsetzung des geltenden Rechts gibt, bedarf es der Einführung 
von bußgeldbewehrten Compliance-Regeln für soziale Netzwerke, um effektiv und unver-
züglich gegen Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte im Netz vorgehen zu können. 
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B.Lösung 

Um die sozialen Netzwerke zu einer zügigeren und umfassenderen Bearbeitung von Be-
schwerden insbesondere von Nutzerinnen und Nutzer über Hasskriminalität und andere 
strafbare Inhalte anzuhalten, werden durch den Entwurf gesetzliche Compliance-Regein 
für soziale Netzwerke eingeführt. 1l Vorgesehen sind eine gesetzliche Berichtspflicht für 
soziale Netzwerke über den Umgang mit Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhal-
ten, ein wirksames Beschwerdemanagement sowie die Benennung eines inländischen 
zustellungsbevollmächtigten. Verstöße gegen diese Pflichten können mit Bußgeldern ge-
gen das Unternehmen und die Aufsichtspflichtigen geahndetwerden. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Keiner. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Der Entwurf führt neun neue Informationspflichten für soziale Netzwerke ein, die in einem 
vierteljährlich zu erstellenden Bericht zu erfüllen sind. Die Schätzung des damit verbun-
denen Erfüllungsaufwands lst naturgemäß mit Unsicherheiten verbunden. Der auf jeden 
Bericht entfallende Erfüllungsaufwand einschließlich der Entgelte für die Veröffentlichung 
im Bundesanzeiger wird auf 50 000 Euro geschätzt. Hierbei wird auch berücksichtigt, 
dass die Berichte thematisch auf die Bekämpfung von Hasskriminalität und anderen straf-
baren Inhalten im Sinne dieses Gesetzentwurfes beschränkt sind. 

Wegen des Schwellenwertes in § 1 Absatz 2 (zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzer im 
Inland) werden höchstens zehn soziale Netzwerke berichtspflichtig werden. Der gesamte 
Erfüllungsaufwand für· die Berichtspflicht ist daher auf zwei Millionen Euro jährlich zu 
schätzen. 

Die Schätzung des Erfüllungsaufwand für die Pflicht zur Vorhaltung eines wirksamen Be-
schwerdesystems ist ebenfalls mit Unsicherheiten verbunden. Unter Berücksichtigung 
aller relevanten· Umstände ergibt sich ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von 25 
Millionen Euro für die Pflicht zur Vorhaltung eines wirksamen Beschwerdemanagements. 

1} Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9, 
September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und 
der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABI L 204 vom 17.9.2015, S.1 ). 
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Schließlich wird der Erfüliungsaufwand der Pflicht, einen inländischen Zustellungsbevoll-
mächtigten für jeden Zivilprozess und jedes Bußgeldverfahren nach diesem Gesetz zu 
benennen, auf 1 Millionen Euro jährlich geschätzt 

Der Entwurf verursacht für die sozialen Netzwerke mithin insgesamt einen Erfü!lungsauf-
wand in Höhe von 28 Millionen Euro jährlich. Dieser jährliche Erfüllungsaufwand unterliegt 
der „One in, one out"-Regel der Bundesregierung. Die Kompensation erfolgt durch Teile 
des Anteils des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz an den Entlas-
tungen aus dem Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von 
Bürokratie (Bürokratieent!astungsgesetz). 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten: 

Zwei Millionen Euro jährlich. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Der Entwur;f führt zu Erfüllungsaufwand beim Bund und - in geringem Umfang - bei den 
Ländern. 

Für die Bundesverwaltung entstehen durch die im Gesetz vorgesehene Funktion des 
Bundesamtes für Justiz als Verfolgungsbehörde für Verstöße gegen die Berichtspflicht 
nach § 2 und gegen das in § 3 vorgegebene Beschwerdemanagement sozialer Netzwerke 
Kosten von rund vier Millionen Euro jährlich und einmalige Aufwendungen in Höhe von ca. 
350 000 Euro. 

Die sozialen Netzwerke werden durch § 2 verpflichtet, vierteljährlich _einen Bericht über 
den Umgang mit Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten in sozialen Netzwerken 
herauszugeben. Vom Gesetzentwurf sind primär drei soziale Netzwerke betroffen, bei 
weiteren sieben Netzwerken ist eine Einbeziehung denkbar. Insgesamt geht es also jähr-
lich um höchstens 40 Berichte, die Gegenstand eines Bußgeldverfahrens sein könnten. 
Da diese Berichte mit hoher Aufmerksamkeit aufgenommen werden, sind rund 500 Be-
schwerden gegen die Berichte denkbar. Auf der anderen Seite ist zu erwarten, dass die 
sozialen Netzwerke ihrer Berichtspflicht rechtzeitig und richtig nachkommen werden, so 
dass sich der Kontrollaufwand in Grenzen hält. Daher werden pro Jahr voraussichtlich 
nicht mehr als 20 Bußgeldverfahren erwachsen. 

Daneben werden die sozialen Netzwerke durch § 3 verpflichtet, ein wirksames und effizi-
·entes Beschwerdemanagement vorzuhalten. Insbesondere werden sie verpflichtet, einen 
offensichtlich rechtswidrigen Inhalt innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Be-
schwerde zu löschen. Verstöße gegen diese Pflicht können mit einem Bußgeld geahndet 

· werden. In diesem Bereich ist mit einer erheblichen Zahl von Anzeigen an das Bundesamt 
für Justiz zu rechnen. Bei den sozialen Netzwerken gehen schätzungsweise jährlich min-
destens 500 000 Beschwerden aus Deutschland wegen Hasskrimi_nalität und anderen 
strafbaren Inhalten ein. Gelöscht oder gesperrt wird jedoch nur ein Bruchteil dessen. Zahl-
reiche Nutzer, die vermeintliche Hasskriminalität oder andere strafbare Inhalte gemeldet 
haben, könnten sich daher veranlasst sehen, ihre erfolglose Beschwerde dem Bundesamt 
für Justiz zuzuleiten. Geschätzt wird, dass dies in fünf Prozent aller erfolglosen Be-
schwerden, also in rund 25 000 Fällen geschieht. Da diese Anzeigen aber zum großen 
Teil unbegründet sein werden, kann mit einem jährlichen Verfahrensaufkommen von 500 
Bußgeldverfahren im Bereich des Beschwerdemanagements gerechnet werden. 

Nach einer Schätzung des Bundesamtes für Justiz ergeben sich durch die durch den 
Entwurf eingeführte Funktion als Verfolgungsbehörde zusätzliche jährliche Personalkos-
ten für die Registrierung und Prüfung der Anzeigen, die Führung der Bußgeldverfahren 
einschließlich der Rechtsmittelverfahren,· die Fach- und Rechtsaufsicht, Führungs- und 
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Leitungsaufgaben, Zwangsvollstreckung und• Rechnungswesen. Hinzu kommt Personal 
für den IT-Betrieb. Die Personalkosten setzen sich wie folgt zusammen: 

Stellen Personalkosten je Stelle/Jahr Personalkosten gesamt(€) 
einschließlich Sachkostenpau-

schale(€) 

A 15 1 125.158,19 125.158 
-----~--

A 14 7 112.523,69 787.666 

A 139D 2,5 103.647,49 259.186 

A 12 l 20 95.273,87 1.905.477 1 

A8 8,5 72.233,77 613.987 

A6e 0,5 65.318 32.659 

Summe 39,5' 3.724.134 

Weiterer Erfüllungsaufwand wird durch notwendige Schulungen und Betreuungen der 
Bearbeiterinnen und Bearbeiter, Übersetzungen für fremdsprachige Inhalte, die als 
rechtswidrig gemeldet werden und durch das in § 3 Absatz 5 vorgesehene Monitoring 
durch eine externe Stelle verursacht. Die Gesamtkosten werden auf 300 000 Euro jährlich 
geschätzt. Für IT-Aufwände fallen einmalige Sachkosten in Höhe von rund 350.000 Euro 
und jährliche Kosten in Höhe von 25 000 Euro an. 

Der geringe Erfüllungsaufwand für die Länder ergibt sich zum einen aus der in § 4 Absatz 
5 vorgesehenen Verpflichtung des Bundesamtes für Justiz, in Zweifelsfällen eine Vor-
abentscheidung über die Rechtswidrigkeit beim zuständigen Gericht einzuholen. Dieses 
Aufkommen wird auf weniger als 100 Fälle im Jahr geschätzt. Zum anderen werden die 
Gerichte der Länder mit gerichtlichen Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz 
befasst. Hier ist von 200 Verfahren im Jahr auszugehen. Der insgesamt erforderliche Er-
füllungsaufwand wird auf 200 000 Euro im Jahr geschätzt. 

F. Weitere Kosten 

Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sin_d 
nicht zu erwarten · 

t formatier 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und 
für Verbraucherschutz 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung 
in sozialen Netzwerken 

(Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG) 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung 
in sozialen Netzwerken 

(Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG) 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für Telemediendiensteanbieter, die mit Gewinnerzielungsab-
sicht Plattformen im Internet betreiben, die es Nutzern ermöglichen, beliebige Inhalte mit 
anderen Nutzern auszutauschen, zu teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen 
(soziale Netzwerke). Plattformen mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, die 
vom Diensteanbieter selbst verantwortet "Yerden, gelten nicht als soziale. Netzwerke im 
Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Der Anbieter eines sozialen Netzwerks ist von den Pflichten nach den§§ 2 und 3 
befreit, wenn das soziale Netzwerk i":1 Inland weniger als zwei Millionen Nutzer hat. 

(3) Rechtswidrige Inhalte sind Inhalte im Sinne des Absatzes 1, die den Tatbestand 
der§§ 86, 86a, 89a, 90, 90a, 90b, 91, 100a, 111, 126, 129 bis 129b, 130, 131, 140, 166, 
184b, 184d, 185 bis 187,241 oder 269 des Strafgesetzbuchs erfüllen. 

Berichtspflicht 

(1) Anbieter sozialer Netzwerke sind verpflichtet, einen deutschsprachigen Bericht 
über den Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte auf ihren Plattformen mit 
den Angaben nach Absatz 2 vierteljährlich zu erstellen und im Bundesanzeiger sowie auf 
der eigenen Homepage spätestens einen Monat nach Ende eines Quartals zu veröffentli-
chen. Der auf der eigenen Homepage veröffentlichte Bericht muss leicht erkennb.ar, un-
mittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein. 

• (2) Der Bericht hat mindestens auf folgende Aspekte einzugehen: 
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1. Allgemeine Ausführungen, welche Anstrengungen der Anbieter de_s sozialen Netz-
werks unternim,mt, um strafbare Handlungen auf den Plattformen zu unterbinden, 

2. Darstellung der Mechanismen zur Übermittlung von Beschwerden über rechtswidrige 
Inhalte uno der Entscheidungskriterien für Löschung und Sperrung von rechtswidri-
gen Inhalten, 

3. Anzahl der im Berichtszeitraum eingegangenen Beschwerden über rechtswidrige In•• 
halte, aufgeschlüsselt nach Beschwerden von Beschwerdestellen und Beschwerden 
von Nutzern und nach dem Beschwerdegrund, 

4. Organisation, personelle Ausstattung,. fachliche und sprachliche Kompetenz der für 
die Bearbeitung von Beschwerden zuständigen Arbeitseinheiten und Schulung und 
Betreuung der für die Bearbeitung von Beschwerden zuständigen Personen, 

5. Mitgliedschaft in Branchenverbänden mit Hinweis darauf, ob in diesen Branchenver-
bänden eine Beschwerdestelle existiert 

6. Anzahl der Beschwerden, bei denen eine externe Stelle konsultiert wurde, um die 
Entscheidung vorzubereiten, 

7. Anzahl der Beschwerden, die im Berichtszeitraum zur Löschung oder Sperrung des 
beanstandeten Inhalts führten, aufgeschlüsselt nach Beschwerden von Beschwerde-
stellen und von Nutzern sowie nach dem Beschwerdegrund, 

8. Zeit zwischen Beschwerdeeingang beim sozialen Netzwerk und Löschung oder Sper-
rung des rechtswidrigen Inhalts, aufgeschlüsselt nach Beschwerden von Beschwer-
destellen und von Nutzern, .nach dem Beschwerdegrund sowie nach den Zeiträumen 
"innerhalb von 24 Stunden"/"innerhalb von 48 Stunden"/"innerhalb einer Woche"/"zu 
einem späteren Zeitpunkt", 

9. Maßnahmen zur Unterrichtung des Beschwerdeführers sowie des Nutzers, für den 
der beanstandete Inhalt gespeichert wurde, über die Entscheidung über die Be-
schwerde. 

§3 

Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte 

(1) Der Anbieter eines sozialen Netzwerks muss ein wirksames und transparentes 
Verfahren nach Absatz 2 und 3 für den Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige In-
halte vorhalten. Der Anbieter muss Nutzern ein leicht erkennbares, unmittelbar erreichba-
res und ständig verfügbares Verfahren zur Übermittlung von Beschwerden über rechts-
widrige Inhalte zur Verfügung stellen. 

(2) Das Verfahren muss gewährleisten, dass der Anbieter des sozialen Netzwerks 

1. unverzüglich von der Beschwerde Kenntnis nimmt und prüft, ob der Inhalt rechtswid-
rig und zu entfernen oder der Zugang zu ihm zu sperren ist, 

2. einen offensichtlich rechtswidrigen Inhalt innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der 
Beschwerde entfernt oder den Zugang zu ihm sperrt; dies gilt nicht, wenn das soziale 
Netzwerk mit der zuständigen Strafverfolgungsbehörde einen längeren Zeitraum für 
die Löschung oder Sperrung des offensichtlich rechtswidrigen Inhalts vereinbart hat 

-i Formatie1 
"---------
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3 jeden rechtswidrigen Inhalt innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der Beschwerde 
entfernt oder den Zugang zu ihm sperrt, 

4. im Falle der Entfernung den Inhalt zu Beweiszwecken sichert und zu diesem Zweck 
· für die Dauer von zehn Wochen im Inland speichert, 

5. den Beschwerdeführer und den Nutzer über jede Entscheidung unverzüglich infor-
miert und seine Entscheidung ihnen gegenüber begründet und 

6. sämtliche auf den Plattformen befindlichen Kopien des rechtswidrigen Inhalts eben-
falls unverzüglich entfernt oder sperrt · 

{3) Das Verfahren muss vorsehen, dass jede Beschwerde und die zu ihrer Abhilfe 
getroffene Maßnahme im Inland dokumentiert wird. · 

(4) Der Umgang mit Beschwerden muss von der Leitung des sozialen Netzwerks 
durch monatliche Kontrollen überwacht werden. Organisatorische Unzulänglichkeiten im 
Umgang mit .eingegangenen Beschwerden müssen unverzüglich beseitigt werden. Den 
mit der Bearbeitung von Beschwerden beauftragten Personen müssen von der Leitung 
des sozialen Netzwerks regelmäßig, mindestens aber _halbjährlich deutschsprachige 
Schulungs- und Betreuungsangebote gemacht werden. 

(5) Die Verfahren nach Absatz 1 können durch eine vpn der in § 4 genannten Ver-
waltungsbehörde beauftragten Stelle überwacht werden. 

§4 

Bußgeldvorschriften 

( 1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 einen Bericht nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erstellt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig veröffentlicht 

2. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 ein dort genanntes Verfahren für den Umgang ·mit Be- , 
schwerden von Beschwerdestellen oder Nutzern, die im Inland wohnhaft sind oder ih-
ren Sitz haben, nicht, nicht richtig oder nicht vollständig vorhält, 

3. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 2 ein dort genanntes Verfahren nicht oder nicht richtig 
zur Verfügung stellt, 

4. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 1 den Umgang mit Beschwerden nicht oder nicht richtig 
überwacht, 

5. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 2 eine organisatorische Unzulänglichkeit nicht oder nicht 
rechtzeitig beseitigt, 

6. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 3 eine Schulung oder eine Betreuung nicht oder nicht 
rechtzeitig anbietet oder 

7. entgegen § 5 einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten oder einen inländi-
schen Empfangsberechtigten nicht oder nicht rechtzeitig benennt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 7 mit einer 
Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen des Absatzes 1 mit einer 

... -l formatiert 
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Geldbuße bis zu fünf Millionen Euro geahndet werden. § 30 Absatz 2 Satz 3 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann auch dann geahndet werden, wenn sie nicht im In-
land begangen wird. 

(4). Verwaltungsbehörde im Sinne des§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist das Bundesamt für Justiz. Das Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz erlässt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des ln·-
nern und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie allgemeine Verwaltungs-
grundsätze über die Ausübung des Ermessens der Bußgeldbehörde bei der Einleitung 
eines Bußgeldverfahrens und bei der Bemessung der Geldbuße. 

(5) Will die Verwaltungsbehörde ihre Entscheidung darauf stützen, dass ein nicht 
entfernter oder nicht gesperrter Inhalt rechtswidrig im Sinne des § 1 Absatz 3 ist, so hat 
sie über die Rechtswidrigkeit vorab eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen. Zu-
ständig ist das Gericht, das über den Einspruch gegen den Bußgeldbescheid entscheidet. 
Der Antrag auf Vorabentscheidung ist dem Gericht zusammen mit der Stellungnahme des 
sozialen Netzwerks zuzuleiten. Über den Antrag kann ohne mündliche Verhandlung ent-
schieden werden. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar und für die Verwaltungsbehörde 
bindend. 

§5 

Inländischer Zustellungsbevollmächtigter 

Anbieter sozialer Netzwerke haben für Zustellungen in Bußgeldverfahren nach die-
sem Gesetz gegenüber der Verwaltungsbehörde, der Staatsanwaltschaft und dem zu-
ständigen Gericht, sowie in zivilgerichtlichen Verfahren gegenüber dem zuständigen Ge-
richt einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten unverzüglich zu benennen. Für Aus-
kunftsersuchen einer inländischen Strafverfolgungsbehörde ist eine empfangsberechtigte 
Person im Inland zu benennen. · 

§6 

Übergangsvorschriften 

(1) Der Bericht nach § 2 wird erstmals für das zweite auf das Inkrafttreten dieses 
Gesetzes folgende Viertel]ahr fällig. 

(2) Die Verfahren nach § 3 müssen innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eingeführt sein. 

Artikel 2 

Änderung des Telemediengesetzes 

, In § 14 Absatz 2 des Telemediengesetzes, das zuletzt•durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 21. Juli 2016 (BGBL I S. 1766) geändert worden ist, wird nach dem Wort „Eigentum" 
die Wörter „oder anderer absolut geschützter Rechte" eingefügt 
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Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

1. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Gegenwärtig ist eine massive Veränderung des gesellschaftlichen Diskurses im Netz und 
insbesondere in den sozialen Netzwerken festzustellen. Die Debattenkultur im Netz ist oft 
aggressiv, verletzend und nicht selten. hasserfüllt. Hassrede und rassistische Hetze kön-
nen jede und jeden aufgrund der Meinung, Hautfarbe oder Herkunft, der Religion, des 
Geschlechts oder der Sexualität diffamieren. Hasskriminalität und andere strafbare lnhal-
te, die nicht effektiv bekämpft und verfolgt werden können, bergen eine große Gefahr für 
·das friedliche Zusammenleben einer. freien, offenen und demokratischen Gesellschaft. 
Nach den Erfahrungen im US-Wahlkampf hat auch in der Bundesrepublik Deutschland die 
Bekämpfung von strafbaren Falschnachrichten (,,Fake News") in sozialen Netzwerken 
hohe Priorität gewonnen. Es bedarf daher einer Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in 
sozialen Netzwerken, um objektiv strafbare Inhalte wie etwa Volksverhetzung, Beleidi-
gung, Verleumdung oder Störung des öffentlichen Friedens durch Vortäuschen von Straf-
taten unverzüglich zu entfernen. 

Die zunehmende Verbreitung von Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten, vor 
allem in sozialen Netzwerken, hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz bereits im Jahr 2015 veranlasst, eine Task Force mrt den Betreibern der Netzwer-
ke und Vertretern der Zivilgesellschaft ins Leben zu rufen. Die in der Task Force vertrete-
nen Unternehmen haben zugesagt, den Umgang mit Hinweisen auf Hasskriminalifät und 
anderen strafbaren Inhalten auf ihren Seiten zu verbessen. Die Unternehmen haben sich 
verpflichtet, anwenderfreundliche Mechanismen zum Melden kritischer Beiträge einzurich-

. ten und die Mehrzahl der gemeldeten Beiträge mit sprachlich und juristisch qualifizierten 
Teams innerhalb von 24 Stunden zu prüfen und zu löschen, falls sie rechtswidrig sind.· 
Maßstab der Prüfung ist deutsches Recht. 

Die Selbstverpflichtungen der Unternehmen Maben zu ersten Verbesserungen geführt. 
Diese reichen aber noch nicht aus. Noch immer werden zu wenige strafbare Inhalte ge-
loscht. Ein von jugendschutz.net durchgeführtes Monitoring der Löschpraxis sozialer 
Netzwerke vom Januar/Februar 2017 hat ergeben, dass die Beschwerden normaler Nut-
zer gegen Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten nach wie vor nicht unverzüg-
lich und ausreichend bearbeitet werden. Zwar werden bei YouTube mittlerweile in 90 Pro-
zent der Fälle strafbare Inhalte gelöscht. Facebook hingegen löschte nur in 39 Prozent 
der Fälle, bei Twitter nur in 1 Prozent. 

Auch die Transparenz der sozialen Netzwerke ist unzureichend. Die von den sozialen 
• Netzwerken veröffentlichten Informationen über die Entfernung und Sperrung rechtswidri-

ger Inhalte auf ihren Plattformen sind nicht aussagekräftig genug. Die erhaltenen Be-
schwerden werden nicht nach Fallgruppen aufgeschlüsselt, zudem machen die Unter-
nehmen keine Angaben darüber, wieviel Prozent der Beschwerden zu Löschungen oder 
Sperren führten. 

Die Anbieter der sozialen Netzwerke haben eine Verantwortung für die gesellschaftliche 
Debattenkultur, der sie gerecht werden müssen. Angesichts der Tatsache, dass das bis-
herige Instrumentarium und die zugesagten Selbstverpflichtungen der sozialen Netzwerke 
nicht ausreichend wirken und es erhebliche Probleme bei der Durchsetzung des gelten-
den Rechts gibt, bedarf es der Einführung von bußgeldbewehrten Compliance-Rege!n für 
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soziale Netzwerke, um effektiv und unverzügiich gegen Hasskriminalität und andere straf-
bare Inhalte im Netz vorgehen zu können. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Um die sozialen Netzwerke zu einer schnelleren und umfassenderen Bearbeitung von 
Beschwerderi über Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte anzuhalten, sieht per 
Entwurf die Einführung gesetzlicher Compliance-Regeln für soziale Netzwerke vor. Dabei 
wird durch eine Legaldefinition des sozialen Netzwerks sichergestellt, dass die Berichts-
pflicht nur die Betreiber großer sozialer Netzwerke mit Meinungsmacht und nicht sämtli-
che Diensteanbieter nach dem Telemediengesetz (TMG) trifft Medienplattformen mit ei-
genen journalistisch-redaktionell gestalteten Inhalten werden von dem Entwurf nicht er-
fasst Die Definition der sozialen Netzwerke erfasst sowohl den Austausch von Inhalten 
mit anderen Nutzern in einer geschlossenen Netzgemeinschaft (gated community) als 
auch die Verbreitung von Inhalten in der Öffentlichkeit. Vorgesehen ist eine Bagatellgren-
ze für kleinere Unternehmen (Start-up-Untemehmen). Zudem wird klargestellt, dass nur 
solche reGhtswidrigen Inhalte erfasst sind, die den objektiven Tatbestand der Strafnormen 
erfassen, die dazu dienen, Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte, die im Netz ver-
breitet werden sowie andere Formen der Störung des öffentlichen Friedens zu bekämp-
fen. 

Hasskriminalität erfüllt in der Regel strafrechtliche Tatbestände wie üble Nachrede, Ver-
leumdung oder Volksverhetzung. Erfasst werden auch falsche Nachrichten (.Fake 
News"), soweit sie objektiv den Tatbestand einer oder mehrerer der in § 1 Absatz 3 ge-
nannten Strafrechtsnormen erfüllen, etwa die Störung des öffentlichen Friedens durch 
Vortäuschen von Straftaten. 

Soziale Netzwerke werden gesetzlich verpflichtet, vierteljährlich über den Umgang mit 
Beschwerden über strafrechtlich relevante Inhalte zu berichten. Der Bericht soll sowohl 
statistische Angaben über das Beschwerdevolumen und die Entscheidungspraxis der 
Netzwerke enthalten als auch über die mit der Bearbeitung der Beschwerden beauftrag-
ten Beschwerdeteams informieren. Der Bericht wird im elektronischen Bundesanzeiger 
und auf der eigenen Homepage des sozialen Netzwerks leicht auffindbar veröffentlicht 
werden. 

Der Entwurf legt gesetzliche Standards für ein wirksames Beschwerdemanagement fest, 
die gewährleisten, dass soziale Netzwerke offensichtlich strafrechtlich relevante Inhalte, 
die den objektiven Tatbestand einer der in§ 1 Absatz 3 genannten Strafvorschriften erfül-. 
len, in der Regel 24 Stunden nach Eingang der Nutzerbeschwerde löschen. Gefordert 
werden wirksame und transparente. Verfahren zur unverzüglichen Löschung rechtswidri-
ger Inhalte einschließlich nutzerfreundlicher Mechanismen zur Übermittlung von Be-
schwerden. Ausgangspunkt dieser Compliance-Pflicht ist die Haftungsregelung für 
Diensteanbieter nach § 1 O TMG. Diese sind verpflichtet, einen rechtswidrigen Inhalt, den 
sie für einen Nutzer speichern, unverzüglich zu entfernen oder den Zugang zu ihm zu 
sperren, wenn sie von dem Inhalt Kenntnis genommen haben. Die in diesem Entwurf sta-
tuierten Compliance-Pflichten setzen diese Verpflichtung der Diensteanbieter voraus und 
konkretisieren sie. 

Das Bedürtnis einer Regelung zum Umgang mit Beschwerden über Hasskriminalität und 
anderen strafbaren Inhalten- im Unterschied zu den „klassischen Medien" - lässt sich mit 
der Besonderheit des Internets erklären. Bei den klassischen Medien wird eine rechtswid-
rige Situation nicht in gleicher Weise perpetuiert wie im Internet. 

Die vorsätzliche oder fahrlässige Nichteinhaltung der Berichtspflicht und die Zuwiderhand-
lung gegen die Pflicht, ein wirksames Beschwerdemanagement vorzuhalten, stellen nach 
dem Entwurf eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 5 Millionen Euro 
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geahndet werden kann. Die Ordnungswidrigkeit knüpft im Hinblick auf das Beschwerde-
management an die Organisationspflichten an. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig ein. Beschwerdemanagement gar nicht oder mangelhaft einrichtet, organi-
satorische Unzulänglichkeiten nicht beseitigt oder die gesetzlichen Vorgaben für das Be-
schwerdemanagement über einen nicht unerheblichen Zeitraum verfehlt Die Geldbuße 
soll gemäß § 17 Absatz 4 des Gesetzes über .Ordnungswidrigkeiten (OWiG) den wirt-
schaftlichen Vorteil aus der Ordnungswidrigkeit übersteigen. 

Durch den daneben anwendbaren § 130 OWiG ist auch eine Verfolgung des Inhabers des 
-Unternehmens, das das soziale Netzwerk betreibt, möglich, wenn die Zuwiderhandlung 
gegen die Pflicht zur Vorhaltung eines wirksamen Beschwerdemanagements oder gegen 
die Berichtspflicht durch · gehörige Aufsicht hätte verhindert oder wesentlich· erschwert 
werden können. 

Nach Maßgabe des § 30 OWiG kann auch gegen juristische Personen und Personenver-
einigungen eine Geldbuße festgesetzt werden. Das Höchstmaß der Geldbuße nach die-
sem Entwurf erhöht sich in diesem Fall auf 50 000 000 Euro (§ 30 Absatz 2 Satz 3 0-
WiG). , 

Als zuständige Verwaltungsbehörde nach § 36 OWiG bestimmt der Entwurf das Bundes-
amt für Justiz, das im Rahmen der Verfolgung der in diesem Entwurf bezeichneten OWi-
Tatbestände auch zu prüfen hat, ob ein strafbarer Inhalt im Sinne des § 1 Absatz :3 vor-
liegt. Die Prüfkompetenz des Bundesamtes für Justiz ist insoweit vergleichbar mit der Tä-
tigkeit der Landesmedienanstalten als zuständige Verwaltungsbehörde gemäß § 24 des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages. Die Landesmedienanstalten können gegen Tele-
medienanbieter wegen unzulässiger Angebote, die zum Hass aufstacheln, zu Gewalt auf-
fordern oder die Menschenwürde angreifen, Bußgelder verhängen. 

III. Alternativen 

Keine. Die mit den sozialen Netzwerken vereinbarten Selbstverpflichtungen haben sich 
als nicht ausreichend erwiesen. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 7 4 Absatz 1 Num-
mer 11 des Grundgesetzes' (Recht der Wirtschaft) sowie aus Artikel 7 4 Absatz 1 Nummer 
7 des Grundgesetzes (öffentliche Fürsorge), soweit Belange des Jugendschutzes betrof-
fen sind, und hinsichtlich der Bußgeldvorschriften (§ 4 des Entwurfs) aus Artikel 74 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes (Strafrecht). Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 des 
Grundgesetzes ist einschlägig, da das Schutzziel des Gesetzentwurfes, das sich gegen 
die Verrohung der Debattenkultur in sozialen Netzwerken richtet, auch den Schutzzweck 
des Jugendmedienschutzes berührt, nämlich die Entwicklung von Kindern und Jugendli-
chen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Bereich der Verbesserung der 
Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken ist gegeben, da hier die Herstellung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse im. Bundesgebiet und die Wahrung der Rechts- oder Wirt-
schaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse mit einer bundesgesetzlichen Regelung 
erforderlich ist (Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes). Durch eine einheitliche Bundes-
gesetzgebung im Bereich der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken wird verhin-
dert, dass sich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Lebensverhältnisse ausei:.. 
nanderentwickeln, indem Hasskriminalität und andere rechtswidrige Inhalte unter Um-
ständen nicht in jedem Land effektiv bekämpft und verfolgt wird und dort infolgedessen 
das friedliche Zusammenleben einer freien, offenen und demokratischen Gesellschaft in 
Gefahr ist. Die Regelungen können auch deshalb nur durch den Bundesgesetzgeber er~ 
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folgen, weil ansonsten die Gefahr einer Rechtszersplitterung bestünde, die sowohl im 
Interesse des Bundes als auch der Länder nicht hinnehmbar ist Eine bundeseinheitliche 
Ausgestaltung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken gewährleistet die Anwen-
dung einheitlicher Maßstäbe unabhängig vom Standort der Anbieter sozialer Netzwerke 
und wirkt so Binnenwanderungen und einem möglichen Wettlauf zwischen den Ländern 
um das niedrigste Schutzniveau zur Anlockung von Anbietern sozialer Netzwerke entge-
gen. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen · 

Die in den §§ 2, 3 und 5 des Entwurfs vorgesehenen gesetzlichen Compliance-Rege!n 
sind mit europäischem Recht vereinbar. Dies gilt insbesondere für die Richtlinie 
2000/31/EG (e-commerce-RL). 

1. Richtlinie 2000/31/EG (e-commerce-RL} · 

a) Die e-commerce-RL hält bereits eine Reihe von Instrumenten vor, die zur Regu-
lierung sozialer Netzwerke eingesetzt werden können. 

So können nach Artikel 14 e-commerce-RL Mitgliedstaaten einen Diensteanbie-
ter für die im Nutzerauftrag gespeicherten Informationen verantwortlich machen, 
sobald er „tatsächliche Kenntnis von der rechtswidrigen Tätigkeit oder Informati-
on [hat], und, in Bezug auf Schadenersatzansprüche, [ ... ] er sich [ ... ] Tatsachen 
oder Umstände bewusst [ist], aus denen die rechtswidrige Tätigkeit oder Informa-
tion offensichtlich wird" (Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a e-commerce-RL), oder 
aber wenn der Diensteanbieter nicht, ,,sobald er diese Kenntnis oder dieses Be-
wusstsein erlangt, unverzüglich tätig [wird], um die Information zu entfernen oder 
den Zugang zu ihr zu sperren" (Artikel 14 Absatz 1 Buch.stabe b e-commerce-
RL). Allerdings verhält sich diese Richtlinien-Vorschrift nicht ausdrücklich zur Ein-
richtung eines Verfahrens für den Umgang mit Beschwerden, ganz zu schweigen 
von cJer Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, auch insoweit Bußgelder als Sanktion 
vorzusehen (Artikel 20 e-commerce-RL). Artikel 14 Absatz 3 e-commerce-RL er-
öffnet die zusätzliche Variante, ,,dass •die Mitgliedstaaten Verfahren für die Ent-
fernung einer Information oder die Sperrung des Zugangs zu ihr festlegen". Dem 
entspricht der Erwägungsgrund 46, wonach „diese Richtlinie die Möglichkeit der 
Mitgliedstaaten unberührt"· lässt, ,.spezifische Anforderungen vorzuschreiben, die 
vor der Entfernung oder der Sperrung des Zugangs unverzüglich zu erfüllen 
sind." Dementsprechend eröffnet der Erwägungsgrund 48 den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit, dass die Mitgliedstaaten von Diensteanbietern verlangen, ,,die nach 
vernünftigem Ermessen von ihnen zu·erwartende und in innerstaatlichen Rechts-
vorschriften niedergelegte Sorgfaltspflicht anzuwenden, um bestimmte Arten 
rechtswidriger Tätigkeiten aufzudecken und zu verhindern". 

Zwar verwehrt Artikel 15 Absatz 1 e-commerce-RL den Mitgliedstaaten, den 
Diensteanbietern eine allgemeine Verpflichtung aufzuerlegen, die von ihnen 
übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder aktiv nach 
Vmstähden zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Diese 
allgemeine Recherchepflicht wird in diesem Entwurf auch nicht statuiert. 

b) Hilfsweise besteht auch außerhalb des von der e-commerce-RL. vorgehaltenen 
lnstrµmentariums Spielraum für nationale Regelungen. Zwar enthält Artikel 3 Ab-
satz 2 e-commerce-RL ein grundsätzliches Verbot für die Mitgliedstaaten, den 
freien Verkehr von Diensten der Informationsgesellschaft aus einem anderen 
Mitgliedstaat äus Gründen einzuschränken, die in den sogenannten koordinierten 
Bereich fallen. Dazu gehören nach Artikel 2 Buchstabe h Ziffer i 2. Spiegelstrich 
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1 e-commerce-RL unter anderem die von einem Diensteanbieter zu erfüllenden 
Anforderungen in Bezug auf die Ausübung der Tätigkeit eines Dienstes der In-
formationsgesellschaft, beispielsweise Anforderungen betreffend das Verhalten 
des Diensteanbieters, Anforderungen betreffend Qualität oder Inhalt des Diens-
tes sowie Anforderungen betreffend die Verantwortlichkeit des Diensteanbieters. 
Hiervon dürften auch die im Entwurf vorgeschlagenen Betreiberpf!ichten bei sozi-
alen Netzwerken erfasst werden. 

Eine Ausnahme zu dem grundsätzlichen Verbot sieht aber Artikel 3 Absatz 4 
Buchstabe a Ziffer i e-commerce-RL vor. Danach sind Maßnahmen zulässig, die 
etwa aus folgenden Gründen erforderlich sind: .,Schutz der öffentlichen Ordnung, 
insbesondere Verhütung, Ermittlung, Aufklärung und Verfolgung von Straftaten, 
einschließlich des Jugendschutzes und der Bekämpfung der Hetze aus Gründen 
der Rasse, des Geschlechts, des Glaubens oder der Nationalität, sowie von Ver-
letzungen der Menschenwürde einzelner Personen". Der Gesetzentwurf sieht 
insbesondere ein effektives Be~chwerdemanagement zur Verbesserung der 
Durchsetzung der in § 1 Absatz 3 genannten Straftatbestände in sozialen Netz-
werken vor. Dies ist notwendig, um Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte 
effektiv zu bekämpfen und zu verfolgen. So wird das friedliche Zusammenleben 
der freien, offenen und demokratischen Gesellschaft in Deutschland geschützt. 

Der Entwurf erfüllt auch die weiteren Voraussetzungen für die Ausnahme vom 
Regelungsverbot. So verlangt Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer ii und iii 
e-commerce-RL, dass die Maßnahmen einen ganz bestimmten Dienst der Infor-
mationsgesellschaft betreffen, der gerade die vorgenannten Schutzziele beein-
trächtigt oder eine ernsthafte und schwerwiegende Gefahr einer Beeinträchtigung 
dieser Zeile darstellt, und dass die Maßnahmen in einem angemessenen Ver-
hältnis zu diesen Schutzzielen stehen. bie im Entwurf geregelten CompHance-
Pflichten sozialer Netzwerke betreffen spezielle Dienste der lnformationsgesell~ 
schaft und dienen der Verhinderung objektiv strafbarer Taten. 

Darüber hinaus wird gemäß Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer i 1. Spiegel-
strich e-commerce-RL zwar verfahrensmäßig vorausgesetzt, dass der Mitglied-
staat, der eine Maßnahme als Ausnahme zu dem grundsätzlichen Verbot ergrei-
fen will, zunächst den Mitgliedstaat, in dem der Diensteanbieter niedergelassen 
ist, zu eigenen Maßnahmen auffordert, die dieser dann jedoch entweder unter-
lässt oder aber die sich als unzulänglich erweisen. Weiterhin schreibt Artikel 3 
Absatz 4 Buchstabe b Ziffer i 2. Spiegelstrich e-commerce-RL für das Verfahren 
vor, dass der zu einer Ausnahmeregelung entschlossene Mitgliedstaat den zuvor 
vergeblich aufgeforderten Mitgliedstaat und die Europäische Kommission über 
seine Absicht unterrichten muss, nunmehr Maßnahmen zu ergreifen. In dringen-
den Fällen gestattet jedoch Artikel 3 Absatz 5 e-commerce-RL ein Absehen von 
den Verfahrensvorgaben, um ein sofortiges Handeln zu ermöglichen. Ein soforti-
ges Handeln ist zur effektiven Bekämpfung von Hasskriminalität und weiterer ob-
jektiv strafbarer Handlungen im Internet dringend geboten. 

2. Dienstleistungsfreiheit 

Vorbehaltlich spezieller sekundärrechtlicher Bestimmungen ist eine nationale Rege-
lung zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken an den uni-
onsrechtlichen Grundfreiheiten zu messen, sobald ein grenzüberschreitender Bezug 
besteht. Davon dürfte hier auszugehen sein. Denn die Regulierung richtet sich nicht 
ausschließlich an inländische Betreiber und umfasst auch nicht nur deren Dienstleis-
tung im Inland, sondern betrifft ebenso Betreiber aus anderen EU-Mitgliedstaaten be-
ziehungsweise die Erbringung von Dienstleistungen durch inländische Betreiber an 
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Nutzer in anderen EU-Mitgliedstaaten (außer bei § 4 Absatz 1 Nummer 2 des Ent-
wurfs). 

Berührt wird hier die Grundfreiheit des freien Dienstleistungsverkehrs (Artikel 56 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union). Eine Beschränkung lässt 
sich hier nur rechtfertigen, wenn sich erweist, dass sie zwingenden Gründen des All-
gemeininteresses entspricht, geeignet ist, die Erreichung des mit ihr verfolgten Ziels 
zu gewährleisten, und nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung dieses Ziels er-
forderlich ist 

Als zwingendes Gemeinwoh!interesse ist die Verhütung und Bekämpfung von Hass-
kriminalität und anderen strafbaren Inhalten auf Plattformen der sozialen Netzwerke 
anzusehen. Der mit dem Entwurf verfolgte Zweck wird in der Begründung ausgeführt. 
Dort wird auch dezidiert dargelegt, anhand welcher Erwägungen bußgeldbewehrte 
Compliance- und Berichtspflichten als geeignet und erforderlich eingestuft werden, 

3. Notifizierungspflicht nach der Richtlfnie (EU) 2015/1535 

Die geplante Regelung ist notifizierungspflichtig nach der Richtlinie (EU) 2015/1535 vom 
9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vor-
schriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Der Gesetzentwurf dient nicht der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

. Das grundlegende Ziel des Entwurfs besteht darin, Hasskriminalität und andere strafbare 
Inhalte, die den Tatbestand des § 1 Absatz 3 des Gesetzentwurfes erfüllen, in sozialen 
Netzwerken entgegenzutreten, um so das friedliche Zusammenleben in einer freien, offe-
nen und demokratischen Gesellschaft zu fördern. Dieses Ziel entspricht den Leitgedanken 
der Bundesregierung für eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhal-
tigkeitsstrategie. Denn Nachhaltigkeit zielt auf sozialen Zusammenhalt, der nach der Ma-
nagementregel Nummer 10 gemäß Ziffer II. 2. des Nachhaltigkeitsmanagementsystems 
der Deutschen Nachha!tigkeitsstrategie zu stärken ist. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfülluligsaufwand 

Keine. 

4. Erfüllungsaufwand 

4.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Keiner. 

4.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Der Entwurf führt neun neue Informationspflichten für soziale Netzwerke ein, die in einem 
vierteljährlich zu erstellenden Bericht zu erfüllen sind. Die Schätzung des damit verbun-
denen Erfüllungsaufvvands ist naturgemäß mit Unsicherheiten verbunden. Für die weitere 
Betrachtung wird davon ausgegangen, dass die. Unternehmen bereits jetzt die Mehrzahl 
der im Entwurf geforderten Angaben intern erheben, so dass diese Informationspflichten 



- 16 -,.Bearbeitungsstand: 27.03.2017 15:23 Uhrße-ar~- . . i Formatie1 
tungsstand: 27.03.2017 15:23 Uhf 

keinen erheblichen Mehraufwand bei den sozialen Netzwerken auslösen, Außerdem ver-
öffentlichen die Betreiber sozialer Netzwerke schon jetzt einen Teil der im Entwurf gefor-
derten Angaben in sogenannten Transparenzberichten. Daher wird durch den Entwurf in 
erster Linie ein zusätzlicher Prüfungs- und Kontrollaufwand für das intern vorhandene 
Zahlenwerk ausgelöst. · 

Mit diesen Maßgaben wird der auf jeden Bericht entfallende Erfüllungsaufwand ein-
schließlich der Entgelte für die Veröffentlichung ir:n Bundesanzeiger auf 50 000 Euro ge-
schätzt. Hierbei wird auch berücksichtigt, dass die Berichte thematisch auf die Bekämp-
fung von Hasskriminalität und andere ~trafbare Inhalte im Sinne dieses Gesetzentwurfes 
beschränkt sind. 

Wegen des Schwellenwertes in § 1 Absatz 2 (zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzer im 
Inland) werden höchstens zehn soziale Netzwerke berichtspflichtig werden. Der gesamte 
Erfüllungsaufwand für die Berichtspflicht ist daher auf zwei Millionen Euro jährlich zu 
schätzen. · · 

Die Schätzung des Erfüllungsaufwand für die Pflicht zur Vorhaltung eines wirksamen Be-
schwerdesystems ist ebenfalls mit Unsicherheiten verbunden. Die Kosten, die die sozia-
len Netzwerke für die bereits vorhandenen Beschwerdesysteme aufwenden, sind nicht 
bekannt Für die Berechnung des durch den Entwurf verursachten Erfüllungsaufwands 
sind nur die Kosten für die Bekämpfung der von Nutzerinnen und Nutzern im Inland ge-
posteten Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten relevant. Diese Kosten werden 
für alle sozialen Netzwerke auf 50 Millionen Euro jährlich geschätzt. Es wird weiterhin an-
genommen, dass die sozialen Netzwerke ihre Auf-wendungen zur Bekämpfung von 
Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten gegenüber dem Ist-Zustand um 50 Pro-
zent steigern müssen, um den Compliance-Anforderungen aus diesem Entwurf gerecht zu 
werden. Daraus ergibt sich ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von 25 Millionen Eu-
ro für die Pflicht zur Vorhaltung eines wirksamen Beschwerdemanagements. 

Schließlich wird der Erfüllungsaufwand der Pflicht, einen inländischen Zustellungsbevoll-
mächtigten für jeden Zivilprozess und jedes Bußgeldverfahren nach diesem Gesetz zu 
benennen, auf 1 Millionen Euro jährlich geschätzt. 

Der Entwurf verursacht für die sozialen Netzwerke mithin insgesamt einen Erfüllungsauf-
wand in Höhe von 28 Millionen Euro jährlich„ Dieser jährliche Erfüllungsaufwand unterliegt 
der „One in, one out"-Regel der Bundesregierung. Die Kompensation erfolgt durch Teile 
des Anteils des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz an den Entlas-
tungen aus dem Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von 
Bürokratie (Bürokratieentlastungsgesetz). 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten: 

Zwei Millionen Euro jährlich. 

4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Der Entwurf führt zu Erfüllungsaufwand beim Bund und - in geringem Umfang - bei den 
Ländern. 

Für die Bundesverwaltung entstehen durch die im Gesetz vorgesehene Funktion des 
Bundesamtes für Justiz als Verfolgungsbehörde für Verstöße gegen die Berichtspflicht 
nach § 2 und gegen das in § 3 vorgegebene Beschwerdemanagement sozialer Netzwerke 
Kosten von rund vier Millionen Euro jährlich und einmalige Aufwendungen in Höhe von ca. 
350 000 Euro. 
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Die sozialen Netzwerke werden durch § 2 verpflichtet, vierteljährlich einen Bericht über 
den Umgang mit Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten in sozialen Netzwerken . 
herauszugeben. Vom Gesetz-entwurf sind primär drei soziale Netzwerke betroffen, bei 
weiteren sieben Netzwerken ist eine Einbeziehung denkbar. Insgesamt geht es also jähr-
lich um höchstens 40 Berichte, die Gegenstand eines Bußgeldverfahrens sein könnten. 
Da diese Berichte mit hoher Aufmerksamkeit aufgenommen werden, sind rund 500 Be-
schwerden gegen die Berichte denkbar. Auf der anderen Seite ist zu erwarten, dass die 
sozialen Netzwerke ihrer Berichtspflicht rechtzeitig und richtig nachkommen werden, so 
dass sich der Kontrollaufwand in Grenzen hält. Daher werden pro Jahr voraussichtlich 
nicht mehr als 20 Bußgeldverfahren erwachsen. 

Daneben werden die sozialen Netzwerke durch § 3 verpflichtet, ein wirksames und effizi-
entes Beschwerdemanagement vorzuhalten. Insbesondere werden sie verpflichtet, einen 
offensichtlich rechtswidrigen Inhalt innerhalb ·von 24 Stunden nach Eingang der Be-
schwerde zu löschen. Verstöße gegen diese Pflicht können mit einem Bußgeld geahndet 
werden. In diesem B~reich ist mit einer erheblichen Zahl von Anzeigen an das Bundesamt 
für Justiz zu rechnen. Bei den sozialen Netzwerken gehen schätzungsweise jährlich min-
destens 500 000 Beschwerden aus Deutschland wegen Hasskriminalität und anderen 
strafbaren Inhalten ein. Gelöscht oder gesperrt wird jedoch nur ein Bruchteil dessen. Zah!-
reiche Nutzer, die vermeintliche Hasskriminalität oder andere strafbare Inhalte gemeldet 
haben, könnten sich daher veranlasst sehen, ihre erfolglose Beschwerde dem Bun·desamt 
für Justiz zuzuleiten. Geschätzt wird, dass dies in fünf Prozent aller erfolglosen Be-
schwerden, also in rund 25 000 Fällen geschieht Da diese Anzeigen aber zum großen 
Teil unbegründet sein werden, kann mit einem jährlichen Verfahrensaufkommen von 500 
Bußgeldverfahren im Bereich des Beschwerdemanagements gerechnet werden. 

Nach einer Schätzung des Bundesamtes für Justiz ergeben sich durch die durch den 
Entwurf eingeführte Funktion als Verfolgungsbehörde zu~ätzliche jährliche Personalkos-
ten für die Registrierung und Prüfung der Anzeigen, die Führung der Bußgeldverfahren 
einschließlich der Rechtsmittelverfahren, die Fach- und Rechtsaufsicht, Führungs- und 
Leitungsaufgaben, Zwangsvollstreckung und Rechnungswesen. Hinzu kommt Personal 
für den IT-Betrieb. Die Personalkosten setzen sich wie folgt zusammen: 

Stellen Personalkosten je Stelle/Jahr Personalkosten gesamt (€) 
einschließlich Sachkostenpau-

schale(€) 

A 15 1 125.158, 19 125.158 

A 14 7 112.523,69 787.666 

A 13gD 2,5 103.647,49 259.186 

A 12 20 95.273,87 1.905.477 

A8 8,5 72,233,77 613.987 

A6e 0,5 65,318 32.659 

Summe 39,5 3.724.134 

Weiterer ErfüUungsaufwand wird durch notwendige Schulungen und Betreuungen der 
Bearbeiterinnen und Bearbeiter, Übersetzungen für fremdsprachige Inhalte, die als 
rechtswidrig gemeldet werden und durch das in § 3 Absatz 5 vorgesehene Monitoring 
durch eine externe Stelle verursacht. Die Gesamtkosten werden auf 300 000 Euro jährlich 
geschätzt. Für IT-Aufwände fallen einmalige Sachkosten in Höhe von rund 350 000 Euro 
und jährliche Kosten in Höhe von 25 000 Euro an. 

Der geringe Erfüllungsaufwand für die Länder ergibt sich zum einen aus der in § 4 Absatz 
5 vorgesehenen Verpflichtung des Bundesamtes für Justiz, in streitigen Fällen eine Vor-

·· 1 Formatier1 
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abentscheidung über die Rechtswidrigkeit beim zuständigen Gericht einzuholen. Dieses 
Aufkommen wird auf weniger als 100 Fälle im Jahr geschätzt. Zum anderen werden die 
Gerichte der Länder mit gerichtliqhen Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz 
befasst. Hier ist von 200 Verfahren im Jahr auszugehen. Der insgesamt erforderliche Er-
füllungsaufwand wird auf 200 000 Euro im Jahr geschätzt 

5. Weitere Kosten 

Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind 
nicht zu erwarten 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Der Entwurf hat Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung. Der Entwurf 
trägt dazu bei, Diskriminierungen auch wegen des Geschlechts durch Hasskriminalität 
und anderen strafbaren Inhalten auf den Plattformen sozialer Netzwerke wirksamer zu 
bekämpfen. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Dieses Gesetz wird spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten evaluiert. Dabei wird die 
Bundesregierung in fachlich geeigneter Weise prüfen, ob und inwieweit die beabsichtigten 
Wirkungen auf die sozialen Netzwerke mit Biick auf ihren Umgang mit Beschwerden über 
Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte erreicht worden sind. Die Bundesregierung 
wird ferner untersuchen, wie sich der Erfüllungsaufwand für Wirtschaft und Verwaltung 
entwickelt hat und ob die Entwicklung in einem angemessenen Verhältnis zu den festge-
stellten Regelungswirkungen steht. Die Evaluierung wird die Frage nach unbeabsichtigten 
Nebenwirkungen sowie nach der Akzeptanz und Praktikabilität der Regelungen. einschlie-
ßen. 

B. Besonderer Teil 

. Zu Ärtiij~l1 (Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung 
in sozialen Netzwerken) 

Zu § 1 (Anwendungsbereich) 

Die Vorschrift definiert den Anwendungsbereich des Gesetzes entsprechend der Zielset-
zung, Hasskriminalität, andere strafbare Inhalte, die unter§ 1 Absatz 3 des .Gesetzentwur-
fes fallen sowie strafbare Falschnachrichten auf den Plattformen sozialer Netzwerke wirk-
samer zu bekämpfen, um die damit verbundenen Gefahren für das friedliche Zusammen-
leben und für die freie, offene und demokratische Gesellschaft abzuwenden. Die in den 
§§ 2, 3 und 5 aufgestellten Compliance-Regeln beziehen sich daher nur auf soziale Netz-
werke und allein auf rechtswidrige Inhalte, i;:lie den objektiven Tatbestand eines der Ab-
satz 3 genannten Normen erfüllen .. 

Zu Absatz1 

Die Compliance-Pflichten des Gesetzes sollen nur sozialen Netzwerken, nicht allen 
Diensteanbretem nach dem TMG auferlegt werden. Soziale Netzwerke werden in Ab-
satz 1 Satz 1 definiert als Telemediendiensteanbieter, die mit Gewinnerzielungsabsicht 
Plattformen im Internet betreiben, die es Nutzern ermöglichen, beliebige Inhalte mit ande-
ren Nutzern auszutauschen, _zu teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
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Telemediendiensteanbieter sind -solche, bei denen die elektronische Informationsbereit-
stellung im Vordergrund _steht. Die Begriffsbestimmung folgt Artikel 2 Buchstabe b 

·e-commerce-RL. § 2 Nummer 1 TMG gilt entsprechend. 

Nutzer im Sinne des Gesetzes ist eine natürliche oder juristische Person, , die die Infra-
struktur der Plattform zugangsfrei nutzt, insbesondere um auf Inhalte zuzugreifen und um 
Informationen zu erlangeQ (vgl. § 2 Nummer 3 TMG). So werden beispielsweise auch die 
sog. Follower des Kurznachrichtendienstes Twitter von dem Nutzerbegriff in Absatz 2 er-
fasst 

Erfasst werden Plattformen unabhängig von der Form der Kommunikation. Die Norm er-
fasst also sowohl Plattformen, die es den Nutzern ermöglichen, Inhalte wie Bilder, Videos 
sowie Texte und dergleichen einzustellen, als auch Plattformen, deren Hauptaugenmerk 
auf nur einer der genannten Kategorien liegt. 

Der Austausch findet stets zwischen administrativ festgelegten Gruppenmitgliedern oder 
Chatmitgliedern statt. Im Gegensatz zum „Teilen" und der „Öffentlichkeit zugänglich ma-
chen" bestimmt der Nutzer die einzelnen Empfänger. Der Austausch findet mit einem po-
tenziell bestimmten Personenkreis statt. 

Teilen bedeutet sowohl .das_ Zugänglichmachen von selbst eingestellten, als auch von 
bereits vorhandenen beliebigen Inhalten für ausgewählte Nutzergruppen, wobei Inhalte 
auch für alle Nutzer freigegeben werden können. 

Ein soziales Netzwerk kann den Nutzerinnen und Nutzern zudem ermöglichen, beliebige 
Inhalte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auf den tatsächlichen Empfang kommt 
es nicht an. Zugänglichmachen bedeutet die Ermöglichung des Empfangs durch eine Öf-
fentiichkeit (BGH GRUR 1994, 45 (46) - Verteileranlagen; GRUR 1996, 875 (876) -
Zweibettzimmer im Krankenhaus; Schricker/Loewenheim/v. Ungern-Sternberg Rn. 10). 
Ein zeit9leicher Empfang durch die Empfänger muss ermöglicht werden (BGH GRUR 
2009, 845 (848) - Internet-Videorecorder). Technisch bedingte geringfügige Zeitdifferen-
zen bei den Empfangsmöglichkeiten stehen dem nicht entgegen (Schri-
cker/Loewenheim/von Ungern-Sternberg Rn. 10). 

Das Gesetz erfasst nur soziale Netzwerke ohne spezielle Themen- und Nutzerfestlegung. 
Es muss möglich sein, beliebige Inhalte mit beliebigen anderenNutzern auszutauschen, 
zu teilen oder_ der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Thematisch und personell einge-
grenzte Netzwerke wie berufliche Netzwerke bedürfen keiner gesetzlichen Compliance-
Regeln. 

Unter Plattformen sind auch sogenannte Instant Messenger oder Nachrichtensofortver-
sand-Anbieter zu fassen, wenn ein größerer, nicht fest geschlossener Personenkreis die 
Möglichkeit hat, durch die angebotenen Funktionen miteinander zu kommunizieren. In der 
Regel handelt es sich dabei um eine Kommunikationsmethode, bei der sich die Teilneh-
mer per Textnachrichten unterhalten; dabei löst der Absender die Übermittlung jedoch so 
aus, dass die Nachrichten möglichst unmittelbar bei den Empfängern ankommen. Viele 
Instant Messenger unterstützen zusätzlich die Übertragung von Dateien und Audio- sowie 
Video-Streams. In einer Benotzergruppe eines Instant Messenger Services können bis zu 
256 Teilnehmer miteinander kommunizieren. 

Telemediendiensteanbieter mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten werden 
gemäß Absatz 1 Satz 2 von diesem Gesetz nicht erfasst. Für sie gelten die Vorschriften 
der §§ 54 ff. des Rundfunkstaatsvertrages. 

r-
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In Absatz 2 wird die Bagatellgrenze definiert. Absatz 2 befreit soziale Netzwerke im Sinne 
des Absatzes 1 von den Pflichten, wenn das Netzwerk weniger als zwei Millionen Nutze-
rinnen und Nutzer in der Bundesrepublik Deutschland hat 

Der Grund für eine solche Reg~lung liegt darin, dass kle'inere soziale Netzwerke von auf-
wändigen Prüfpflichten befreit werden sollen. Die umfassenden gesetzlichen Anforderun-
gen können nur von sozialen Netzwerken mit entsprechenden Ressourcen und Kapazitä-
ten bewältigt werden. 

Ein weiterer Grund liegt in der Perpetuierungswirkung der ausgetauschten und geteilten 
oder der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Inhalten. Bei einer großen Anzahl von Nut-
zern ist die Reichweite der Inhalte regelmäßig höher. Dies geht mit einem Anstieg der 
diffamierenden Wirkung einher. 

Die Bagatellschwelle liegt bei zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzern, da nach gegen-
wärtigen Daten die in der Öffentlichkeit relevanten und breit vertretenen sozialen Netz-
werke mindestens zwei Millionen Nutzer haben. Diese sozialen Netzwerke sind vom Ge-
setz zu erfassen, damit der Sinn und Zweck des Gesetzes erfüllt wird. 

Ein ausreichend territorialer Bezug ist gleichfalls gewährleitet. Absatz 2 bezieht sich auf 
im Inland ansässige Nutzerinnen und Nutzer. Es kommt nicht darauf an, in welchem Land 
der jeweiiige Nutzer hauptsächlich aktiv ist Bezugspunkt ist die IP-Adresse bei der Re-
gistrierung. Die Bestimmtheit der Vorschrift ist damit gewährleistet. 

Zu A~ia:iz<3 

Der Begriff des rechtswidrigen Inhalts stellt einen zentralen Anknüpfungspunkt des Ent-
wurfs dar. Strafbar sind solche Inhalte, die den Tatbestand der §§ 86, 86a, 89a, 90, 90a, 
90b, 91, 100a, 111, 126, 129, 129a, 129b, 130, 131, 140, 166, 184b, 184d, 185 bis 187, 
241 oder 269 d~s Strafgesetzbuchs erfüllen. Hierdurch wird verdeutlicht, dass es bei dem 
Entwurf nicht um staatliche Reaktionen auf Verstöße gegen beliebige Verletzungen des 
geltenden Rechts durch Einträge in sozialen Netzwerken gehen kann (wozu etwa selbst 
geringfügige Verletzungen von verwaltungsrechtlichen Verboten oder auch vertraglichen 
Pflichten gehören können). Es ist nicht Ziel des Gesetzes, auf den Plattformen der sozia-
len Netzwerke begangene Ordnungswidrigkeiten oder bloße unerlaubte Handlungen zu 
erfassen. Vielmehr machen der Begriff und die abschließende Aufzählung der einschlägi-
gen Straftatbestände deutlich, dass die Rechtsdurchsetzung bei der Bekämpfung von 
Hasskriminalität und strafbaren Falschnachrichten in sozialen Netzwerken geregelt wer-
den soll. Erfasst werden also ausschließlich Handlungen, die den Tatbestand eines oder 
mehrerer der in Absatz 3 genannten Strafgesetze erfüllen und rechtswidrig, aber nicht 
notwendigerweise schuldhaft begangen werden. Dies trägt dem Gebot der Bestimmtheit 
sowie Verhältnismäßigkeit Rechnung. 

Zu §;2 (Berichtspflicht) 

D.ie Vorschrift verpflichtet die Anbieter sozialer Netzwerke, über den Umgang mit Be-
schwerden über Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten zu berichten. Gegen-
wärtig ist den öffentlich zugänglichen Transparenzberichten der reichweitenstarken sozia-
len Netzwerke weder zu entnehmen, wie die Zahl an Beschwerden über rechtswidrige 
Inhalte insgesamt zu beziffern ist noch wie viele rechtswidrige Inhalte von privaten Nut-
zern gemeldet sowie in welchem Zeitraum gemeldete Inhalte gelöscht oder gesperrt wer-
den. Daneben ist nicht nachvollziehbar, wie sich die Bearbeitungsteams der einzelnen 
Unternehmen zusammensetzen und über welche Qualifikationen diese verfügen. Vor die-
sem Hintergrund bedarf es einer gesetzlichen Berichtspflicht, um die gebotene Transpa-
renz für die breite Öffentlichkeit herzustellen. Daneben ist im Interesse einer wirksamen 
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Gesetzesfolgenabschätzung, insbesondere der Evaluation des Umgangs mit Beschwer-
den über Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten, eine regelmäßige Berichts-
pflicht notwendig. · 

Zu Äbsa'izi1 

Anbieter sozialer Netzwerke haben einen Bericht zu erstellen, um auf diese Weise ein 
aussagekräftiges und umfassendes Bild über ihren Umgang mit Beschwerden sicherzu-
stellen. Der Bericht ist vierteljährlich zu erstellen, da auf diese Weise eine feste Struktur 
und ein systematischer Prozess für die Evaluation des Umgangs mit Beschwerden aufge-
setzt werden. Der Bericht ist innerhalb eines Monats nach Ende des Quartals im Bundes-
anzeiger sowie auf der eignen Homepage zu veröffentlichen. Ersteres ist notwendig, um 
einen inländischen Anknüpfungspunkt für die Bußgeldtatbestände zu gewährleisten. Zu-
dem orientiert sich die Veröffentlichungspflicht im Bundesanzeiger an einigen Maßgaben 
des Regierungsentwurfs eines CSR-Richtlinien-Umsetzungsgesetzes (Bundestagsdruck-
sache 18/9982). 

Zu Al:>~i:ttz: i 

Absatz 2 bestimmt die Mindestvoraussetzungen der Berichtspflicht. 

Zu Nummer 1 

Soziale Netzwerke haben inzwischen eine wesentliche Bedeutung für öffentliche Debatten 
und können die Stimmung im Land beeinflussen. Gegenwärtig sind in ·den sozialen Netz-
werken massive Veränderungen des gesellschaftlichen Diskurses hin zu einer aggressi-
ven, verletzenden und hasserfüllten Debattenkultur festzustellen. Das Internet ist jedoch 
kein rechtsfreier Raum, in dem Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte verbreitet 
werden dürfen. Deshalb müssen auch die Diensteanbieter ihrer gesteigerten gesellschaft-
lichen Verantwortung nachkommen. 

Zu N\Jh1illel'~ 

Diensteanbieter müssen ein wirksames Beschwerdemanagement einrichten, um zu ge-
währleisten; dass Nutzerinnen und Nutzer von der Möglichkeit des Meldens eines rechts-
widrigen Inhaltes tatsächlich Gebrauch machen. So wird ein effektives Tätigwerden der 
Diensteanbieter erst sichergestellt. Hierüber muss der Bericht Angaben enthalten .. 

Diensteanbieter müssen darstellen·, anhand welcher Kriterien sie rechtswidrige Inhalte 
löschen oder sperren. Somit ist nachvollziehbar, ob soziale Netzwerke rechtswidrige In-
halte anhand nationaler Strafvorschriften oder anhand ihrer Community Standards lö-
schen oder sperren. 

zu Numfuef3 

Im Interesse der Transparenz und der Evaluation ist in dem Bericht die Anzahl der Be-
schwerden zu nennen. Eine Aufschlüsselung der Beschwerden nach Beschwerdegruppen 
ist notwendig, um nachprüfen zu können, dass eine effektive Beschwerdebearbeitung von 
Beschwerden von Beschwerdestellen und Nutzerinnen und Nutzern gleichermaßen gege-
ben ist Zudem ist der Beschwerdegrund anzugeben. 

Zu NUmm~r4 

Für eine effektive Beschwerdebearbeitung ist ein qualifiziertes Bearbeitungsteam uner-
lässlich. Um ein transparentes und somit nachvollziehbares Beschwerdeverfahren zu ge-
währleisten, sind alle Arbeitseinheiten, die Beschwerden bearbeiten, das heißt interne 
sowie externe, vollständig zu benennen. Auf diese Weise soll zudem sichergestellt wer-
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den, dass die Anforderungen an die Qualifikationen externer Arbeitseinheiten erfüllt wer-
den. · · 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Rege! einer hohen physischen Belastung und 
einem hohen· Arbeitsaufvvand mit ständig neuen Herausforderungen ausgesetzt. Um die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen und entsprechend zu qualifizieren, müssen 
Betreuung und Schulungen gewährleistet sein. Zur Überprüfbarkeit der Umsetzung dieser 
Anforderungen an die Anbieter sozialer Netzwerke ist hierauf in dem Bericht einzugehen. 

Diensteanbieter müssen darlegen, ob sie Mitglied in einem Branchenverband sind und ob 
dieser Branchenverband eine Beschwerdestelle für Meldungen von Hasskriminalität und 
anderen strafbaren Inhalten in sozialen Netzwerken vorsieht. Ist eine Beschwerdestelle 
vorhanden, kann dieser Umstand im Falle einer Bußgeldbewehrung strafmildernd berück-
sichtigt werden. 

Zu NUmmef6 

Die Zahl der Beschwerden, bei denen die internen Ressourcen der Anbieter nicht ausrei-
chend sind, beispielsweise aus Gründen des Umfangs oder der Komplexität der Be-
schwerde, ist anzugeben, um ein aussagekräftiges Gesamtbild der Beschwerden zu er-
möglichen. 

Zu ~Offime'f7 

Im Interesse der Transparenz und der Effektivität des Beschwerdemanagements ist die 
Anzahl der Beschwerden, die im Berichtszeitraum zur Löschung oder Sperrung des bean-
standeten Inhalts führten, zu nennen. Zur weiteren Begründung wird auf die Ausführun-
gen zu Nummer 3 verwiesen. 

Um überprüfen :w können, ob die vorgegebene Bearbeitungszeit von 24 Stunden einge-
halten wird, ist die Bearbeitungszeit anzugeben. Darüber hinaus ist die Bearbeitungszeit 
in Zeitspannen von 48 Stunden, einer Woche und einem späteren Zeitpunkt anzugeben, 
um evaluieren zu können, wie effizient die zuständigen Teams die Beschwerden bearbei-
ten. Zur weiteren Begründung wird auf die Ausführungen zu Nummer 3 verwiesen. 

zu N.ummer9 

Im Interesse der Transparenz, der Nachvollziehbarkeit und der Güte der Argumente für 
die Löschung oder Sperrung eines rechtswidrigen Inhalts, sind die Maßnahmen zur Unter-
richtung des Beschwerdeführers sowie des Nutzers über die Entscheidung der Be-
schwerde darzulegen. 

Zu § 3 (Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte) 

Das Bedürfnis einer Regelung zum Umgang mit Beschwerden über Hasskriminalität und 
anderen strafbaren Inhalten - im Unterschied zu den „klassischen Medien" - lässt sich mit 
der Besonderheit des Internets erklären. Bei den klassischen Medien wird eine rechtswid-
rige Situation nicht so perpetuiert wie im Internet. § 3 sieht Regelungen vor, die sowohl 
eigene Inhalte eines sozialen Netzwerks betreffen, als auch fremde, also solche, die Nut-
zerinnen und Nutzer eingestellt haben, ohne dass das soziale Netzwerk sich die Inhalte 
zu Eigen gemacht hat. 

· i Formatierl 
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Die in § 3 normierte Regelung dient lediglich dazu, dass den gesetzlichen Verpflichtun-
gen, rechtswidrige Inhalte zu lösch~n oäer zu sperren, schneit und umfassend nachge-
kommen wird. Hierin liegt kein neuer Eingriff in Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes im 
Vergleich zum geltenden Recht. Denn das Gebot, rechtswidrige Inhalte zu löschen oder 
zu sperren, ergibt sich schon aus den allgemeinen Gesetzen. Vielmehr sieht § 3 eine 
Verpflichtung vor, ein besUmmtes Verfahren vorzuhalten, damJt der an anderer Stelle ge-
regelten Verpflichtung, rechtswidrige Inhalte zu entfernen beziehungsweise zu sperren, in 
wirksamer Weise nachgekommen wird. 

Die Verpflichtung, ein Verfahren vorzuhalten, das die Durchsetzung der Rechtsordnung 
· (Löschungs- oder Sperrverpflichtung) sicherstellt, ist ein Eingriff In die Berufsausübungs-
freiheit, die durch Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes geschützt wird. Der BGH hat in 
einem Fall geurteilt, dass eine Löschungsverpflichtung für einen Hostprovider dann be-
stehe, wenn auf der Grundlage der Stellungnahme desjenigen, der einen Inhalt eingestellt 
hat, und einer etwaigen Replik des Betroffenen unter Berücksichtigung etwa zu verlan-
gender Nachweise von einer rechtswidrigen Verletzung des Persönlichkeitsrechts auszu-
gehen ist (BGHZ 191, 219, Leitsatz 3). Es gibt aber bislang keine gesetzliche Verpflich-
tung, ein spezielles Verfahren vorzuhalten, die unabhängig von tatsächlichen Rechtsver-
letzungen ist. 

Eingriffe in die Berufsausübungsfreiheit können durch jede vernünftige Erwägung des 
Gemeinwohls legitimiert werden. Der Schutz der Meinungsfreiheit und der Rundfunk- und 
Pressefreiheit muss hier in die Gesamtbewertung mit einfließen. Die Regelung zielt auf 
die praktische Durchsetzung von Löschungs- oder Sperrpflichten ab, die sich aus anderen 
Gesetzen ergeben. Dies ist ein legitimes Ziel. 

Die einzelnen in § 3 vorgesehenen Verfahrensvorschriften sind geeignet, erforderlich und 
verhältnismäßig im engeren Sinne, um dieses Ziel zu erreichen. Denn bei der derzeitigen 
Rechtslage und Praxis kommen die sozialen Netzwerke dem Gebot, rechtswidrige Inhalte, 
die die in§ 1 Absatz 3 normierten Straftatbestände erfüllen, zu löschen, nicht hinreichend 
und nicht schnell genug nach (siehe A. II.) 

ZuAbsa~1 · 

Absatz 1 enthält die Grundsätze für ein wirksames Beschwerdemanagement · sozialer 
Netzwerke. Soziale Netzwerke werden durch Absatz 1 Satz 1 verpflichtet, ein wirksames 
und transparentes Verfahren für den Umgang mit Nutzerbeschwerden über rechtswidrige 
Inhalte vorzuhalten. Die näheren Anforderungen an diese Verfahren werden in den Ab-
sätzen 2 und 3 beschrieben. Im Übrigen werden die bewehrungsfähigen Inhalte der Ab-
sätze 2 und 3, die separat mangels Vorliegen von Handlungsgeboten oder Handlungsver-
boten nicht bewehrbar wären, in die Bußgeldbewehrung einbezogen. 

Durch Absatz 1 Satz 2 wird das soziale Netzwerk verpflichtet, ein nutzerfreundliches Ver-
fahren zur Übermittlung von Beschwerden über rechtswidrige Inhalte anzubieten. Das 
Verfahren muss leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein. Diese 
Anforderungen entsprechen den gesetzlichen Vorgaben für Informationspflichten von Te-
lemedienanbietern gemäß§ 5 Absatz 1 TMG. 

Die bestehenden Beschwerdesysteme sozialer Netzwerke müssen anhand der in den 
Absätzen 1 bis 3 festgelegten Standards weiterentwickelt werden. Die gesetzlichen An-
forderungen an die Beschwerdesysteme sozialer Netzwerke gelten unabhängig davon, ob 
die sozialen Netzwerke die Beschwerden über rechtswidrige Inhalte durch eigenes Per-
sonal bearbeiten oder diese Aufgabe an einen externen Dienstleister auslagern. 
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Absatz 2 enthält die gesetzlichen Zielvorgaben für das Beschwerdemanagementsystem 
der sozialen Netzwerke. 

Nummer 1 fordert von den sozialen Netzwerken unverzügliche Kenntnisnahme und Prü-
fung von Nutzerbeschwerden. Die Vorschrift konkretisiert _und ergänzt damit die in § 1 O 
TMG enthaltene Verpflichtung für Anbieter von Telemedien, rechtswidrige Inhalte unver-
züglich nach Kenntnisnahme zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. Das sozia-
le Netzwerk hat von einer Beschwerde Kenntnis genommen, wenn der befugte Wissens-
vertreter innerhalb des Bearbeitungsteams Kenntnis erlangt hat. Als befugter Wissensver-
treter ist nur derjenige anzusehen, der auch die Vollmacht zur Löschung oder Sperrung 
des gemeldeten Inhalts hat. Denn nur dieser kann die von der Vorschrift geforderte Prü-
fung vornehmen. 

Zu N\Jtiinllf:2 

Nummer 2 fordert von den sozialen Netzwerken, offensichtlich rechtswidrige, also offen-
sichtlich strafbare {§ 1 Absatz 3) Inhalte binnen 24 Stunden nach Eingang der Beschwer-
de zu löschen oder zu sperren. Ein Inhalt ist offensichtlich rechtswidrig, wenn zur Feststel-
lung der Rechtswidrigkeit im Sinne von § 1 Absatz 3 keine vertiefte Prüfung erforderlich 
ist Durch diese Vorschrift ist gewährleistet, dass evidente Fälle von Hasskriminalität und 
Gewaltverherrlichung und andere offensichtlich strafbare Inhalte von den Plattformen so 
schnell wie möglich entfernt werden. Da die Vorschrift nur offensichtlich rechtswidrige In-
halte erfasst und für diese Inhalte eine aufwändige Prüfung nicht erforderlich ist, ist der. 
den sozialen Netzwerken gegebene Zeitrahmen von 24 Stunden zumutbar. 

Ausgenommen von der 24-Stunden-Regelung sind die offensichtlich rechtswidrigen Inhal-
te, die von einer Beschwerdestelle nicht nur bei dem sozialen Netzwerk, sondern auch bei 
den Strafverfolgungsbehörden gemeldet werden. In der Folge kann es zu einer Vereinba-
rung zwischen· sozialem Netzwerk und Strafverfolgungsbehörde kommen, dass der offen-
sichtlich rechtswidrigen Inhalt erst zeitverzögert gelöscht oder gesperrt werden soll. Diese 
Wartefrist kann im Einzelfall notwendig sein, um die erforderlichen Strafverfolgungsmaß-
nahmen (insbesondere die Sicherung von Beweisen) und gegebenenfalls laufende Ermitt-
lungsverfahren nicht zu gefährden. 

Zu Ntimm:er<ß 

Nummer 3 soll gewährleisten, dass soziale Netzwerke gemeldete Inhalte, die nicht offen-
.sichtlich rechtswidrig sind, innerhalb einer angemessenen Frist von sieben Tagen sorgfäl-
tig prüfen. Das soziale Netzwerk kann innerhalb dieser Frist die Verfasserin oder den Ver-
fasser des gemeldeten Inhalts Gelegenheit zur Stellungnahme zu der Beschwerde geben. 
Es kann bei schwierigen Rechtsfragen innerhalb dieser Frist auch externe Expertise ein-
holen. Damit wird verhindert, dass soziale Netzwerke aufgrund Zeltdrucks Beiträge lö-
schen (,,chilling effect"}. Gleichzeitig wird gewährleistet, dass Anbieter sozialer Netzwerke 
dazu angehalten werden, alle gemeldeten Inhalte, auch wenn sie nicht offensichtlich 
rechtswidrig im Sinne des § 1 Absatz 3 sind, zügig zu bearbeiten und eine Auseinander-
setzung mit ihnen nicht zu vernachlässigen. 

Zu Nummer4 

Die !n Nummer 4 vorgeschriebene Sicherung zu Beweiszwecken vor der Entfernung eines 
rechtswidrigen Inhalts dient in erster Linie der Sicherung der Strafverfolgung gegen den 
Absender einer Nachricht mit strafbarem Inhalt. Die Speicherfrist beträgt zehn Wochen, 
Die Länge der Speicherfrist orientiert sich an der Speicherfrist für Verkehrsdaten in § 113b 
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Absatz 1 Nummer 1 TKG. Mit dieser kurzen Speicherfrist wird einerseits dem Gebot einer 
möglichst grundrechtsschonenden Regelung Rechnung getragen. Diese Speicherungs-
dauer ~st andererseits ausreichend, um die · Verfügbarkeit der maßgeblichen Daten des 
Absenders eines strafbaren Inhalts zum Zweck der Strafverfolgung gewährleisten zu kön-
nen. 

Die in Nummer 5 vorgesehene Begründungspflicht gegenüber dem Beschwerdeführer 
und dem Absender ist in den Beschwerdesystemen der sozialen Netzwerke in der Regel 
bereits vorgesehen. Sowohl die Löschung beziehungsweise Sperrung des Inhalts als 
auch di~ Ablehnung von Maßnahmen nach § 10 TMG sind unverzüglich zu begründen. 
Die in den Beschwerdesystemen der sozialen Netzwerke übliche Multiple-Choice-
Begründt,mgsform ist ausreichend. Die Begründung stellt sicher, dass ein Nutzer, der ge-
gen die Entfernung oder Sperrung eines für ihn gespeicherten Inhalts vorgehen will, die 
geeigneten rechtlichen Schritte zur Wahrung seines Rechts auf Meinungsfreiheit zeitnah 
einleiten kann. Niemand muss hinnehmen, dass seine legitimen Äußerungen aus sozialen 
Netzwerken entfernt werden. 

Die Entfernung eines rechtswidrigen Inhalts muss sich gemäß Nummer 6 auch auf sämtli-
che auf den Plattformen des sozialen Netzwerks befindlichen Kopien des rechtswidrigen 
Inhalts erstrecken. Diese Vorschrift enthält eine Konkretisierung und Klarstellung der lö-
schungsverpflichtung in § 10 TMG. 

Zu Ab'satz$ 

Die Dokumentationspflicht in Absatz 3 ist insbesondere für das Monitoring gemäß Ab-
satz 5, aber auch zur Beweissicherung für ein gerichtliches Verfahren über die Rechtmä-
ßigkeit einer Löschung oder Entfernung eines gespeicherten Inhalts unverzichtbar. Ent-
scheidend ist, dass die Dokumentation im Inland verfügbar ist. 

Absatz 4 umschreibt die organisationsinternen Pflichten im Hinblick auf das Beschwerde-
management. Satz 1 ordnet eine hochrangige Überwachung des Beschwerdemanage-
ments durch die Leitung des sozialen Netzwerks an. Dies entspricht der gesellschaftlichen 
Bedeutung der Aufgabe, Hasskriminalität und andere Straftaten im Netz wirksam zu be-
kämpfen. Plattformen, die von ihrer Struktur her missbrauchsanfällig sind, müssen institu-
tionelle Gewähr dafür bieten, dass von höchster Stelle alles Notwendige für eine Bekämp-
fung des Missbrauchs zu kriminellen Zwecken getan wird. Satz 2 verpflichtet die Leitung 
des sozialen Netzwerks, organisatorische Unzulänglichkeiten unverzüglich zu beseitigen. 
Da die Beürteilung gemeldeter Inhalte eine psychisch sehr belastbare Tätigkeit sein kann, 
wird die Leitung des sozialen Netzwerks gemäß Satz 3 verpflichtet, den Bearbeiterinnen 
und Bearbeitern von Nutzerbeschwerden regelmäßig Schulungen und Betreuungen an-
zubieten. 

Das gemäß Absatz 5 zulässige Monitoring der Beschwerdebearbeitung wird derzeit von 
. jugendschutz.net durchgeführt und hat sich in der Praxis bewährt. 

-iFormatier', 
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Durch Absatz 1 wird ein Verstoß gegen die Compliance-Vorschriften der §§ 2, 3 und 5 als 
Ordnungswidrigkeit verfolgbar. Es reicht aus, dass der Verstoß fahrlässig begangen wor-
den ist. In Fällen, in denen die Bußgeldvorschriften an Rechtspflichten des Diensteanbie-
ters anknüpfen (Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und Nummer 7), kann das Bußgeld gegen die 
gesetzlichen oder gewillkürten Vertreter des Unternehmens verhängt werden. Dies ergibt 
sich aus § 9 Absatz 1 und 2 OWiG, der vorliegend Anwendung findet Demzµfolge zählt 
die (eigen-)verantwortliche Leiterin oder der (eigen-)verantwortliche Leiter der Beschwer-
destelle zum Kreis der betroffenen Personen, sofern sie oder er nach § 9 Absatz 2 OWiG 
beauftragt wurde. Nicht erfasst ist hingegen die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ohne 
eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung. 

In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 bis 6 wenden sich die bußgeldbewehrten Nor-
men des § 3 Absatz 4 bereits ausdrücklich an die Leitung des sozialen Netzwerkes. Ein 
Rückgriff auf § 9 Absatz 1 OWiG ist damit entbehrlich. Eine gewillkürte Vertretung gemäß 
§ 9 Absatz 2 OWiG kommt hier jedoch in Betracht. 

Die sozialen Netzwerke w_erden durch die Androhung von empfindlichen Bußgeldern zu 
erhöhter Aufmerksamkeit bei der Einhaltung des gesetzlichen Compliance-Standards ver-
pflichtet. 

Zu Nüfürner1 

Nummer 1 enthält die Bußgeldvorschrift, die die Berichtspflicht sozialer Netzwerke in § 2 
absichert. In den Bußgeldvorschriften des sogenannten Nebenstrafrechts ist stets eine 
akzessorische Anknüpfung an die bewehrte verwaltungsrechtliche Vorschrift vorzusehen. 
Zudem wurde aus Gründen der Bestimmtheit eine inhaltliche und sprachliche Überein-
stimmung zwischen der Bußgeldvorschrift und der bewehrten verwaltungsrechtlichen 
Norm hergestellt. Diese beiden Anforderungen werden durch die hier vorgenommene 
übliche Bewehrungsausgestaltung erfüllt Zudem wird die gebotene differenzierte Anknüp-
fung an § 2 Absatz 1 Satz 1 vorgenommen. 

Zu Nümfö~f32 

Durch Nummer 2 wird die vorsätzliche oder fährlässige Zuwiderhandlung gegen die Ver-
pflichtung sozialer Netzwerke, ein wirksames und transparentes Verfahren für den Um-
gang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte vorzuhalten, als Ordnungswidrigkeit 
verfolgbar. Die Bußgeldvorschrift erfasst die Pflicht der sozialen Netzwerke zur unverzüg-
lichen Kenntnisnahme und Prüfung der Beschwerde(§ 3 Absatz 2 Nummer 1), die Pflicht 
zur Entfernung oder Sperrung eines offensichtlich rechtswidrigen Inhalts (§ 3 Absatz 1 
Nummer 2), die Pflicht zur Entfernung oder Sperrung anderer rechtswidriger Inhalte in-
nerhalb von 7 Tagen (§ 3 Absatz 1 Nummer 3), die Pflicht zur Sicherung zu Beweiszwe-
cken (§ 3 Absatz 1 Nummer 4), die Pflicht zur Information des Beschwerdeführers und 
des Nutzers, für den gespeichert wurde (§ 3 Absatz 1 Nummer 5), die Pflicht zur Entfer-
nung oder Sperrung sämtlicher auf den Plattformen befindlichen Kopien rechtswidriger 
Inhalte(§ 3 Absatz 1 Nummer 6) sowie die Pflicht, wirksame Maßnahmen gegen die er-
neute Speicherung eines als rechtswidrig erkannten und daher entfernten oder gesperrten 
Inhalts zu treffen. 

Der Tatbestand kann bereits durch einen einmaligen Verstoß gegen die Pflicht, offensicht-
lich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Beschwerde oder 
andere rechtswidrige Inhalte innerhalb von 7 Tagen zu löschen oder zu sperren. Bereits in 
diesen Fällen wird kein wirksames Verfahren für den Umgang mit Beschwerden über 
rechtswidrige Inhalte vorgehalten. Bei nur vereinzelten Verstößen, die nicht auf systemi-
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sehe Fehler im Umgang mit Beschwerden hindeuten, ist aber auf das in·§ 47 Absatz 1 
OWiG verankerte Opportunitätsprinzip hinzuweisen. Näheres kann in Bußgeldleit!inien 
geregelt werden (siehe unten zu Absatz 4). 

Durch die hier vorgesehene Fassung der Bußgeldvorschrift wird lediglich eine Teilbeweh-
rung des § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 vorgenommen, die sich auf Beschwerden von 
Inländern beschränkt 

Nummer 3 enthält die korrespondierende Bußgeldvorschrift zu der Verpflichtung der sozi-
alen Netzwerke, ein leicht erkennbares, unmittelbar erreichbares und ständig verfügbares 
Verfahren zur Übermittlung von Nutzerbeschwerden zur Verfügung zu stellen (§ 3 Ab-
satz 1 Satz 2). 

Zu t\fummer4 

Nummer 4 enthält die Bußge!dvorschrift, die die Pflicht der Leitung des sozialen Netz-
·werks zur Überwachung des Umgangs mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte (§ 3 
Absatz 4 Satz 1) absichert. 

Zu Nummer5 

Nummer 5 enthält die Bußgeldvorschrift, die die Pflicht der Leitung des sozialen Netz-
werks zur unverzüglichen Beseitigung einer organisatorischen Unzulänglichkeit absichert. 

Zu NJJl"hjnijfß 

Gemäß Nummer 6 ist es als Ordnungswidrigkeit verfolgbar, wenn die Leitung des sozia-
len Netzwerks den mit der Bearbeitung von Beschwerden über rechtswidrige Inhalte be-
auftragten Personen eine Schulung oder eine Betreuung nicht oder nicht rechtzeitig an-
geboten hat 

zu Nummer7 

Nummer 7 enthält schließlich die Bußgeldvorschrift, die mit der Pflicht der sozialen Netz-
werke zur Benennung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten und eines inländi-
schen Empfangsberechtigten für Auskunftsersuchen der Strafverfolgungsbehörden (§ 5} 
korrespondiert. 

Zu Absatz2 

Der Bußgeldrahmen bei Verstößen gegen die Compliance-Pflichten gemäß Absatz 1 
Nummer 1 bis 6 orientiert sich an den vergleichbaren Tatbeständen im Kreditwesengesetz 
(KWG) und reicht bis zu 5 000 000 Euro (vgL § 56 Absatz 6 Nummer 1 KWG). 

Bei der Festsetzung der konkreten Geldbuße ist zu berücksichtigen, dass bei der Bemes-
sung die Bedeutung der Ordnungswidrigkeit und der Vorwurf, der den Täter tiifft, berück-
sichtigt werden. Daher ist ein weiter Bußgeldrahmen vorzusehen, der der Verfolgungsbe-
hörde die notwendige Flexibilität bei der Bußgeldbemessung im Einzelfall gibt. In jedem 
Fall kommt es auf den Unrechtsgehalt der Tat an. Außerdem soll sich die Geldbuße am 
wirtschaftlichen Vorteil, den der Betroffene durch die begangene Ordnungswidrigkeit er-
langt hat. orientieren (vgl. § 17 Absatz 4 OWiG). 

Für den Verstoß gegen § 5 ist eine niedrigere Bußgelddrohung vorzusehen. Es handelt 
sich lediglich um die Verletzung einer förmlichen Pflicht, die der Behörde oder dem Ge-
richt eine erleichterte Zustellung ermöglichen soll und daher einen. geringeren Unrechts-
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gehalt aufvv'eist. Auch bei Nichtnennung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten 
bleibt eine Zustellung beim Sitz des sozialen Netzwerks möglich. 

Absatz 2 Satz 2 verweist auf § 30 Absatz 2 Satz 3 OWiG und führt dadurch bei der nach 
§ 30 Absatz 1 OWiG möglichen Festsetzung einer Geldbuße gegen die das soziale Netz-
werk betreibende juristische Person oder Personenvereinigung dazu, dass sich das 
Höchstmaß der nach diesem Gesetz angedrohten Geldbuße auf 50 Millionen Euro ver-
zehnfacht. Zudem kann eine Verbandsgeldbuße auch bei Auslandstaten und gegen aus-
ländischen Unternehmensträger verhängt werden (vgl. dazu OLG Celle wistra 2002, 230), 
wenn die Ordnungswidrigkeit, die als Anknüpfungstat nach § 30 Absatz 1 OWIG dieht, 
deutschem Sanktionsrecht unterliegt {siehe hierzu Absatz 3) und die Typologie des aus-
ländischen Verbandes rechtlich mit derjenigen einer juristischen Person oder Personen-
vereinigung nach deutschem Recht vergleichbar ist (vgl. KK-OWiG-Rogall, 4. Auflage, 
§ 30 Rd. 33 m.w.N.). 

Die Kriterien für die Bemessung der Höhe der Geldbuße werden in Leitlinien für das Buß-
geldverfahren festgelegt (siehe unten zu Absatz 4). 

Zu Absa~3 

Absatz 3 stellt sicher, dass die hier vorgesehenen Pflichten und die korrespondierenden 
Ordnungswidrigkeitentatbestände auch auf Handlungen im Ausland anwendbar sind. Oh-
ne die klarstellende Vorschrift wäre zweifelhaft, ob für sämtliche Bußgeldtatbestände des 
Entwurfs die §§ 5 und 7 Absatz 1 OWiG zur Ahndbarkeit von Auslandstaten führen wür-
den. Beispielsweise könnte der Anbieter den Bericht nach § 2 Absatz 1 Satz 1 auch im 
Ausland erstellen (lassen) oder Schulungen nach § 3 Absatz 4 Satz 3 auch im. Ausland 
anbieten. Der Handlungsort im Sinne des § 7 Absatz 1 OWiG, an dem der Pflichtige bei 
einem Unterlassen hätte handeln müssenJ würde daher nicht im Inland liegen, so dass die 
räumliche Geltung des OWiG nach § 5 nicht gegeben wäre. 

Zu Absatz4 

Absatz 4 Satz 1 bestimmt als Bußgeldbehörde für die in diesem Gesetz bezeichneten 
Ordnungswidrigkeiten das Bundesamt für Justiz. Aufgabe des Bundesamtes ist es, Ge-
setzesverstöße im Rahmen des durch§ 47 Absatz 1 OWiG eingeräumten Ermessens zu 
verfolgen und zu ahnden. Um eine gleichmäßige, effektive und verhältnismäßige Sanktio-
nierung sicherzustellen, ist .gemäß Satz 2 der Erlass von Bußgeldleitlinien vorgesehen. In 
diesen Leitlinien soll unter anderem festgelegt werden, wie das Bundesamt bei der Fest-
setzung von .Geldbußen und bei der Ausübung seines Verfolgungsermessens vorgehen 
wird. 

zu Absafa5 

Durch Absatz 5 Satz 1 wird die Verwaltungsbehörde verpflichtet, über die Rechtswidrig-
keit im Sinne des§ 1 Absatz 3 stets eine gerichtliche Vorabentscheidung einzuholen. Das 
Bundesamt für Justiz soll über die Strafbarkeit von Inhalten nicht selbst entscheiden, son-
dern die Entscheidung den Gerichten überlassen. Nach der Kompetenzverteilung des 
Grundgesetzes sind allein die Gerichte dazu berufen, über die Strafbarkeit einer Handlung 
zu entscheiden. Zudem trägt die enge Einbeziehung der Gerichte zur notwendigen Klä-
rung der Strafbarkeit von Handlungen und Äußerungen in sozialen Netzwerken bei. 

Das Gericht führt ausschließlich eine rechtliche Überprüfung des gemeldeten Inhalts 
durch. Prüfmaßstab sind die in § 1 Absatz 3 genannten Straftatbestände. Ausreichend ist 
eine Prüfung der objektiven Strafbarkeit. Mit Schuldgesichtspunkten muss sich das Ge-
richt nicht auseinandersetzen. Das Gericht hat die Rechtsprüfung auf der Grundlage des 
von der Verwaltungsbehörde ermittelten Sachverhalts vorzunehmen. In der Regel wird 
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durch den gemeldeten Inhalt nebst dem Kontext, in dem er verfasst worden ist. eine hin-
reichende Entscheidungsgrundlage für das Ge~icht eröffnet 

Die Pflicht zur Einholung einer gerichtlichen Vorabentscheidung trifft das Bundesamt für 
Justiz in allen Fällen, in denen die Rechtswidrigkeit eines gemeldeten Inhalts streitig und 
zugleich Voraussetzung für den Erlass eines Bußgeldbescheids ist. Das ist insbesondere 
dann der Fall, wenn das soziale Netzwerk den Standpunkt vertritt, ein gemeldeter Inhalt 
sei nicht rechtswidrig und müsse daher nicht entfernt oder gesperrt werden. Soll dagegen 
ein Bußgeld verhängt werden, weil ein soziales Netzwerk einen Inhalt entgegen§ 3 Ab-
satz 2 Nummer 2 oder 3 nicht rechtzeitig oder entgegen § 3 Absatz 2 Nummer 6 nicht 
vollständig gelöscht hat, bedarf es einer gerichtlichen Vorabentscheidung nicht, da das 
soziale Netzwerk selbst von der Rechtswidrigkeit des Inhalts ausgegangen ist 

Zuständig ist gemäß Satz 2 das Gericht, das gemäß § 68 OWtG über den Einspruch der 
oder des Betroffenen gegen den Bußgeldbescheid entscheidet. Das ist das Amtsgericht, 
in dessen Bezirk die Verwaltungsbehörde ihren Sitz hat. 

Die Vorabentscheidung ist gemäß Satz 3 von der Verwaltungsbehörde zu beantragen. 
Zuvor hat sie eine Stellungnahme des sozialen Netzwerks über die Rechtswidrigkeit ein-
zuholen, die dem Antrag beizufügen ist. In dem Antrag ist ger Sachverhalt, den das Ge-
richt unter strafrechtlichen Gesichtspunkten prüfen soll, umfassend darzustellen. 

Gemäß Satz 4 ist die mündliche Verhandlung fakultativ. Das angerufene Gericht kann 
hierüber nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten entscheiden. Da das Gericht ausschließ-
lich eine rechtliche Prüfung des gemeldeten Inhalts durchführt, kann es zu keiner Beweis-
aufnahme kommen, so dass eine mündliche Verhandlung nicht zwingend geboten ist. 

Da das Vorabentscheidungsverfahren eine eigenständige Entscheidung der Verwaltungs-
behörde über die Rechtswidrigkeit gerade verhindern soll, Jst die gerichtliche Entschei-
dung gemäß Satz 5 bindend. Kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass der gemeldete 
Inhalt nicht rechtswidrig ist, ist das Bußgeldverfahren somit zwingend einzustellen. An-
dernfalls kann bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen ein Bußgeldbescheid erlassen 
werden. 

Eines gesonderten Rechtsbehelfs gegen die Vorabentscheidung bedarf es nicht. Wenn 
das soziale Netzwerk durch die Vorabentscheidung beschwert ist, kann es den Bußgeld-
bescheid anfechten, in denen die Vorabentscheidung zwingend einfließt. 

Zu § 5 (Inländischer zustellungsbevollmächtigter) 

Eines der Hauptprobleme bei der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken ist das 
Fehlen von verantwortlichen Ansprechpartnern bei den Betreibern ,der sozialen Netzwerke 
für Justiz,. Bußgeldbehörden und für Betroffene und das Fehlen einer zustellungsfähigen 
Adresse des Plattformbetreibers in Deutschland. Durch Satz 1 werden Diensteanbieter 
von sozialen Netzwerken künftig gesetzlich verpflichtet, einen inländischen zustellungs-
bevollmächtigten in Deutschland vorzuhalten und in Zivilprozessen, die gegen sie geführt 
werden, sowie in Bußgeldverfahren nach diesem Gesetz einschließlich des gerichtlichen 
Verfahrens unverzüglich zu benennen. 

Die Vorschrift gilt für alle sozialen Netzwerke unabhängig von ihrem Sitz im Inland oder im 
Ausland. Eine Beschränkung auf soziale Netzwerke im Ausland, einen inländischen Zu-

. stellungsbevollmächtigen zu bestellen, wäre problematisch, weil damit auch EU-
Ausländer (etwa in Irland) erfasst werden. Darin läge eine unzulässige Beschränkung der 
Dienstleistungsfreiheit, weil inländische soziale Netzwerke nicht erfasst werden. Die 
Pflicht ~us Satz 1 trifft deswegen alle sozialen Netzwerke im In- und Ausland. Die bisher 
gegen soziale Netzwerke geführten Zivilprozesse haben gezeigt, dass die europäischen 
Zustellungsmechanismen (Einschreiben mit Rückschein in Zivilverfahren) generell nicht 
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ausreichen. Gerade wegen der erheblichen Meinungsmacht sozialer Netzwerke ist es 
dringend erforderlich, insbesondere zur gerichtlichen Abwehr von strafrechtlich relevanten 
Falschnachrichten eine schnelle und sichere Zustellungsvariante zur Verfügung zu haben, 
um den Betroffenen ein schnelles rechtliches Einschreiten zu ermöglichen. Ein Zustel-
lungsbevollmächtigter im Heimatstaat des sozialen Netzwerks kann eine sichere und zü-
gige Zustellung nicht in gleichem Maße gewährleisten, selbst wenn per Einschreiben zu-
gestellt werden könnte. 

Satz 2 erweitert die Pflicht der sozialen Netzwerke, einen inländischen Ansprechpartner 
zu benennen, auf Strafverfahren, die gegen die Nutzer sozialer Netzwerke geführt wer-
den. Für Auskunftsersuchen nach§§ 14, 15 TMG, die die Bestands- und Nutzungsdaten 
der Verfasser strafrechtlich relevanter Inhalte zum Gegenstand haben, haben die sozialen 
Netzwerke eine inländische empfangsberechtigte Person zu benennen. Ziel der Regelung 
ist es sicherzustellen, dass die sozialen Netzwerke sozusagen einen ·,,Briefkasten" im In-
land bereitstellen. Durch die Benennung eines Ansprechpartners werden daher keine zu-
sätzlichen Auskunftspflichten begründet. Die Benennung eines Ansprechpartners verbes-
sert jedoch die Möglichkeiten einer freiwilligen unmittelbaren Kooperation zwischen Straf-
verfolgungsbehörden und Providern. Weitere Verpflichtungen des sozialen Netzwerks 
oder rechtliche Folgen knüpfen sich an die Benennung des Empfangsberechtigten nicht; 
insbesondere handelt es sich nicht um einen Zustellungsbevollmächtigten im Sinne von § 
132 Absatz 2 der Strafprozessordnung. 

Zu §6 (Übergangsvorschriften) 

Zu ~bsa'ti1 

Die Vorschrift enthält eine Übergangsregelung für die Berichtspflicht Um den sozialen 
Netzwerken Zeit für die Anpassung an die Berichtspflicht zu geben, wird der erste Quar-
talsbericht erst für das zweite auf das Inkrafttreten folgende Quartal fällig. 

Zu Ätliat%2 

Die Vorschrift enthält eine Übergangsregelung für das Beschwerdemanagement (§ 3 Ab-
satz 1 Satz 1) und das Vorhalten eines nutzerfreundlichen Systems zur Übermittlung von 
Beschwerden(§ 3 Absatz 1 Satz 2). Diese Verfahren müssen drei Monate nach Inkrafttre-
ten entsprechend den Anforderungen in§ 3 Absatz 2 eingeführt werden. 

Zu Artik612 (Änderung des Telemediengesetzes) 

Die Än$'.ierung erweitert die datenschutzrechtliche Er!aubnisnorm des Telemedienrechts, 
die nach geltendem Recht einem zivilrechtlichen Auskunftsanspruch bei Persönlichkeits-
rechtsverletzungen oder bei der Verletzung anderer absolut geschützter Rechte entge-
genstehen kann. Nach der sog. Jameda-Entscheidung des BGH vom 1. Juli 2014 (BGHZ 
201, 380) ergibt sich nämlich der Auskunftsanspruch des durch einen auf eine Internet-
Plattform eingestellten Beitrags in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht Verletzten 

· bereits aus allgemeinen zivilrechtHchen Grundsätzen, insbesondere gemäß § 242 BGB. 
Auch kann dieser Anspruch nach der Entscheidung im Einzelfall gegen einen anderen als 
den unmittelbaren Rechtsverletzer, hier den Dienstanbieter, gerichtet sein. Der BGH sah 
sich jedoch an einer Verurteilung zur Auskunft dadurch gehindert, dass die datenschutz-
rechtliche Ermächtigungsnorm des§ 14 Absatz 2 TMG die Durchsetzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts als Herausgabezweck nicht erwähnte und auch eine Analogie nicht 
möglich war. Ausdrücklich verwies der BGH drauf, qass es hierzu einer gesetzgeberi-
schen Entscheidung durch Ausweitung des § 14 Absatz 2 TMG bedürfe. Diese Auswei-
tung wird durch die Änderung des Telemediengesetzes in Artikel 2 umgesetzt 
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Diese Forderung war bereits im Rechtsetzungsverfahren zum 2. TMG-Änderungsgesetz 
erstmals vom Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 8. November.2015 erhoben wor-
den. In ihrer Gegenäußerung führte die Bundesregierung hierzu seinerzeit aus: 

,,Aus Sicht der Bundesregierung bestehen grundsätzlich keine Einwände dagegen, 
die Auskunftserteilung auf weitere Fälle zu erweitern. Denkbar wäre dabei eine 
Erweiterung nicht nur im Hinblick auf die Verletzung von Persön'iichkeitsrechten. 
sondern auf alle sonstigen absoluten Rechte. Die konkrete Reichweitenbestlm-
mung bedarf weiterer Prüfung. Die Bundesregierung verweist darüber hinaus auf 
die anstehende Verabschiedung der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung 
und die Schlussfolgerungen, die zu gegebener Zeit auf ihrer Grundlage hinsichtlich 
ailer in Deutschland bestehenden Datenschutzvorschriften zu ziehen sein werden. 
Die geltende Fassung von§ 14 Absatz 2 TMG hat zur Folge, dass trotz Bestehens 
eines gesetzlichen Auskunftsanspruchs wegen einer anonym begangenen Verlet-
zung von Persönlichkeitsrechten der Diensteanbieter nicht befugt ist, Daten zum 
Zwecke der Auskunftserteilung zu verwenden. In diesem Fall hat der Datenschutz 
Vorrang; der gesetzliche Auskunftsanspruch geht ins Leere. Die Ausführungen 
des Bundesrates sind insofern zutreffend." 

Eine Änderung der Sachlage wird nunmehr durch die anstehende Anpassung des Daten-
schutzrechts im TMG an die DatenschutzgrundVO eintreten. Mit der Aufhebung des be-
reichsspezifischen Telemediendatenschutzes werden für die Telemedien dann die Vor-
schriften der Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes gelten, 
dessen Anpassung. sich in der parlamentarischen Beratung befindet (Bundestagsdrucksa-
che 18/11325). Diensteanbieter werden dann nach § 24 Absatz 1 Nummer 2 BDSG n. F. 
zur Datenverarbeitung zum Zwecke der Erfüllung von zivilrechtlichen Auskunftsansprü-
chen berechtigt sein: 

"§ 24 Verarbeitung zu anderen Zwecken durch nichtöffentliche Stellen 

( ... ) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck als zu demje-
nigen, zu dem die Daten erhoben wurden, durch nichtöffentliche Stellen ist zulässig, wenn 
( ... ) sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche erforder-
lich ist, sofern nicht die Interessen der betroffenen Person an dem Ausschluss der Verar-

. beitung überwiegen." 

Diese künftige Rechtslage nimmt die in Artikel 2 vorgesehene Änderung des Telemedien-
gesetzes in modifizierter Form vorweg und eröffnet bereits mit Inkrafttreten dieses Geset-
zes einen durchsetzbaren Auskunftsanspruch des Opfers gegenüber sozialen Netzwer-
ken bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen und Verletzungen anderer absolut geschützter 
Rechte .. 

Zu Artikei3 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift enthält die Regelung über das Inkrafttreten dieses Gesetzes. 
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